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Haushalt: 80 Millionen für die Gebäudesanierung

Mehr Service bei der Ausländerbehörde 
Sprache und mehr: Interkulturelle Wochen

25 Jahre gelebte Solidarität mit Wiwili

Beauftragte:
Fürsprecherin der rund
26600 Menschen mit
Behinderung in Freiburg
ist Esther Grunemann. 
Was ihre Ziele und 
Aufgaben sind, lesen Sie
im Interview auf Seite 5.

WaldHaus
Freiburg

D i e  I d e e

Zentrum für Wald und Nachhaltigkeit
Das Waldhaus zeigt den Weg in eine nachhaltige Zukunft

Mitteleuropa ist von Natur aus
ein Waldland. Für die Men-

schen bedeutete diese Waldunend-
lichkeit lange Zeit Bedrohung und
Schutz, Rohstoff- und Nahrungs-
quelle, und bis heute spiegelt sich die
wichtige Rolle des Waldes in Mär-
chen und Sagen. Tief hat sich die
jahrtausendelange „Walderfahrung“
in die europäische Seele eingegra-
ben.

Mit der Befreiung vom Natur-
zwang und der Entfremdung vom
Wald wuchs jedoch eine Vorstellung
von Natur, die stark von Unkenntnis
und Desinteresse einerseits oder
falscher Idealisierung andererseits
geprägt ist. Das ist fatal. Denn der
Schutz von Arten und Biotopen, der

Erhalt der natürlichen Lebensgrund-
lagen und die Nutzung regenerativer
Rohstoff- und Energiequellen sind
zukunftsentscheidend geworden.
Und gerade hier lässt sich vom Wald
und der Forstwirtschaft viel lernen.

Es war der kursächsische Berg-
hauptmann Carl von Carlowitz, der
die richtige Antwort auf die riesigen
Waldzerstörungen zu Beginn des
18. Jahrhunderts fand: „Die größte
Kunst wird darin bestehen, den
Holzanbau so anzustellen, dass es
eine beständige und nachhaltige Nut-
zung gebe“, so schrieb er in seinem
Forsthandbuch von 1718. Diese um-
werfend schlichte Weisheit, dass nur
so viel Holz geerntet werden darf wie
nachwächst, wurde zum Grundsatz

Nummer eins der modernen Forst-
wissenschaft. 

Mit diesem Prinzip der „Nachhal-
tigkeit“ ist die Forstwirtschaft der
übrigen Ökonomie um mindestens
300 Jahre voraus, denn außerhalb des
Waldes herrscht nach wie vor der
einseitige Verbrauch und Verschleiß
der Naturressourcen. Carlowitz’ Ein-
sicht hat sich noch längst nicht übe-
rall durchgesetzt.

Das will das Waldhaus ändern.
Mit diesem Projekt möchte die Stadt
Freiburg einen Ort schaffen, der Per-
spektiven für eine ökologisch und so-
zial verträgliche Ökonomie schafft –
ein Lern- und Erlebniszentrum für
Wald und Nachhaltigkeit. Die Zu-
sammenarbeit mit der Universität,

der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt, der Forstdirektion
Freiburg, der Pädagogischen Hoch-
schule und anderen wissenschaft-
lichen, schulischen und pädagogi-
schen Einrichtungen bietet beste
Voraussetzungen dafür, dass die Zu-
kunftswerkstatt Waldhaus eine wich-
tige Stellung in der Umweltbildung
einnimmt. 

Die Angebote des Waldhauses
richten sich an die interessierte Öf-
fentlichkeit, Wissenschaftler, Lehrer
und Schüler, Handwerker, Familien
und Gäste der Stadt Freiburg. Sie alle
sind eingeladen, das Waldhaus
Freiburg mit Leben zu füllen und 
die Botschaft des Berghauptmanns
Carlowitz weiterzutragen.
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Schulen sollen und müs-
sen einiges auffangen:

Probleme, die Kinder und
Jugendliche von zu Hause
mitbringen, Streit und Ge-
walt, Mobbing und Drogen-
konsum, die den Einzelnen
und das Miteinander im
Klassenzimmer und auf
dem Pausenhof gefährden.
Seit acht Jahren bekommen
Schüler, Eltern und Lehrer
an mittlerweile sieben Frei-
burger Schulen Unterstüt-
zung von Schulsozialarbei-
tern. In den nächsten Jahren
soll das Angebot weiter
ausgebaut werden.

Bis zum Schuljahr 2013/14
ist eine schrittweise Auswei-
tung der sozialpädagogischen
Hilfe auf sechs weitere Schulen
vorgesehen: Noch in diesem
Jahr soll in der Mooswald-
schule für Erziehungshilfe eine
Stelle eingerichtet werden, in
den folgenden Jahren sind die
Vigelius-Grundschule, die
Adolf-Reichwein-Grundschu-
le, die Karlschule, Turnsee-
schule und schließlich die Lort-
zing-Grundschule an der
Reihe. 268000 Euro wird die-
ses Ausbauprogramm insge-

samt kosten. Bereits heute
bringt die Stadt 244000 Euro
für Sozialarbeit an Schulen auf
– eine freiwillige Leistung, die
die Kommune nach dem Aus-

stieg von Land und Arbeits-
agentur aus der Finanzierung
alleine erbringt.

„Schule wird immer mehr
zur Sozialisationsinstanz und

überfrachtet mit Erwartungen“,
so Oberbürgermeister Dieter
Salomon bei der Vorstellung
der Ausbaupläne, über die der
Gemeinderat am 21. Oktober

entscheiden wird. Mit diesem
Engagement könne man den
Schulalltag stabilisieren und
helfen, Probleme rechtzeitig
und gezielt anzugehen. Das
entspreche dem ganzheitlichen
Ansatz der städtischen Schul-
politik: „Wir können nicht
mehr nur Hausmeister und Se-
kretärinnen stellen“, so der
Oberbürgermeister. 

Seit dem Schuljahr 2000/01
sind Schulsozialarbeiter in der
Gerhard-Hauptmann-, der He-
belschule, der Albert-Schweit-
zer- und der Vigeliusschule II
tätig. Aufgrund der guten Er-
fahrungen in den Hauptschulen
wurden seit 2002 mit der
Schenkendorfschule, der Les-
singschule und der Albert-
Schweitzer-Schule auch drei
Förderschulen in die Unterstüt-
zung miteinbezogen. 

Die Vorteile dieses nieder-
schwelligen Angebots wurden
bald deutlich: Anders als Leh-
rer, die im Schulalltag die
ganze Klasse im Blick haben
müssen, können sich Sozialar-
beiter den einzelnen Schülerin-
nen und Schülern widmen, ihr
gesamtes Lebensumfeld mit-
einbeziehen und ihnen genauso
wie ihren Eltern und Lehrern

bei Problemen und Konflikten
beratend zur Seite stehen. Rund
1100 Kinder und Jugendliche
pro Schuljahr werden derzeit
individuell betreut, 950 beteili-
gen sich an Projekten, die das
soziale Miteinander und das
Klima in den Schulen verbes-
sern sollen. 

Mittlerweile gelten für die
Arbeit, die in Freiburg vom
Deutschen Kinderschutzbund,
der Katholischen Mädchenso-
zialarbeit In via und dem Deut-
schen Roten Kreuz getragen
wird, verbindliche Qualitäts-
standards. Das half auch, die
Zusammenarbeit zwischen
Pädagogen und Sozialpädago-
gen zu verbessern, sagt Schul-
bürgermeisterin Gerda Stuch-
lik. Auch als Schnittstelle zum
Stadtteil und zur Jugendhilfe
vor Ort spielt Schulsozialarbeit
eine wichtige Rolle. Eine un-
verzichtbare Unterstützung für
die Bezirkssozialarbeit sieht
Sozialbürgermeister Ulrich
von Kirchbach im städtischen
Engagement an den Schulen:
„Die präventive Arbeit vor Ort
ermöglicht schnelles Handeln –
besonders wichtig in Fällen, in
denen es um das Wohl von Kin-
dern geht.“

Mehr Unterstützung für Schüler, Eltern und Lehrer
Stadt plant Ausweitung der Schulsozialarbeit auf 13 Schulen – Gemeinderat entscheidet am 21. Oktober 

Kickern statt Streiten: Für ein besseres Miteinander soll die Sozialarbeit an Freiburger
Schulen ausgebaut werden. (Foto: A. J. Schmidt)

OB fordert
Planeinsicht

Sofortige Einsicht in die seit
zwei Jahren fertiggestellten
Planunterlagen zum Bau des 3.
und 4. Gleises der Rheintal-
bahn fordern die Stadt Freiburg
und die Gemeinden Teningen,
Reute, Vörstetten, March, Um-
kirch und Schallstadt gemein-
sam in einem Schreiben, das sie
am vergangenen Montag an
Regierungspräsident Würten-
berger übergeben haben. 

Die Gemeinden beklagen
zum wiederholten Male, dass
das Eisenbahnbundesamt seit
fast zwei Jahren die Planungen
vorliegen hat, sie aber erst An-
fang 2009 offenlegen will. Zen-
trales Anliegen ist weiterhin
eine wesentliche Verbesserung
des Lärmschutzes für die An-
wohner. Dazu haben die Stadt
Freiburg und die betroffenen
Gemeinden eine Machbarkeits-
studie erstellen lassen. Die
Bahn hat jedoch inzwischen die
Verbesserungsvorschläge die-
ser Machbarkeitsstudie geprüft
und in Gänze abgelehnt. Die
Gemeinden halten dennoch an
ihrer Kernforderung fest, dass
der Schienenbonus für diese
hochbelastete Schienenstrecke
nicht angewendet werden darf.
Stattdessen sollen an der Trasse
die gleichen Lärmgrenzen wie
an Straßen gelten. 

FWTM erwartet
180000 Besucher 

Der Herbst ist da und bald
auch die dazugehörige Messe.
Ab kommendem Freitag
(17. 10.) dreht sich auf dem
Messegelände wieder alles um
Zuckerwatte, Karussells und
Imbissbuden. Zur beliebten
Herbstmesse erwartet die Frei-
burg Wirtschaft Touristik und
Messe GmbH rund 180000 Be-
sucher und Besucherinnen. 

Erster Bürgermeister Otto
Neideck wird das Volksfest am
Freitag, den 17. Oktober, um
19 Uhr mit dem traditionellen
Fassanstich eröffnen. Zuvor
bieten zwischen 17 und 17.30
Uhr die Fahrgeschäfte den er-
sten Besuchern wie immer ko-
stenlose „Testfahrten“ an. Um
21.15 Uhr steht das große
Eröffnungsfeuerwerk auf dem
Programm. Am 21. Oktober
folgt dann der beliebte Famili-
entag mit halben Preisen. Fest
etabliert ist auch der Schnäpp-
chenabend mit Sonderpreisen
an Imbiss- und Spielbuden so-
wie auf der Warenmesse am 23.
Oktober. Am 24. Oktober gibt
es neben dem Seniorennach-
mittag auch ein Guggenmusi-
kertreffen um 18 Uhr. Den fei-
erlichen Abschluss der Herbst-
messe bildet am 27. Oktober
um 21.15 Uhr einmal mehr das
spektakuläre Feuerwerk.

Das Ölbild aus dem Jahr 1920 zeigt den Arbeiter und Kom-
munisten Max John, der für Otto Dix Holzschnittdrucke
anfertigte. In Johns Antlitz spiegeln sich die Schrecken des
Krieges und der sozialen Umwälzungen. (Foto: R. Buhl)

Waldhaus:
Am Wochenende

eröffnet an der
Wonnhalde das neue

„Bildungszentrum für
Nachhaltigkeit“. 

Mehr dazu auf vier 
Sonderseiten.

Otto-Dix-Gemälde zurückgefordert
Oberbürgermeister Dieter Salomon: „Wir stehen in der Verantwortung“

E ines der wichtigsten Werke
der Sammlung des Mu-

seums für Neue Kunst (MNK)
ist das Gemälde „Max John“
von Otto Dix. Die Stadt hatte es
1959 in Stuttgart auf einer Auk-
tion erworben. Es ist eines von
wenigen Werken des Expres-
sionismus in der Sammlung des
MNK. Seit einiger Zeit liegt
der Stadt eine Rückgabeforde-
rung des Gemäldes von der
Erbin des ursprünglichen Be-
sitzers vor. Die Erbin macht
geltend, dass ihr Schwiegerva-
ter, ein jüdischer Anwalt aus
Dresden, das Bild Anfang der
1940er-Jahre weit unter Wert
verkaufen musste. 

Juden war während der
Herrschaft der Nationalsoziali-
sten die Berufsausübung, seit
1938 auch die freie Veräuße-
rung von Vermögen verboten.
Ihren Lebensunterhalt konnten
viele Juden nur durch den
heimlichen Verkauf von Kunst-
oder Wertgegenständen be-
streiten, weshalb sie aber in der
Regel die Belege solcher Ver-
käufe vernichteten. 

In der „Washingtoner Er-
klärung“ aus dem Jahr 1998
wurden Grundsätze für die
Rückgabe von Kulturgütern

verabschiedet. Die Bundesre-
publik Deutschland, die Länder
und die kommunalen Spitzen-
verbände verfassten auf dieser
Grundlage 1999 eine „Gemein-
same Erklärung“, mit der sie
sich verpflichteten, verfol-
gungsbedingt entzogene Kul-
turgüter, vor allem aus jüdi-
schem Besitz, aufzufinden und
zurückzugeben. 

Oberbürgermeister Dieter
Salomon sieht die Stadt des-
halb in der Verantwortung,
auch wenn die Erbin den
tatsächlichen Verkauf nicht
konkret belegen kann. Er wie
auch Kulturbürgermeister Ul-
rich von Kirchbach möchten
jedoch das Bild für Freiburg
und die Öffentlichkeit erhal-
ten. Sie streben daher eine güt-
liche Einigung an. Diese soll in
den nächsten Wochen verhan-
delt werden. Letztendlich muss
aber der Gemeinderat ent-
scheiden, in welcher Weise die
Stadt Freiburg auf die An-
sprüche eingeht. Um Unter-
stützung bei einer möglichen
Entschädigungszahlung sollen
das Land Baden-Württemberg
sowie Sponsoren aus der Bür-
gerschaft oder der Wirtschaft
angefragt werden.
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Missstände bei der ARGE
Nicht abreißende negative Meldungen und Berichte über problema-

tische Zustände bei der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Freiburg, haben
die Fraktion JF/Die Grünen zu einer umfangreichen Anfrage an die
Stadtverwaltung sowie zu folgendem Brief an den zuständigen Sozial-
bürgermeister veranlasst:

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister von Kirchbach,
im Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamts für das Haushalts-

jahr 2006 wurde die Prüfung der Leistungen nach dem SGB II bei der
ARGE Freiburg vorgelegt. Das Ergebnis war katastrophal: 81,5% der
geprüften Leistungsbescheide für Langzeitarbeitslose waren
falsch. Im Jahr 2007 gab es aus diesem Grund eine Nachprüfung. Die
Ergebnisse liegen uns Gemeinderäten noch nicht vor. 

Nicht nur schlechte Vermittlungszahlen, sondern auch alarmierende
Berichte der Träger von Beschäftigungs- und Qualifizierungsbetrie-
ben, persönliche Berichte von Arbeitslosengeld-II-EmpfängerInnen
und Medienberichte (z. B. „Der Sonntag“ vom 21. 9. 08) legen die
Befürchtung nahe, dass sich an diesen untragbaren Zuständen bis
heute wenig geändert hat. Die Probleme der ARGE Freiburg lassen
sich nach dreieinhalb Jahren nicht mehr als „Anlaufschwierigkeiten“
deklarieren.

Wir haben den Eindruck, dass Sie, Herr Bürgermeister von Kirch-
bach, als Verantwortlicher der Stadt Freiburg bisher weder auf die
Probleme der fehlerhaften Leistungsbescheide noch auf Kritik an der
Arbeitsweise der ARGE Freiburg adäquat reagiert haben. 

Andere Gebietskörperschaften haben vorgemacht, wie eine ARGE
erfolgreich für ihre Kunden arbeiten kann. So gilt z. B. die ARGE im
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald als eine der erfolgreichsten im
Land. Folgende Grundvoraussetzungen müssen dazu unserer Meinung
nach erfüllt sein:
1. Jeder Kunde muss umfassend über seine Leistungsansprüche nach

dem SGB II aufgeklärt werden. 
2. Jeder Kunde muss umfassend über das gesamte Beratungsangebot,

das die Stadt Freiburg zur Verfügung stellt, informiert werden, um
Vermittlungshemmnisse abzubauen. So gibt es z. B. Schuldner-,
Sucht-, und Familienberatung, psychologische Beratungsstellen,
flexible Kinderbetreuung, die Kontaktstelle Frau und Beruf etc.

3. Es muss ein ausreichendes Angebot qualifizierter Arbeitsgelegen-
heiten vorhanden sein. Mit den Anbietern von Arbeitsgelegenheiten
müssen Vereinbarungen getroffen werden, die einerseits für die
Träger Planungssicherheit und andererseits für die Langzeitarbeits-
losen Qualität in der Betreuung gewährleisten.

4. Es muss ein Qualitätsmanagement in der ARGE Freiburg etabliert
werden, welches sich permanent mit anderen Arbeitsgemeinschaf-
ten vergleicht, dadurch Defizite lokalisiert und auftretende Miss-
stände schnellstmöglich beseitigt.
In der ARGE Freiburg werden ca. 9000 Bedarfsgemeinschaften mit

15000 Personen betreut, davon 3000 Kinder und Jugendliche, die
unter Armutsbedingungen aufwachsen. Wir erwarten von Ihnen, dass
Sie sich mit Nachdruck für diese Menschen einsetzen. 

Darüber hinaus fordern wir Sie auf, unverzüglich ein externes
Organisationsgutachten zu veranlassen, das die ARGE Freiburg inten-
siv durchleuchtet und Vorschläge für eine effizientere und kunden-
freundlichere Arbeitsweise vorlegt . . .“

Erfolg der CDU: Altbausanierun-
gen werden stärker gefördert

Um 300000 Euro sollen die Fördertöpfe für energetische Sanierun-
gen im nächsten Doppelhaushalt erhöht werden. Der Vorschlag der Ver-
waltung folgt damit dem Antrag der CDU-Fraktion, das Thema
„Erhöhung der Förderung für Altbausanierungen“ auf die Tagesord-
nung des Gemeinderats zu setzen. „Die Altbausanierung ist der Kern-
punkt der Klimaschutzmaßnahmen in Freiburg“, so die Überzeugung
der Christdemokraten.

Bernhard Schätzle sieht die jetzt vorliegenden Vorschläge der Stadt-
verwaltung „als ersten Schritt in die richtige Richtung“ an. Es gelte
jedoch, die Förderkriterien und möglicherweise auch das Fördervolu-
men zumindest alle zwei Jahre fortzuschreiben: „Wenn wir am Ziel
festhalten, bis 2020 40% weniger CO2 in Freiburg zu produzieren, müs-
sen noch viel mehr Häuser energetisch saniert werden. Für uns als CDU
sind Anreize und Förderung zu energiebewusstem Sanieren der richtige
Weg. Zwangsmaßnahmen, wie etwa der Passivhauszwang in Freiburg,
lehnen wir ab“, so der Fraktionsvorsitzende Graf von Kageneck. „Die
Energiekosten werden immer mehr zur zweiten Miete“, betont Graf von
Kageneck. Deshalb hätten auch die Mieter von einer energetischen
Sanierung ihrer Wohnung große Vorteile. Zudem werde durch das neue
Programm ein wertvoller Impuls in die regionale Wirtschaft gegeben. 

Regionales Literaturhaus für Freiburg
Ein erstes Ergebnis der Klausurtagung der CDU-Stadtratsfraktion

zum Haushalt am vergangenen Wochenende war die Forderung an OB
Dr. Salomon, das Thema eines „regionalen Literaturhauses“ auf die

Tagesordnung des Gemeinderats zu setzen. Das
Literaturbüro im Alten Wiehrebahnhof habe hier
bereits Vorschläge für eine Konzeption erarbeitet,
die jetzt Zug um Zug umgesetzt werden sollten, so
die kulturpolitische Sprecherin der CDU-Stadtrats-
fraktion Ursula Kuri. Mittelfristig sieht die Kultur-
politikerin auch Chancen auf einen Standort in der
Stadt, durch Zusammenlegung oder Verlagerung
städtischer Institutionen.

„Wir wollen, dass die Literatur in Freiburg eine adäquate Heimat fin-
det“, so Ursula Kuri. Das mittlerweile über 20-jährige Bestehen des Lite-
ratur Forum Südwest, dem Träger des Literaturbüros im Alten Wiehre-
bahnhof, spreche eine deutliche Sprache. Durch die Förderung der Auto-
rinnen und Autoren sowie der literarischen Übersetzerinnen und Überset-
zer mittels zahlreicher Veranstaltungen, Formate und Reihen stehe die
Literaturszene in Freiburg gut da. „Wenn wir von einem regionalen Lite-
raturbüro reden, müssen wir jedoch in diesem Bereich auch den Sprung
über den Rhein vollziehen“, so Ursula Kuri. Gerade im Dreiländereck
böten sich hier deutschlandweit einmalige Chancen. Ursula Kuri,
zugleich bildungspolitische Sprecherin der CDU-Stadtratsfraktion, sieht
auch Chancen eines regionalen Literaturbüros in der Kooperation mit der
Stadtbücherei. „Im Bereich der Leseförderung von Kindern und vor
allem Jugendlichen gibt es in Freiburg noch viel zu tun.“

SPD-Bürgerbefragungsaktion
zur Situation in der Innenstadt 

Wie angekündigt, hat die SPD-Fraktion in den vergangenen
Wochen  am Augustinerplatz und am Kartoffelmarkt die Bürgerinnen
und Bürger nach ihren Interessen zur Nutzung der Innenstadt befragt. 

Besonders der Augustinerplatz steht symbolisch für das Span-
nungsfeld  Innenstadt. Hier treffen sich Konsum, Gastronomie, Kultur
in besonderer Weise. Familien, Touristen, junge Menschen bevölkern
den Platz. Der Platz ist
aber auch Wohngebiet.

Aus der Befragung
ging hervor, dass das
besondere mediterrane
Flair des Augustinerplat-
zes fast ausnahmslos
gelobt wird – jedenfalls
für die Tagesstunden. Die
Nutzung des Platzes in
den Nachtstunden bringt
aber erhebliche Probleme
mit sich, die Bürgerinnen
und Bürger, besonders die Anwohner wünschen sich mehrheitlich
stärkere Kontrollen zur Eindämmung der Lärmbelästigungen.

Der Oberbürgermeister  ist nun gefragt, gemeinsam  mit Politik und
Bürgerschaft eine Lösung zu finden. Dies darf aber nicht dazu führen,
dass eine Verdrängung stattfindet, denn die friedlichen abendlichen
Nutzer machen auch das Flair dieses Platzes aus. Der nächste Sommer
kommt bestimmt. 

Am Kartoffelmarkt standen die Auswirkungen der gastronomischen
Nutzung im Vordergrund. Was für den Kartoffelmarkt selber noch als
akzeptable Mischung zwischen gastronomischer und öffentlicher Nut-
zung angesehen werden kann, gilt für andere Teile der Freiburger
Innenstadt nicht mehr. Das Sondernutzungskonzept für die Innenstadt,
das bis zum Ende diesen Jahres im Gemeinderat behandelt werden
soll, erfordert den Ausgleich zwischen zahlreichen sehr unterschiedli-
chen Interessen. Wir werden an dieser Stelle rechtzeitig bei Vorlage
des Konzepts informieren.

Schulsozialarbeit muss 
weiter ausgebaut werden

Die Stadt Freiburg führt seit 2000 die Schulsozialarbeit an sieben
Freiburger Hauptschulen erfolgreich durch und hat die Kosten zusam-
men mit dem Land und der Agentur für Arbeit getragen. Die Schul-
sozialarbeit fördert und unterstützt Schülerinnen und Schüler in ihrer
individuellen, sozialen, persönlichen und schulischen Entwicklung.
Sie bietet gezielte Hilfen in Krisensituationen und Unterstützung bei
der Bewältigung von persönlichen Problemen und fördert die soziale
Kompetenz und das soziale Miteinander in der Schule. Durch die
Ergebnisse vieler Studien zum Bildungssystem und darüber hinaus
unter den immer steigenden Anforderungen der Arbeits- und Lebens-
welt junger Menschen, werden die Schulen mit Forderungen konfron-
tiert, die über das bisherige Lehr- Lernverständnis weit hinausgehen.
Diesen Erwartungen können sie alleine nicht mehr gerecht werden.
Diesem hohen Anspruch kann nur mit einem Gesamtsystem von Bil-
dung, Erziehung und Betreuung Rechnung getragen werden. Der Aus-
und Aufbau von Schulen mit ganztätigen Angeboten in Kooperation
mit Schulen und außerschulischen Trägern bietet die Chance, eine
neue pädagogische Kultur an den Schulen zu entwickeln. Schulisches
und außerschulisches Personal arbeiten in einem gemeinsamen Team
an der Gestaltung von unterrichtlichen und außerunterrichtlichen
Angeboten an der pädagogischen Gestaltung zusammen.

Und nicht zu vergessen, das bürgerschaftliche Engagement wird für
die Schulen von zunehmender Bedeutung sein. Im Sinne des erweiter-
ten Bildungsbegriffs wird die Mitwirkung außerschulischer Koopera-
tionspartner einen größeren Stellenwert bekommen.

Die Freien Wähler werden dem Ausbau der Schulsozialarbeit vor-
behaltlos zustimmen. Alle Kids sind VIPs.

Der Beteiligungshaushalt
Am 16. September wurde im Gemeinderat der Vorschlag für den

künftigen Doppelhaushalt eingebracht. Selbst für erfahrene Gemein-
deratsmitglieder ist das gewaltige Paket des Haushalts nicht immer
leicht nachvollziehbar und in all seiner Komplexität durchschaubar.
Es ist eine große Herausforderung, diesen transparent zu gestalten,
und der Beteiligungshaushalt ist unserer Meinung nach ein wichtiger
Schritt in die Richtung, die kommunale Verwaltung greifbarer zu
machen. Viele FreiburgerInnen haben die Gelegenheit genutzt und
engagiert mitgearbeitet. Umso mehr bedauern wir, dass die Finanzie-
rung zukünftiger Beteiligungshaushalte noch ungeklärt ist.

Wir denken, dass die Menschen, die mit den Folgen des Stadthaus-
halts leben müssen, die Möglichkeit haben sollten, ihre Anliegen zu
formulieren. Wir nehmen das Votum des Beteiligungshaushalts ernst
und werden versuchen, dessen Fortführung für den Haushalt 2010/11
durchzusetzen. Wir sehen es als dringliche Aufgabe der Gemein-
derätInnen an, sich mit den Ergebnissen des Beteiligungshaushalts
auseinanderzusetzen und dafür zu sorgen, dass die Gestaltung des
Haushalts auch in Zukunft ein Prozess bleiben wird, an dem die Bür-
gerInnen beteiligt werden.

Eine Umweltzone 
in Freiburg

Grundsätzlich begrüßen die FDP-Stadträte den Aktionsplan des
Regierungspräsidiums, der mit vielen Maßnahmen dazu beitragen
soll, die Luftqualität in Freiburg spürbar zu verbessern. Das dient in
erster Linie dazu, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu
schützen, was ein prioritäres Ziel der Politik sein muss. Denn die
Menschen in unserem Land haben einen Anspruch darauf, sich in
einer lebenswerten und gesunden Umwelt aufzuhalten. In dem Maß-
nahmenpaket des Regierungspräsidiums ist daher unter anderem auch
vorgesehen, in Freiburg eine Umweltzone einzurichten, die es nur
noch Fahrzeugen mit relativ geringem Schadstoffausstoß erlaubt, am
Straßenverkehr in Freiburg teilzunehmen.

Damit soll insbesondere eine Verringerung der Schadstoff- und
Feinstaubbelastung erreicht werden. Um dieses Ziel zu erreichen, ist
es aus Sicht der FDP-Stadträte notwendig, Erfahrungen aus anderen
Städten wie Stuttgart oder Berlin auszuwerten, die diese Umwelt-
zonen schon eingerichtet haben. Bisherige Erkenntnisse lassen darauf
schließen, dass die Umweltzonen bedauerlicherweise keinen nennens-
werten Einfluss auf die Schadstoff- und Feinstaubbelastung haben.
Mit der Sonderregelung für die B 31 wird der erhoffte Effekt zudem
nicht eintreten. Bevor nicht eine großräumige Lösung möglich ist,
sollten nicht aus purem Aktionismus voreilige Maßnahmen getroffen
werden. Wenn die Erfahrungswerte aus anderen Städten vorliegen,
muss eine ideologiefreie Diskussion darüber geführt werden, mit wel-
chen Maßnahmen wir den größtmöglichen Schutz für die Menschen
und unserer Stadt erreichen.

Junges Freiburg/ Die Grünen: Tel. 701323 Fax 75405
www.jf-gruene.de
CDU: Tel. 201-1810 Fax 30861
www.cdu-fraktion-freiburg.de
SPD: Tel. 201-1820 Fax 381507
www.freiburgspd.de
Unabhängige Listen: Tel. 201-1870 Fax 26234
www.unabhaengige-listen-freiburg.de
Freie Wähler: Tel. 201-1850 Fax 382206
www.freie-wähler-freiburg.de
FDP: Tel. 387690 Fax 3876999
Grüne Alternative Freiburg: Tel. 1553178
www.galfr.wordpress.com

A D R E S S E N

Grüne
Alternative

Freiburg

Müllabfuhr ohne Duftwolke
Früher waren Müllfahrzeuge vor allem laut und hinterließen eine
typische Duftspur aus Dieselabgasen und gärenden Abfällen.
Doch diese Zeiten sind in Freiburg vorbei. Seit letztem Jahr setzt
die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg (ASF) 14
moderne Niederflur-Lkw ein, deren Abgaswerte nicht nur die
strenge Euro-4-Norm erfüllen, sondern auch die unangenehmen
Müll-Ausdünstungen per Unterdruck ins Wageninnere saugen.
Obendrein sind die Motoren gekapselt und dadurch entschieden
leiser als die Vorgängermodelle. Zugute kommen diese Neuerun-
gen nicht nur Anwohnern und Passanten, sondern auch den Müll-
werkern der ASF, die sich sichtlich über ihre neuen Dienstfahr-
zeuge freuen. Insgesamt 3 Millionen Euro hat die Neuanschaffung
der Fahrzeuge gekostet. (Foto: R. Buhl)

Bürgerwillen im
Doppelhaushalt umsetzen!

Erstaunt reibt der Bürger sich die Augen: Prüft er den Haushaltsent-
wurf 2009/10 auf Haushaltsvorschläge infolge des 1. Freiburger
Beteiligungsverfahrens, so scheint es, als sei nichts gewesen. Außer
einer umfangreichen Dokumentation stellt die Verwaltung für die
nächsten beiden Jahre keinen Cent für eine Fortführung des Verfah-
rens in den Haushalt ein.

Die BürgerInnen haben vor allem in der Stadtkonferenz kreativ und
entschieden ihre Stimmen für eine „soziale Stadt“ Freiburg erhoben: 
– Finanzen für eine Stärkung der Zivilcourage, 
– gegen Ausbau der Law-and-Order-Politik, 
– mehr Ganztagsschulen und bessere Kinderbetreuungsangebote, 
– gegen Kürzungen im Kultur-, Bildungs - und Sozialbereich, 
– Ausweitung der Angebote des Freiburg-Passes, 
– Freiburg-Ticket für Geringverdienende und Hartz-IV-EmpfängerInnen,
– bezahlbarer Wohnraum, 
– Armuts- und Reichtumsbericht, 
– Verzicht auf Großprojekte. 

Jetzt ist es die Aufgabe des Gemeinderats, die Ergebnisse aus dem
Verfahren in konkrete Beschlüsse umzusetzen. Nur wenn deutlich
wird, welche Posten konkret aufgrund von Bürgerbeteiligung erhöht
oder gekürzt werden, kann für die Zukunft mit einer noch aktiveren
Beteiligung gerechnet werden. Bürgerbeteiligung à la CDU nur per
Fragebogen oder Internet verfehlt das Ziel eines demokratischen Mei-
nungsbildungsprozesses. In Konferenzen der Bürger im Stadtteil oder
stadtteilübergreifend können lebendige demokratische Beteiligungs-
strukturen weiterentwickelt werden! 

Die Unabhängigen Listen wollen die Weiterentwicklung eines
geschlechtergerechten Haushalts. Wir fordern die Einstellung einer
ausreichend großen Summe insbesondere für die Organisation von
Stadtteil- oder Stadtbezirkskonferenzen und stadtübergreifende
Themenforen für den kommenden Haushalt 2009/10. 
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Zur „freundlichsten Aus-
länderbehörde“ wurde

die Freiburger Behörde
schon vor Jahren gewählt.
Jetzt kommt zur Freundlich-
keit auch die Schnelligkeit
hinzu: Seit Oktober gibt es
einen neuen Serviceschal-
ter, an dem man schnell zu
den gewünschten Formula-
ren und Informationen
kommt. Auch der übrige
Service wurde deutlich ver-
bessert.

In Freiburg leben derzeit
knapp 27000 Menschen ohne
deutschen Pass, die aus über
150 verschiedenen Nationen
stammen. Für ihre Anliegen
rund um das Thema Ausländer-
und Aufenthaltsrecht ist die
Ausländer- und Staatsan-
gehörigkeitsabteilung beim
Amt für öffentliche Ordnung
zuständig. Mehr als 50 Men-
schen anderer Staatsangehörig-
keit kommen täglich in die Bas-
ler Straße, um ihre Fragen und
Anliegen zu klären, rund 150
Anrufer pro Tag beraten die
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter am Telefon. 

Um Wartezeiten zu verkür-
zen, Abläufe transparenter zu
gestalten und Informationen
leichter zugänglich zu machen,
wurde die Organisation der Ab-
teilung vollständig umgekrem-
pelt. Das Ergebnis: Wer nun in
die Behörde kommt, kann di-
rekt am Service-Schalter erste
Fragen klären, Informations-
blätter und Antragsformulare
bekommen und viele Anliegen
wie etwa Visa-Verlängerungen,
Arbeitsbescheinigungen und

Arbeitsbefreiungen sofort erle-
digen. Montags, dienstags,
donnerstags und freitags von 8
bis 12 Uhr und mittwochs von
13.30 bis 17 Uhr steht das Team
um Serviceleiterin Christine
Lengner bereit.

Auch wo’s komplizierter ist,
wird’s den Behördengängern
einfacher gemacht: Wer umfas-
sendere Beratung braucht, be-
kommt beim Service-Schalter
in Zukunft einen Termin, um
lange Wartezeiten zu vermei-
den. Wer trotzdem warten
muss, kann dank des neuen
Nummernsystems die Dauer
abschätzen – und die Zeit an-
derweitig nutzen.

Die möglichst unkompli-
zierte Abwicklung der notwen-
digen Amtsgänge soll mit für
einen guten Start von Auslän-
derinnen und Ausländern in
Freiburg sorgen: „Eine freund-
liche Ausländerbehörde“, so
sieht es Freiburgs Erster Bür-
germeister Otto Neideck, „ist
ein kleiner, aber wichtiger Bei-
trag zur Integration.“ 

Mancher Weg in die Basler
Straße 2 bleibt einem künftig
aber auch ganz erspart: Welche
Papiere etwa für eine Verlänge-
rung der Aufenthaltsgenehmi-
gung erforderlich sind, lässt
sich am neu eingerichteten Ser-
vice-Telefon täglich von 8 bis
12 Uhr und von 13 bis16 Uhr
unter der Nummer 201-4932
erfragen. Viele Informationen
zum Aufenthaltsrecht, zu erfor-
derlichen Papieren und wichti-
gen Regelungen sind ab dem
1. Oktober außerdem unter
www.freiburg.de/auslaender-
behoerde nachzulesen.

Behördengänge
leichtgemacht

Neuer Service-Schalter soll die Wartezeiten 
in der Ausländerbehörde verkürzen

Sanierungsprogramm 
nicht nur für den Haushalt

Haushaltsserie Teil III: 80 Millionen für Gebäudesanierung in den nächsten zwei Jahren

Neues Schuljahr, neuer
Haushalt und immer

noch jede Menge Hausauf-
gaben: Knapp 80 Millionen
Euro sind im Doppelhaus-
halt 2009/2010 für die Sa-
nierung und den Umbau
städtischer Gebäude vorge-
sehen, drei Viertel davon
für die Schulen. Großes hat

die Stadt außerdem bei der
Hauptfeuerwache vor, auch
bei den Bädern und im Au-
gustinermuseum will man
in den nächsten zwei Jahren
ein gutes Stück weiterkom-
men. Neben einer Vielzahl
von kleineren Umbau- und
Sanierungsmaßnahmen ste-
hen über 30 Großbaustellen
auf dem Programm des Frei-
burger Gebäudemanage-
ments, das Oberbürgermei-
ster Dieter Salomon ge-
meinsam mit Erstem Bür-
germeister Otto Neideck
und Schulbürgermeisterin
Gerda Stuchlik am 16. Sep-
tember, dem Tag der Haus-
haltseinbringung, vor-
stellte.

Schritt für Schritt aus dem
Sanierungsstau – das steht nach
wie vor als Motto über dem
neuen Spielplan des GMF.
Nachdem das ursprünglich vor-
gesehene Public-Private-Part-
nership-Modell zur Finanzie-
rung dringlicher Sanierungs-
fälle nicht genehmigt worden
war, hatte die Stadt bereits An-
fang letzten Jahres ein umfas-
sendes Sanierungs- und Inve-
stitionsprogramm für sämtliche
städtischen Gebäude vorgelegt:
Bis Mitte des nächsten Jahr-
zehnts sollen so vor allem die
Schulen wieder auf den neue-
sten Stand gebracht werden
können. 70 Millionen Euro
standen dafür bereits im letzten
Doppelhaushalt zur Verfügung
– ein Quantensprung im Ver-
gleich zu den 33 Millionen, die
2005/2006 in den Erhalt des
städtischen Gebäudevermö-
gens investiert werden konnten.
Das neue 80-Millionen-Paket
soll für weiteren Schwung sor-
gen: „Damit drehen wir hier an
einem sehr großen Rad“, so
Oberbürgermeister Dieter Sa-
lomon.

Bei den Schulen werden die
begonnenen Arbeiten fortge-
setzt und weitere Projekte an-
gegangen. Eines der umfang-
reichsten ist die Gesamtsanie-
rung des Rotteck-Gymnasi-
ums: Stimmt der Gemeinderat
am 21. Oktober dem Baube-
schluss zu, kann sie zeitgleich

mit dem Bau der neuen Turn-
halle der Angell-Schulen auf
dem Gelände des Gymnasiums
in Angriff genommen werden.
Bereits im Sommer wurde hier
mit der Erneuerung der natur-
wissenschaftlichen Räume be-
gonnen, bis 2011 sollen Brand-
schutz- und Schadstoffsanie-
rung folgen, außerdem Fenster,
Wärmedämmung und Haus-
technik auf den neuesten Stand
gebracht werden und neue Pau-
senhöfe und eine Cafeteria ent-
stehen. 18,7 Millionen wird das
insgesamt kosten, mehr als
doppelt so viel, als noch 2005
geschätzt. Ähnlich sieht es bei
den Wentzingerschulen aus:
Verbesserungen bei Brand-
schutz und Energiebilanz, die
Beseitigung von Schadstoffen
und die Erneuerung der gesam-
ten Installation sind auch hier
notwendig, damit einhergehend
wird auch die Raumverteilung
neu konzipiert und ein Schüler-
center eingerichtet. Im Jahr
2013 sollen die Arbeiten abge-
schlossen sein, für die mit 24
Millionen Euro ebenfalls deut-
lich höhere Kosten zu veran-
schlagen sind, als vor drei Jah-
ren gedacht. 

Schadstoffe und neue
Richtlinien steigern Kosten

Verantwortlich für die Ko-
stensteigerung, die die Sanie-
rungsvorhaben im Schnitt um
75 Prozent verteuert, sind
längst nicht nur die höheren
Baupreise, die von 2005 bis
2008 um über 15 Prozent an-
stiegen. Deutlich schwerer ins
Gewicht fällt der Mehrauf-
wand, der durch verschärfte Si-
cherheitsbestimmungen und
vor allem durch die hohe
Schadstoffbelastung von
Schulgebäuden aus den 70er-
Jahren notwendig wird. Die
Beseitigung von Schadstoffen
wie Asbest und Formaldehyd,
die bei den Untersuchungen
vor Baubeginn zutage getreten
waren, macht die Sanierung
sehr viel aufwändiger und ver-
ursacht so 33 Prozent der
Mehrkosten. Auch die neuen
oder geänderten Sicherheits-
richtlinien und Brandschutzbe-
stimmungen ziehen erhebliche
finanzielle Mehrbelastungen
nach sich: 28 Prozent beträgt
ihr Anteil an der Kostensteige-
rung. 

Höhere Energiestandards
sollen sich auszahlen

Rund 15 Prozent teurer wer-
den die Arbeiten durch höhere
energetische Standards –
gemäß Gemeinderatsbeschluss
vom letzten Sommer ist Passiv-
hausstandard für Neubauten
und Niedrigenergiebauweise
für den Bestand das Ziel. Ein
Aufwand, der sich, da ist sich

Schul- und Umweltbürgermei-
sterin Gerda Stuchlik sicher,
bezahlt machen wird: In den
beiden Großprojekten Rotteck-
Gymnasium und Wentzinger-
schulen beispielsweise lässt
sich der Wärmebedarf so künf-
tig halbieren. Ihrer Vorreiter-
rolle in Sachen Klimaschutz
wird die Stadt auch beim Neu-
bau der Feyelschule gerecht: In
Ebnet wird Freiburgs erstes
Schulgebäude mit Passivhaus-
standard entstehen. 

Auch bei der Hauptfeuerwa-
che in der Eschholzstraße, die
Erster Bürgermeister Neideck
als weitere Großbaustelle
ankündigte, werden Teile des
Gebäudes, in dem künftig auch

die integrierte Leitstelle und
die freiwillige Feuerwehr un-
terkommen sollen, in Passiv-
bauweise errichtet. Das 20 Mil-
lionen Euro teure Projekt soll
bis 2012 fertig sein, über seine
Verwirklichung entscheidet der
Gemeinderat ebenfalls am 21.
Oktober.

Voran geht es auch bei der
Sanierung der städtischen Bä-
der: Im Herbst nächsten Jahres
soll man im Hallenbad Haslach
wieder schwimmen können,
danach beginnt der Umbau des
Westbads, wo bislang nur die
dringlichsten Schäden an
Decke und Eingangsdach be-
seitigt wurden, um die Be-
triebserlaubnis aufrechterhal-
ten zu können. Nicht nur siche-
rer, auch größer soll das Bade-
vergnügen dort ab 2011 sein –
von den Umkleidekabinen bis
zur Schwimmhalle werden
sämtliche Bereiche des auch
von Schulen und Vereinen viel
genutzten Bades umgestaltet.
Über 9 Millionen Euro werden
dafür in den Wirtschaftsplänen

der Stadtwerke Freiburg Bäder
GmbH auftauchen müssen,
denn die Sanierung von Boden,
Dach und Fassade treibt die
Kosten um 4,5 Millionen Euro
höher als geplant. Die Verwal-
tung schlägt daher die Bildung
einer Kapitalrücklage von 3
Millionen Euro bei den Stadt-
werken vor, die dann 2010 in
den städtischen Haushalt ein-
gestellt werden. Darüber hin-
aus hat der Gemeinderat über
eine europaweite Ausschrei-
bung für die Betriebsführung
des Bades zu entscheiden.
Auch im Freiburger Osten sieht
die Verwaltung Unterstüt-
zungsbedarf: Damit die Frei-
burger Turnerschaft bei der Sa-

nierung ihres Bades wegen der
höheren Aufwendungen nicht
ins Schwimmen gerät, schlägt
sie eine Erhöhung des städti-
schen Zuschusses von 800000
auf zwei Millionen Euro vor. 

Bauunterhalt auf 
solider Grundlage

Ob bei Bädern, Schulen oder
sonstigen Gebäuden: In den
nächsten zwei Jahren kann
Freiburg dem Ziel einer sanier-
ten Infrastruktur ein großes
Stück näher kommen. Und dar-
über hinaus den Fehler der Ver-
gangenheit vermeiden: Dank
der guten Haushaltslage sind
im nächsten Doppelhaushalt
erstmals seit Jahrzehnten wie-
der die für den Bauunterhalt er-
forderlichen Mittel eingestellt.
12 Millionen, also 1,2 Prozent
des auf 1 Milliarde Euro ge-
schätzten städtischen Gebäude-
vermögens, stehen dafür bereit
– damit später nicht mehr teuer
saniert werden muss, was bei-
zeiten hätte repariert werden
können.

Umfassend saniert wird bis 2012 auch die Hauptfeuerwache in der Eschholzstraße. (Foto: R. Buhl)

Ehemalige PPP-Schulen:
• Lessingschulen (2007–2010): Gesamtkosten 3 Mio, im DHH , 0 Mio
• Rotteck-Gymnasium (2008–2011): 18,7 Mio, im DHH 7,15 Mio
• Theodor-Heuss-Gymnasium (ab 2009): 16 Mio, im DHH 2,55 Mio
• Wentzingerschulen:

Gesamtsanierung (2008–2013): 22,5 Mio, im DHH 9,0 Mio
Ganztageseinrichtung (2007–2009): 3,3 Mio, im DHH 0,2 Mio

• Merianschule (ab 2008): 6,3 Mio, im DHH 3,1 Mio
• Staudingerschule (ab 2010): 31 Mio, im DHH 0,8 Mio

Einzelvorhaben:
• Dreisamhalle Ebnet (ab 2009): 2,5 Mio, im DHH 0,9 Mio
• Droste-Hülshoff-Gymnasium (2004–’09): 13,9 Mio, im DHH 0,7 Mio
• Max-Weber-Schule (ab 2009): 13,0 Mio, im DHH 1,0 Mio
• Rath.-/Fehrenbach-GWS (seit 2007): 13,4 Mio, im DHH 0,95 Mio
• Innenstadtrathaus (2007–2012): 3,2 Mio, im DHH 0,6 Mio
• Augustinermuseum (seit 2004): 32,5 Mio, im DHH 1,8 Mio
• Feyelschule (2007–2009): 2,97 Mio, im DHH 1,77 Mio
• Hauptfeuerwache (2009–2012): 20,25 Mio, im DHH 11,85 Mio

Weitere Schwerpunkte:
• Sanierung / Umbau sonstiger Einrichtungen: im DHH 2,8 Mio
• Altbauschulsanierung: im DHH 1,6 Mio
• Energieeinsparung: im DHH 2,4 Mio
• Brandschutz: im DHH 5,2 Mio

Verwaltungshaushalt:
• allgemeiner Bauunterhalt: im DHH 13,0 Mio 
• Dachsanierungen: im DHH 1,4 Mio
• WC-Sanierungen: im DHH 1,8 Mio
• Fassaden-/Fenstersanierungen: im DHH 2,5 Mio
• Verkehrssicherheit: im DHH 2,9 Mio
• Schulprogrammatik: im DHH 0,8 Mio
• Sonstiges: im DHH 1,6 Mio

PROJEKTE UND KOSTEN

Haushalt
2009/2010

Schnell und freundlich geht’s am neuen Service-Schalter
der Ausländerbehörde zu. (Foto: R. Buhl)

Seelische Gesundheit
im Mittelpunkt

Aktionen zum Welttag der seelischen
Gesundheit vom 11. bis 25. Oktober

Sehr viele Menschen leiden
unter psychischen Erkran-

kungen. Aus Furcht vor der öf-
fentlichen Ausgrenzung spre-
chen allerdings die wenigsten
darüber – dabei ist der Informa-
tionsbedarf groß. Alljährlich
im Oktober rückt die Weltge-
sundheitsorganisation die seeli-
sche Gesundheit in den Mittel-
punkt des Interesses. In Frei-
burg organisiert zu diesem An-
lass der Arbeitskreis sozialpsy-
chiatrische Hilfen auch in die-
sem Jahr wieder eine Reihe von
Veranstaltungen für Betrof-
fene, Angehörige und alle In-
teressierte.

PROGRAMM
„Übergeschnappt“, Film 
(NL, 2005), KoKi (Urachstr. 40), 
Eintritt 5 Euro
Sa, 11.10. 15.30 Uhr
Fr, 17.10. 17.00 Uhr
Sa, 18.10. 15.30 Uhr
„Lebenszeichen“, Film (D, 2007),
KoKi (Urachstr. 40), Eintritt 5 Euro
Di, 14.10. 19.30 Uhr
Sa, 18.10. 21.30 Uhr

„Alltagsdrogen im Visier“,
Jugendfilmtage, Anmeldung beim
kommunalen Suchtbeauftragten
(Tel. 201-3754), Cinemaxx 
Di / Mi, 14./15.10. vormittags 
„Substanzabhängigkeit und
Psychotrauma – Bedeutung der
Komorbidität für das klinische
Handeln“, Vortrag im Zentrum für
Psychiatrie Emmendingen, Fest-
halle (Neubronnstr. 25)
Mi, 15.10. 14.00 Uhr
„Recovery – wie die Seele
gesundet“, Film (CH, 2008), KoKi
(Urachstr. 40), Eintritt 5 Euro
Do, 16.10. 19.30 Uhr
So, 19.10. 17.30 Uhr
„Experten in eigener Sache“,
Projekte Psychiatrie-Erfahrener
stellen sich vor, Vortrag und Dis-
kussion, Hörsaal der Uniklinik
(Hauptstr. 8, Eingang Karlstraße)
Mo, 20.10. 18.30 Uhr
„Recovery – die Kunst mit Psy-
chosen zu leben“, Vortrag und
Diskussion im Hörsaal der Uniklinik
(Hauptstr. 8, Eingang Karlstraße)
Fr, 24.10. 18.30 Uhr
Tag der offenen Tür, Freiburger
Hilfsgemeinschaft / Club 55,
Schwarzwaldstr. 9-11
Sa, 25.10. 13-17 Uhr
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Der Vielfalt begegnen
Interkulturelle Wochen mit einem abwechslungsreichen Programm bis 31. Oktober

Freiburg ist nicht nur badisch,
Freiburg ist international:

Menschen aus 157 Nationen le-
ben hier, jeder vierte Bewohner
hat seine Wurzeln in einer an-
deren Kultur, kommt aus einem
anderen Land, spricht eine an-
dere Sprache. Dieser Vielfalt
kann man Tag für Tag be-
gegnen, besonders aber in
den nächsten drei Wochen:
Seit gestern zeigen Frei-
burger Vereine, Kulturein-
richtungen, Gruppen und
Initiativen bei den Interkul-
turellen Wochen, wie sich
Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund ge-
meinsam mit gesellschaft-
lichen, sozialen und politi-
schen Themen auseinan-
dersetzen und mit ihrer Ar-
beit und Kreativität das
kulturelle Leben der Stadt
bereichern.

Musik, Tanz, Theater,
Film und Literatur, Infor-
mation und Diskussion,
Fest und Dialog – das alles
gibt es bei den über 30 Ver-
anstaltungen an verschie-
denen Orten in der Stadt.
Zum ersten Mal stehen sie
unter einem gemeinsamen
Motto: „Sprache und
Mehr“ ist das, was verbin-
det und aus dem multikul-
turellen Nebeneinander
eine interkulturelle Begeg-
nung machen soll – jen-
seits von Grammatik und
Wortschatz. Denn so sehr
Sprache in Form verschie-
dener Muttersprachen zwi-
schen den Kulturen stehen
kann, so gut kann sie auch zwi-
schen ihnen vermitteln – zu-
mindest, wenn man sie wie bei
den Interkulturellen Wochen
weit genug fasst und alle
künstlerischen und kulturellen
Ausdrucksformen vom Essen
bis zum Tanz einbezieht. „Be-
gegnung der Kulturen braucht

etwas Drittes“, sagt Clemen-
tine Herzog vom städtischen
Kulturamt, das erstmals zu-
sammen mit dem Migrantin-
nen- und Migrantenbeirat, dem
Verein Südwind und dem Büro
für Migration und Integration
die Trägerschaft der Interkultu-

rellen Wochen übernommen
hat. Ein gemeinsames Thema
gehört daher ins neue Konzept,
außerdem soll die Veranstal-
tung, die auf eine bundesweite
Initiative der Kirchen Mitte der
70er-Jahre zurückgeht und in
Freiburg 2006 nach längerer
Pause vom Migrantenbeirat
wiederbelebt wurde, künftig
regelmäßig stattfinden und mit

dem erweiterten Kreis der Trä-
ger auf einer breiteren Basis
stehen. 

38 Vereine und Einrichtun-
gen leisten einen Beitrag zum
diesjährigen Programm. Neben
den Interkulturellen Stadtteil-
begegnungen, Informations-

veranstaltungen, Theater- und
Tanzvorführungen, Konzerten,
Lesungen und Diskussionsrun-
den bittet die kleine Reihe
„Dialogtisch“ zu Gespräch und
Tisch – auf indisch oder indo-
nesisch, türkisch oder italie-
nisch und von „rom zu rom“,
von Mensch zu Mensch, wie
das Motto des Roma-Abends
lautet. Auch für Kinder gibt es

die Möglichkeit zur Begegnung
mit anderen Sprachen und Kul-
turen, unter anderem wird zur
Eröffnung das „Freiburger Welt
ABC“ als Ergebnis eines Mal-
wettbewerbs an den Schulen
präsentiert. Einmal rund um
den Globus und quer durch die

Kunstgattungen führen
auch Ausstellungen, die
derzeit in verschiedenen
Freiburger Institutionen zu
sehen sind: etwa zu Musi-
kinstrumenten aus Afrika,
die das Adelhausermu-
seum im Museums-Info-
Center zeigt, oder zur Lite-
ratur aus der Türkei, die in
der Stadtbibliothek vorge-
stellt wird. 

Grenzüberschreitende
Sprachproben gibt es auch
zur Eröffnung der Inter-
kulturellen Wochen am
Dienstag, den 14. Oktober,
um 20 Uhr im Winterer-
Foyer des Theaters Frei-
burg. Zu Gast sind neben
OB Salomon der anda-
lusisch-badische Schrift-
steller José F. A. Oliver
und Svetlana Acevic, Ge-
schäftsführerin des Fo-
rums der Kulturen in Stutt-
gart. Ein weiterer Höhe-
punkt: Am Samstag, den
25. Oktober, laden zahlrei-
che Vereine und Initiativen
zum interkulturellen Fest
ab 16 Uhr in den Paulus-
saal. Bei Musik, Tanz, Ge-
schichten und internatio-
nalen Spezialitäten gibt es

dann reichlich Gelegenheit
zum Austausch mit Freiburgern
aus aller Welt.

❐ Ein Programmheft mit aus-
führlichen Informationen liegt
an den üblichen Stellen in der
Stadt aus. Mehr ist unter www.
freiburg.de/interkulturelle-
wochen und beim Kulturamt
unter Tel. 201-2112 zu erfahren.

■ Veranstaltungen
„Tertulia: Offenes Kulturcafé“*
Jos Fritz Café, Wilhelmstr. 15
Sa, 11.10. 18 Uhr
„Die europäische Verfassung –
Eine Verzettelung“, Projekt
Theater Freiburg, Kammerbühne
Sa, 11./17./31.10. 20.30 Uhr
„José F. A. Oliver“, Lesung
Galerie im Alten Wiehrebahnhof,
Urachstr. 40
Mo, 13.10. 20 Uhr
„Eröffnung“*, mit José F. A. Oli-
ver, Schriftsteller, Svetlana Acevic,
Forum der Kulturen (Stuttgart)
Theater Freiburg, Winterer-Foyer
Di, 14.10. 20 Uhr
„Nacht und Nebel“, Kriminalfilm
nach dem Roman von Ahmet Ümit
Kommunales Kino, Urachstr. 40
Mi, 15.10. 20 Uhr
„Bagdad brennt“, Theaterstück
von Riverband / von Düffel 
Theater Freiburg, Kleines Haus
Mi, 15./22.10. 20 Uhr
„Schulsystem und Schulkar-
riere“*, Informationen für Eltern
über das deutsche Schul- und Bil-
dungswesen
Hebelschule, Engelbergerstr. 2
Do, 16.10. 18 Uhr
„Tukki“, Reise in zwei Teilen,
„Die Haxe des Mor Lame“, musi-
kalische Erzählung aus dem Sene-
gal, anschl. „Pape Dieye & David
Pompetzki“, Konzert
E-Werk, Eschholzstr. 77 
Do, 16.10. 20 Uhr
„Interkulturelle Stadtteilbe-
gegnung“*, Austausch, Begeg-
nung, Gespräch, Musik und Filme
Glashaus Rieselfeld, Maria-von-
Rudloff-Platz 2
Fr, 17.10. 19.30–23 Uhr
„Interkulturelle Stadtteilbe-
gegnung“*, Vorstellungen, Filme,
Modenschau, Diskussion, Musik
Glashaus Rieselfeld
Sa, 18.10. 15–22.30 Uhr
„Interkulturelle Stadtteilbe-
gegnung“*, Mongolische Gruppe,
Kultur und mehr
Glashaus Rieselfeld
So, 19.10. 13–21 Uhr
„Sprachen und mehr im
Äther“*, live im Studio
Radio Dreyeckland, Adlerstr.12
Sa, 18.10. 12–19 Uhr
„Führung für Migrantinnen
durch die Stadtbibliothek“*,
Anmeldung unter Tel. 201-1731 
Stadtbibliothek, Münsterplatz 17
Sa, 18.10. 13–14 Uhr

„Berufliche Wege finden“*,
Workshops für Frauen mit Migrati-
onserfahrung, Anmeldung unter
Tel. 201-1731 
Historisches Kaufhaus, Münster-
platz 24
Sa, 18.10. 10–19 Uhr
„Musikalische Reise durch
Lateinamerika“, mit Wilma Rueda
(Sopran) und Ching-Fee (Klavier) 
Theodor-Egel-Saal, Hirschenhof-
weg 14
Sa, 18.10. 20 Uhr
„Vielsprachig im Stadtteil – Wir
verstehen uns!“*, 
Internationales Herbstfest 
Tennenbacher Platz, 
Brühl-Beurbarung
So, 19.10. 11 Uhr
„Nicht nur sprechen –
handeln“*, Information über
CEDAW, die UN Konvention gegen
Diskriminierung von Frauen
Gaststätte Harmonie, Grünwälder-
str. 16
Mo, 20.10. 19.30 Uhr
„Wie begegnen wir russland-
deutschen Männern und
Frauen in Freiburg?“*, 
Workshop
pro familia, Humboldtstr. 2 
Di, 21.10. 17 Uhr
„Bittersüße Schokolade“,
literarischer Kochkurs, Anmeldung
unter Tel. 36895 
Familienpflegeschule, 
Kartäuserstr. 43
Mi, 22.10. 16 Uhr
„Der Klang der Musik ist die
Sprache unserer Kulturen“*,
mit Marie Yvonne Muka Nsenga
und Silvère Bigirimana
Infocenter Augustinermuseum,
Salzstr. 34
Mi, 22.10. 19.30 Uhr
„Mitsprache und Demokratie =
Wahlrecht für alle Bürger“*, mit
Mustafa Atici (Kantonsparlament
Basel und Initiativkomittee für das
„Ausländerstimmrecht“)
Rathaus, Oberer Saal Gerichtslaube
Do, 23.10. 19.30 Uhr
„Angst vor
Mehrsprachigkeit?“*, Diskus-
sion: Pro und Contra Mehrspra-
chigkeit in der Einwanderungsge-
sellschaft Deutschland
VHS, Rotteckring 12, Barocksaal
Fr, 24.10. 18 Uhr
„Antaka Vadham – Eine Welt
ohne Tod“, Geschichte im südindi-
schen Thullal-Tanzstil 
VHS, Rotteckring 12, Theatersaal
Fr, 24.10. 19.30 Uhr

„Kolumbien verdichtet“, Lesung
mit Selnich Vivas-Hurtado
Centre Culturel Français, Kornhaus,
Münsterplatz
Fr, 24.10. 20 Uhr
„Das ewige Lied“, lyrisches Thea-
terstück des Theaters Silhouette
E-Werk, Escholzstr.77
Fr, 24.10. 20 Uhr
„Großes interkulturelles Fest“,
mit Musik, Tanz, Geschichten und
internationalen Spezialitäten
Paulussaal, Dreisamstr. 3
Sa, 25.10. ab 16 Uhr
„Vermuten Sie bitte richtig –
Sasshite Kudasai“*, mit Sayoko
Meyer-Eggen
VHS, Rotteckring 12, Raum 112 
So, 26.10. 11 Uhr
„Sprichwörter aus aller Welt“*,
Café International
Haus der Begegnung, Landwasser,
Habichtweg 48
So, 26.10. 14.30 Uhr
„Gesichter der Liebe“, Lesung
moderner Dichtung des Irans,
Syriens und Ägyptens
Galerie im Wiehrebahnhof,
Urachstr. 40
Di, 28.10. 19.30h
„Wie bellt die Welt“*, internat.
Sprach- und Tandemabend
Mensabar, Rempartstr. 12
Di, 28.10. 20 Uhr
„Ich träume deutsch. . .und
wache türkisch auf. Eine Kind-
heit in zwei Welten“*, 
Lesung mit Nilgün Tasman
Stadtbibliothek Freiburg, 
Münsterplatz 17
Mi, 29.10. 19.30 Uhr
„Internationales Herbstfest“*,
Franz-Hermann-Haus, 
Sundgauallee 8
Fr, 31.10. 19 Uhr
„Die Rückkehr nach Haifa“,
palästinensisches Tanztheater mit
Al-Zaytouna (London) und 
Zaytuneh (Freiburg)
Bürgerhaus Zähringen,
Lameystraße2
Fr, 31.10. 20 Uhr

■ Dialogtisch: Begegnung
und Austausch

„Namaste“*, indischer Abend
Südwind, Lorettostr. 42
Do, 16.10. 20 Uhr 
„Merhaba“*, Hallo und
willkommen – Türkei
Südwind, Faulerstr. 8
Fr, 17.10. 20 Uhr

„Entrate!“*, italienischer Abend
Scheffelstr. 36
Mo, 20.10. 18 Uhr
„Indonesien, ein Land vieler
Sprachen“*, Musik, Tanz, Trach-
ten, Film, Kunsthandwerk, Essen
Bürgerhaus Seepark, Gerhart-
Hauptmann-Str. 1
Mo, 27.10. 18.30 Uhr 
„Lache Avilen von Rom zu
Rom“*, Roma-Abend von Mensch
zu Mensch
Südwind, Lorettostr, 42
Do, 30.10. 20 Uhr

■ Kinderprogramm
„Giovanna und Peter im Kin-
dergarten“*, italienisch-deut-
scher Nachmittag für Eltern und
Kinder unter 3 Jahren
Kita Kampffmeyerstr. 28
Do, 16./Di, 21.10. 15.30 Uhr
„Y tu? Wer bisch Du?“*, Schul-
vorführung von und mit Diana
Rojas und Brigitte Woodtli,
Theater Promt (Zürich)
Do, 21.10. 11/16 Uhr
„Unser Amerika in Kinder-
stimme“*, lateinamerikanische
Märchen und Geschichten für
Kinder (auf Spanisch) 
VHS, Rotteckring 12, Theatersaal
So, 26.10. 16 Uhr 
„Freiburger Welt ABC Wörter-
buch“, Malwettbewerb an Schu-
len für Kinder von 6–10 Jahren

■ Ausstellungen
„Die türkische Bibliothek“*,
Ausstellung der Stiftung Lesen und
der Robert-Bosch-Stiftung
Stadtbibliothek, Münsterplatz 17

bis 31.10.
„Die Macht der Sprache im
Bild“*, Fotoausstellung 
Goethe-Institut, Wilhelmstr. 17

bis 30.10.
„Sprechende Musikinstrumente
aus Afrika“*, Sammlung des
Adelhausermuseums
Infocenter Augustinermuseum,
Salzstr. 34.
Eröffnung: Mi, 15.10. 18 Uhr

bis 30.10.
„Das Dongxi Ding – Bildbezüge
und Wortbrücken zwischen Ost
und West“*, Zeichnungen, Instal-
lationen von Christina Ohlmer
Kunsthaus L6, Lameystr.6 bis 9.11.
* Eintritt frei
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Gleise raus, Radwege her
Seit vergangenem Montag saniert das Garten- und Tiefbauamt
den Fahrbahnbelag auf der Waldkircher Straße zwischen Kaiser-
stuhl- und Neunlindenstraße. In diesem Zuge erhalten die Rad-
wege eine neue Führung, die zu erheblichen Verbesserungen des
Verkehrsablaufs führen soll. Außerdem werden die alten Straßen-
bahngleise ausgebaut. Die Arbeiten dauern insgesamt fünf
Wochen und kosten 200000 Euro. Der Verkehr in der Waldkircher
Straße kann während der gesamten Bauzeit aufrechterhalten blei-
ben; lediglich die Einfahrt aus dem Rennweg muss in der
Anfangszeit gesperrt bleiben. Hierfür gibt es die in der Grafik
oben dargestellte Umleitung über die Komtur- und Eichstetter
Straße. (Grafik: Garten- und Tiefbauamt)

STADT
FREIBURG

BESTATTUNGS
DIENST

Sie erreichen uns Tag
und Nacht unter
Tel. O761-27 30 44

Bilder auf Reisen
Freiburg stellt in Hamburg aus

Bevor sie nach dem Umbau
im Augustinermuseum

ihren festen Platz bekommen,
gehen Hans Baldung Grien, der
Hausbuchmeister und der Mei-
ster H. L. noch einmal auf Rei-
sen: Ende nächsten Jahres wer-
den die größten Schätze des
Freiburger Museums im Ham-
burger Bucerius Kunst Forum
zu sehen sein. 

Vom 19. September 2009 bis
10. Januar 2010 präsentiert das
Augustinermuseum Gemälde,
Bildteppiche, Glasmalerei und
Skulpturen in den Räumen des
2002 eröffneten Hauses am

Hamburger Rathausmarkt, das
sich mit Themenausstellungen
internationales Renommee er-
worben hat. In Hamburg wird
damit erstmals ein Überblick
über die Oberrheinische Kunst
vom Mittelalter bis zur Renais-
sance gezeigt. 

Auch Freiburg kann sich
freuen: Mit der Ausstellung
kann das Augustinermuseum
nicht nur seinen Namen im ho-
hen Norden bekannt machen
und schon vor der Wiedereröff-
nung für sich werben, die Stif-
tung finanziert auch die Re-
staurierung der Kunstwerke.

Fahrgastzählung
bis November
Wann fahren wie viele Men-

schen von wo nach wo? Viele
Fragen, auf die vor allem die re-
gionalen Verkehrsunternehmen
gerne eine Antwort hätten.
Denn wer Fahrpläne für Busse
und Bahnen aufstellt und das
regionale Nahverkehrsangebot
verbessern will, muss natürlich
über die Mobilitätsbedürfnisse
der Fahrgäste informiert sein.
Solche Informationen sind vor
allem über eine Fahrgastbefra-
gung zu bekommen, die der
Regio-Verkehrsverbund (RVF)
auch jetzt wieder durchführt. 

Bis Ende November muss
man in den Verkehrsmitteln des
RVF damit rechnen, über Fahr-
ziel, Wohnort und verwendeten
Fahrschein befragt zu werden.
Außerdem wird die Anzahl der
aus- und einsteigenden Fahrgä-
ste an jeder Haltestelle erfasst.  

Der Regio-Verkehrsverbund
bitte alle Kunden, bei dieser
anonymen Erhebung teilzuneh-
men. Die Mitarbeiter der mit
der Zählung beauftragten
Firma „PTV Planung Transport
Verkehr“ sind mit einem Aus-
weis gekennzeichnet.

Matsuyamas OB
auf Besuch

In der nächsten Gemeinde-
ratssitzung am 21. Oktober
werden gleich zwei Oberbür-
germeister im Ratssaal sitzen:
Neben Dieter Salomon auch
sein Amtskollege Tokihiro Na-
kamura aus Freiburgs japani-
scher Partnerstadt Matsuyama,
der anlässlich des 20-jährigen
Bestehens der Städteverbin-
dung sprechen wird. Auf dem-
selben Stuhl saß vor 20 Jahren
bereits sein Vater Tokio Naka-
mura, der damals Stadtober-
haupt von Matsuyama war und
zur Unterzeichnung des Part-
nerschaftsabkommens den
Grundstein für den Japanischen
Garten im Seepark legte. Sein
Sohn, der 1999 zum Oberbür-
germeister gewählt wurde,
kommt zum Partnerschaftsge-
burtstag nach Freiburg – und
mit ihm rund drei Dutzend Of-
fizielle aus Politik und Wirt-
schaft. 

Ein ausführlicher Bericht
über das 20-jährige Bestehen
der Partnerschaft und den Be-
such der Abordnung aus Mat-
suyama folgt in der nächsten
Ausgabe. 
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„Warum lasst ihr euch das gefallen?“
Interview mit Esther Grunemann, städtische Beauftrage für Menschen mit Behinderung

Seit März dieses Jahres
hat die Stadt Freiburg

erstmals eine Beauftrage
für Menschen mit Behinde-
rung. Esther Grunemann ist
verheiratet, hat einen Sohn
und lebt in Freiburg. Die Re-
alschullehrerin und Sozial-
pädagogin ist seit 2000
beim Arbeitskreis Behin-
derte -Nichtbehinderte
(AKBN) in der Egonstraße in
der Einsatzleitung tätig und
organisiert Hilfen zum
selbstbestimmten Leben
für ältere und Menschen
mit Behinderung. Diese Teil-
zeittätigkeit übt sie auch
weiterhin aus – das Amt als
Beauftragte für Menschen
mit Behinderung ist nur ein
Ehrenamt, pauschal vergü-
tet mit 255 Euro im Monat.
Warum sie sich dieser Auf-
gabe angenommen hat und
welche Ziele sie erreichen
möchte, erläutert sie im Ge-
spräch mit dem Amtsblatt.

Amtsblatt: Bislang war die
Freiburger Arbeitsgemein-
schaft „Miteinander Leben“
(FAG) das Sprachrohr für Men-
schen mit Behinderung in Frei-
burg. Hat die FAG nicht genug
Gehör gefunden?

Esther Grunemann: Im
Laufe der Jahre hat sich ge-
zeigt, dass der Einfluss der
FAG sehr begrenzt ist. Zwar
waren ihre Mitglieder als sach-
kundige Bürgerinnen und Bür-
ger in den gemeinderätlichen
Fachausschüssen vertreten,
aber diese Form der Beteili-
gung hat einfach nicht ausge-
reicht, um unsere Anliegen
durchzusetzen. Immer wieder
haben uns Leute von außerhalb
gefragt: „Warum lasst ihr es
euch gefallen, dass über eure
Köpfe hinweg entschieden
wird?“ Das wollten wir ändern.

Wie kam es, dass die Initia-
tive „Behindertenbeirat für
Freiburg“ (BBFF) ins Leben
gerufen wurde?

Joachim Herb, der heute
mein Stellvertreter ist, hat sich
sehr für die Idee eines Behin-
dertenbeirats eingesetzt, weil
vergleichbare Gremien in ande-
ren Städten, beispielsweise in
Mainz, viel erreicht haben für
Menschen mit Behinderung.
So etwas wollte er auch in Frei-
burg haben – und hat schnell

viele Befürworter und Unter-
stützer, vor allem bei den
großen Behindertenorganisa-
tionen, gefunden. Nicht zuletzt
sieht auch das Landesgleich-
stellungsgesetz die Einführung
von speziellen Interessenver-
tretungen für Menschen mit
Behinderung vor.

Wie ist ihre Entscheidung ge-
reift, sich für dieses in Freiburg
neue Amt zu bewerben?

Ich war schon immer ein po-
litischer Mensch, der Unge-
rechtigkeiten schlecht stehen
lassen konnte. Lange habe ich
mit mir gerungen, ob ich diese
neue Aufgabe ehrenamtlich ne-
ben meinem Job und der Fami-
lie bewältigen kann. Aufgrund
meiner eigenen Behinderung
brauche ich außerdem viel Zeit
für die Alltagsbewältigung.
Dennoch bin ich der festen
Überzeugung, dass dieses Auf-
gabe nur von jemandem über-
nommen werden darf, der
selbst behindert ist und daher
die Erfahrung von Ausgren-
zung und versteckter wie offe-
nen Diskriminierung selbst er-
lebt hat.

Was sehen Sie als Ihre
Hauptaufgabe?

Als Beauftragte aller Men-
schen mit Behinderung habe
ich die Chance, deren Anliegen
öffentlich zu machen. Diese
Tätigkeit als „Ombudsfrau“
macht mir sehr viel Freude.
Außerdem möchte ich Netz-
werke knüpfen, um alle, die mit
diesen Themen zu tun haben,
zusammenzubringen.

Rund 26600 Menschen mit
Behinderung leben in Freiburg.
Das Spektrum der Behinderun-
gen ist riesig. Wie wollen Sie
die unterschiedlichen Anliegen
alle unter einen Hut bekom-
men?

Ich bin ja zum Glück nicht
allein. Es gibt zum einen den
Behindertenbeirat, den ich ko-
ordiniere und in dem Vertrete-
rinnen und Vertreter der ver-
schiedenen Behindertenorgani-
sationen sowie des Gemeinde-
rats sitzen. Gute Arbeit wird
auch in den drei Arbeitsgrup-
pen des Beirats geleistet, die
sich regelmäßig treffen und Pri-
oritätenlisten für die Bereiche
Bau und Verkehr, Bildung, Ar-
beit und Kultur sowie Wohnen
und soziale Dienstleistungen
erarbeiten.

Welche Befugnisse haben Sie
und der Behindertenbeirat?

Das steht bislang noch nicht
fest. Derzeit arbeiten wir an ei-
ner Satzung, die das regeln soll.
Unser Anspruch ist aber schon,
dass der Behindertenbeirat ein
Mitspracherecht besitzt, wenn
städtische Planungen oder Ent-
scheidungen unmittelbar die
Belange von Menschen mit Be-
hinderungen betreffen.

Gibt es ein konkretes Anlie-
gen, das Ihnen besonders wich-
tig ist?

Für uns Rollstuhlfahrer ist
das Kopfsteinpflaster in der In-
nenstadt ein großes Thema. Es
gibt zwar auch Bereiche mit
Asphalt oder glattem Pflaster,
die sind aber oft von Werbe-
schildern oder Straßencafés zu-
gestellt. An dem Thema will ich
dranbleiben. Ich sehe mich
überall dort in der Verantwor-
tung, wo Menschen mit Behin-
derung in ihrer Teilhabe am
städtischen Leben behindert
werden – das gilt zum Beispiel.
auch für Zuschusskürzungen
bei entlastenden Diensten und
anderen Unterstützungsange-

boten. Ebenso sollen Men-
schen mit Behinderung nicht
gegen ihren Willen aus Kosten-
gründen im Heim landen.

Ist es möglich, diese Aufga-
ben quasi nebenher als Ehren-
amt zu erfüllen? Sie sind ja
auch berufstätig und haben
eine Familie.

Das ist nicht einfach, zumal
ich aufgrund meiner Behinde-
rung für viele Tätigkeiten ein-
fach etwas länger brauche.
Kurzfristig wäre es schon sehr
hilfreich, wenn ich wenigstens
stundenweise jemanden hätte,
der mit den Schreibkram und
manches Organisatorische ab-
nimmt. Auf längere Sicht wün-
sche ich mir natürlich, dass die
Beauftragte für Menschen mit
Behinderung unter Rahmenbe-
dingungen arbeiten kann, die
der politischen Bedeutung der
Stelle angemessen ist. Wir sind
keine kleine Minderheit. Ge-
setzliche Ideale und Lebens-
welt klaffen immer noch zu
sehr auseinander, es gibt sehr
vieles zu verbessern.

Frau Grunemann, wir dan-
ken für das Gespräch.

Frauen erzählen
aus ihrem Leben

„Frauen-Geschichten oder
Was Frauen im Leben begeg-
net“: Unter diesem Motto ste-
hen die diesjährigen Frauen-
Erzähl-Salons in der Villa St.
Urban. Einmal im Monat wer-
den bis zu fünf Frauen ihre Ge-
schichte erzählen – Geschich-
ten zum Lachen und Weinen,
Geschichten, die zum Nach-
denken anregen, und Geschich-
ten, die Mut machen. An jedem
Abend eröffnet sich so eine
ganz neue Welt einzigartiger
Erfahrungen und Lebenserin-
nerungen. 

Die Reihe, die das Evangeli-
sche Stift zusammen mit
Rohnstock Biografien und der
städtischen Stelle zur Gleich-
berechtigung der Frau veran-
staltet, startet am Montag, den
20. Oktober, mit einem Salon
zum Thema „Mein ganz ‚nor-
maler‘ Alltag!“ Am Montag,
den 10. November, sind Frau-
engeschichten über die Begeg-
nung mit der „Macht der Män-
ner“ an der Reihe, und am
Montag, den 8. Dezember, er-
zählen Frauen über „Eine
wahrhaft schicksalhafte Be-
gegnung“. Beginn der Veran-
staltungen in der Villa St. Ur-
ban, Sebastian-Kneipp-Str. 43,
ist jeweils um 19 Uhr.

Esther Grunemann ist die Ansprechpartnerin für rund 26600 Menschen mit Behinderung
in Freiburg. (Foto: privat)

Die Beauftragte für Men-
schen mit Behinderung reprä-
sentiert rund 26600 Menschen
mit Behinderungen in Frei-
burg. Ihre Aufgabe ist es, die
Integration von Menschen mit
Behinderungen zu stärken.

Wenn im Gemeinderat
oder in Fachausschüssen
Themen erörtert werden, die
für Menschen mit Behinde-
rungen relevant sind, setzt sie
sich mit ihrer Stellungnahme
für die Interessen behinderter
Menschen ein.

Zudem koordiniert sie die
Arbeit des Behindertenbei-
rats. Mit ihm zusammen erar-
beitet sie für Behörden und
Einrichtungen Empfehlun-
gen zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung.

Esther Grunemann hat ihr
(barrierefrei zugängliches)
Büro am Holzmarkt 8 und
bietet Termine nach Verein-
barung an (Tel. 2169027
oder E-Mail: esther.grune-
mann@stadt.freiburg.de).

INFOS

Diese Brücke steht: Seit ei-
nem Vierteljahrhundert

sorgt der Freiburger Wiwili-
Verein für eine lebendige Ver-
bindung zu der befreundeten
Stadt in Nicaragua. Mehrere
Hilfsprojekte wurden in dieser
Zeit realisiert, viele persönli-
che Beziehungen geknüpft,
zahlreiche Freiburgerinnen
und Freiburger für das Engage-
ment in Lateinamerika gewon-
nen. Auf „25 Jahre gelebte So-
lidarität“ blickt ab dem 15. Ok-
tober eine Ausstellung in der
Meckelhalle der Sparkasse
zurück und gibt einen Ein-
druck der gegenwärtigen Pro-
jekte, die die Zukunft in Wiwili
verändern sollen. 

Zwei Tage später, am 17.
Oktober, erinnern die Stadt
und der Freiburg-Wiwili-Ver-
ein an einen weiteren runden
Geburtstag: Vor genau 20 Jah-
ren unterschrieb der damalige
Bürgermeister Don Javier Ba-
rahona im Freiburger Rathaus
die Vereinbarung zur Städte-
freundschaft. Zu dem Festakt
am 17. Oktober (19 Uhr, Kai-
sersaal) erwartet die Stadtver-
waltung mehrere Vertreter aus

Wiwili. Don Javier Barahona
kann nicht dabei sein: Er ist in
den 90er-Jahren von Contras
ermordet worden. 

Bewegt und bewegend ist
die Geschichte dieser besonde-
ren Nord-Süd-Verbindung:
Ihren Grundstein legte der
Freiburger Arzt Albrecht „To-
nio“ Pflaum, der seit 1980 im
Auftrag des Deutschen Ent-
wicklungsdienstes am Aufbau
einer medizinischen Versor-
gung für Wiwili mitarbeitete
und im April 1983 von der
Contra ermordet wurde.

Um seine Arbeit fortzuset-
zen, beschlossen der Freundes-
kreis und der dann gegründete
„Verein zur Förderung einer
Städtepartnerschaft Freiburg-
Wiwili“, den Bau einer Trink-
wasserleitung vor Ort zu unter-
stützen. Während der Arbeiten
wurde 1986 ein zweiter Frei-
burger, Berndt Koberstein, von
der Contra ermordet. Das Pro-
jekt aber wurde mit Freiburger
Hilfe zu Ende geführt – als er-
stes von vielen. Bei Schule,
Bildung, Gesundheit, Land-
und Forstwirtschaft hat die
Städtefreundschaft seitdem po-

sitive Entwicklungen ange-
stoßen, die die Lebensbedin-
gungen der rund 12000 Ein-
wohner von Wiwili und Umge-
bung dauerhaft verbessern sol-
len. Schulpatenschaften für
Kinder aus Wiwili waren eine
der jüngsten Unterstützungs-
aktionen. Durch Spenden der
Freiburger Bürgerschaft konn-
ten so das Schulgeld für rund
40 Kinder und die Gehälter für
zwei Lehrer finanziert werden. 

Ziel des Freiburger Engage-
ments ist immer die Hilfe zur
Selbsthilfe: „Wir machen
keine Geschenke“, sagt Marlu
Würmell-Klauss, Vorsitzende
des Vereins, „die Menschen er-
arbeiten alles selbst.“ Seit
2002 fördert die Europäische
Union ein Projekt zur nachhal-
tigen ländlichen Entwicklung,
das die Freiburger zusammen
mit der nicaraguanischen Part-
nerorganisation ADEM initi-
iert haben. Die Stadt beteiligt
sich mit 25000 Euro jährlich
daran. Den Rest muss der Ver-
ein aus Spendenmitteln auf-
bringen – ohne Rückhalt in der
Freiburger Bevölkerung un-
möglich. 

Neue Mitstreiter scheinen
aber bereits gewonnen: Schüle-
rinnen und Schüler des Droste-
Hülshoff-Gymnasiums, die im
Mai die befreundete Stadt be-
sucht hatten, wollen sich jetzt
als Jugendgruppe dem 100
Mitglieder starken Wiwili-Ver-
ein anschließen. So kann der
Brückenschlag auch mit der
nächsten Generation gelingen.
Und eine Brücke ist auch in
Freiburg das Symbol der vita-
len Verbindung: Vor einigen
Jahren benannte der Gemein-
derat die als Blaue Brücke be-
kannte „Stühlinger Brücke“
am Bahnhof in „Wiwili-
Brücke“ um. 

❐ Die Ausstellung in der Spar-
kasse Freiburg, Kaiser-
Joseph-Straße 186–190, ist
vom 15.–29. Oktober, montags
und donnerstags von 9–18 Uhr,
dienstags, mittwochs und frei-
tags von 9–16 Uhr zu sehen.
Am Sonntag, den 26. Oktober,
um 11 Uhr zeigt das Kino im
Friedrichsbau außerdem den
Film „Wiwili-Freiburg – eine
Brücke der Freundschaft“ von
Bertram Rotermund.

Ein Vierteljahrhundert gelebter Solidarität
Der Wiwili-Verein feiert 25-jähriges Jubiläum – Städtefreundschaft Freiburg-Wiwili wurde vor 20 Jahren begründet

Sauberes Trinkwasser war der Schlüssel für die Gesund-
heitsvorsorge in Wiwili. Die Hilfe erstreckte sich daher in
den Anfangsjahren auf den Bau von Brunnen und Versor-
gungsleitungen. (Foto: Wiwili-Verein)

Infotag ist
kostenlos

Bei unserer Einladung zum
Informationstag für Frauen mit
Migrationshintergrund, der am
18. Oktober von 10 bis 19 Uhr
im Historischen Kaufhaus
stattfindet, ist uns ein bedauer-
licher Irrtum unterlaufen: Die
Teilnahme an der Veranstal-
tung, die von der städtischen
Kontaktstelle Frau und Beruf,
der Internationalen Frauen-In-
itiative und der Frauenkommis-
sion des MigrantInnenbeirats
in Zusammenarbeit mit 14 wei-
teren Institutionen ausgerichtet
wird, ist kostenlos. Lediglich
die zusätzlich angebotenen
Workshops, zu denen auch eine
Anmeldung erforderlich ist,
kosten 15 (ermäßigt 10) Euro. 

Das ausführliche Programm-
heft ist bei der Kontaktstelle
Frau und Beruf, Schlossber-
gring 1, oder an der Rathausin-
formation sowie im Internet
unter www.frauundberuf.frei-
burg.de erhältlich. 
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Hauptsatzung
der Stadt Freiburg im Breisgau

vom 23. September 2008
Nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fas-
sung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom
14. Februar 2006 (GBl. S. 20) hat der Gemeinderat der Stadt Freiburg im Breisgau in
der Sitzung am 23. September 2008 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 Organe
Verwaltungsorgane der Stadt sind der Gemeinderat und der Oberbürgermeister.
§ 2 Zusammensetzung und generelle Zuständigkeit des Gemeinderates

(1) Der Gemeinderat besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem und 48
Stadträtinnen und Stadträten.

(2) Der Gemeinderat ist das Hauptorgan der Stadt. Er legt im Sinne einer Gesamt-
steuerung die Ziele und die Rahmenbedingungen des kommunalen Handelns
fest. Er entscheidet über alle Angelegenheiten, soweit der Oberbürgermeister
nicht kraft Gesetzes zuständig ist bzw. der Gemeinderat die Zuständigkeit nicht
auf beschließende Ausschüsse oder den Oberbürgermeister übertragen hat.

(3) Die beschließenden Ausschüsse und der Oberbürgermeister haben bei ihren Ent-
scheidungen die vom Gemeinderat im Rahmen seiner Zuständigkeit beschlosse-
nen Ziele und festgelegten Rahmenbedingungen zu beachten.

(4) Der Oberbürgermeister stellt dem Gemeinderat und dessen Ausschüssen als
Grundlage für die Gesamtsteuerung ein qualifiziertes Informationssystem (Be-
richtswesen) zur Verfügung.

§ 3 Spezielle Zuständigkeiten des Gemeinderates
Dem Gemeinderat ist insbesondere die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten
vorbehalten:
(1) Generelle Angelegenheiten

1. Erlass, Änderung und Aufhebung von Satzungen und ähnlichen Vorschrif-
ten sowie Zustimmung zu Polizeiverordnungen (§ 15 PolG), Erlass, Änderung
und Aufhebung von Verordnungen, soweit nicht der Oberbürgermeister für
den Bereich der unteren Verwaltungsbehörden zuständig ist;

2. Erlass der Geschäftsordnung des Gemeinderates;
3. Feststellung von Hinderungsgründen für den Eintritt in den Gemeinderat

und von Gründen für das Ausscheiden von Mitgliedern;
4. Bildung von beschließenden Ausschüssen;
5. Übertragung einzelner Angelegenheiten auf beschließende Ausschüsse;
6. Bildung von beratenden Ausschüssen und Beiräten;
7. Bestellung der Mitglieder von Ausschüssen und Beiräten; die Regelungen

der Migrantinnen- und Migrantenbeiratssatzung bleiben unberührt;
8. Benennung der Vertretung der Stadt im Aufsichtsrat oder im entsprechen-

den Organ eines Beteiligungsunternehmens sowie im Organ eines Zweck-
verbandes und einer anderen Einrichtung, bei denen die Stadt Mitglied ist;

9. Wahl der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sowie deren Stellvertre-
tung;

10. Entscheidung zu Bürgerantrag, Bürgerversammlung, Bürgerbegehren und
Bürgerentscheid (§§ 20 a, 20 b, 21 GemO);

11. Wahl und Bestellung der Beigeordneten und Festlegung der Reihenfolge
der allgemeinen Stellvertretung des Oberbürgermeisters;

12. Übertragung von Aufgaben auf den Oberbürgermeister;
13. Erteilung des Einvernehmens zur Abgrenzung der Geschäftskreise der Bei-

geordneten durch den Oberbürgermeister (§ 44 Abs. 1 Satz 2 GemO);
14. Verleihung und Entzug des Ehrenbürgerrechts;
15. Änderung des Stadtgebiets;
16. Benennung von Teilen des Stadtgebiets;
17. Benennung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie von städti-

schen Einrichtungen, sofern nicht gemäß § 19 Abs. 5 Nr. 3 der Ortschaftsrat
zuständig ist;

18. Übernahme freiwilliger Aufgaben;
19. Übertragung von Aufgaben auf das Rechnungsprüfungsamt;
20. Einleitung von gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten oder der Beitritt zu gericht-

lichen Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert von über 750.000,00 Euro
bzw. soweit sie von grundsätzlicher Bedeutung sind.

(2) Haushalts- und Vermögensangelegenheiten
1. Erlass der Haushaltssatzung, der Nachtragssatzung, Entscheidung über die

mittelfristige Finanzplanung, Feststellung der Jahresrechnung, Beschlussfas-
sung über Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne und die Feststellung des Jahres-
abschlusses von Sondervermögen;

2. Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungs- und
Vermögenshaushalts nach § 84 GemO sowie die Umwidmung von Haus-
haltsansätzen über 1.500.000,00 Euro im Einzelfall;

3. Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen
nach § 86 Abs. 5 GemO im Rahmen des in der Haushaltssatzung festgesetz-
ten Gesamtbetrags über 1.500.000,00 Euro im Einzelfall;

4. allgemeine Festsetzung von Abgaben;
5. Entscheidung über die Stundung sonstiger Forderungen der Stadt, die Nie-

derschlagung oder den Erlass von solchen Forderungen, wenn sie im Einzel-
fall 1.500.000,00 Euro übersteigen;

6. Entscheidung über den Abschluss von Vergleichen, wenn der Grund des
Anspruchs streitig ist und das Zugeständnis der Stadt im Einzelfall
1.500.000,00 Euro übersteigt;

7. Bestellung von Sicherheiten, Übernahme von Bürgschaften und von Ver-
pflichtungen aus Gewährverträgen sowie Abschluss von ihnen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften, soweit sie im Einzelfall 1.500.000,00
Euro übersteigen;

8. Gewährung von Darlehen, soweit diese im Einzelfall 1.500.000,00 Euro über-
steigen;

9. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-
ten einschließlich der Einräumung und Ausübung von Vorkaufs- und Wie-
derkaufsrechten mit einem Wert, der mindestens dem Verkehrswert ent-
spricht, im Einzelfall von mehr als 1.500.000,00 Euro;

10. Bestellung, Verlängerung und Aufhebung von Erbbaurechten an städti-
schen Grundstücken bei einem Verkehrswert des Grundstücks im Einzelfall
von mehr als 1.500.000,00 Euro;

11. Ausübung des Heimfallrechts bei einer Vergütung im Einzelfall von mehr als
1.500.000,00 Euro;

12. Bestellung und Löschung von dinglichen Rechten sowie Übernahme von
Baulasten zu Lasten städtischer und privater Grundstücke, wenn eine Zah-
lungsverpflichtung im Einzelfall von mehr als 1.500.000,00 Euro begründet
wird;

13. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie sonstigen Nutzungsverhält-
nissen, bei denen das jährliche Nutzungsentgelt 750.000,00 Euro übersteigt;

14. Errichtung, wesentliche Erweiterung und Aufhebung von öffentlichen Ein-
richtungen und Unternehmen, die Beteiligung an solchen Einrichtungen
und Unternehmen sowie die vorherige Zustimmung zu mittelbaren Beteili-
gungen;

15. Umwandlung der Rechtsform von Unternehmen, an denen die Stadt betei-
ligt ist;

16. Angelegenheiten der Eigenbetriebe, soweit der Gemeinderat nach der
Betriebssatzung zuständig ist;

17. Beteiligung und Ausscheiden bei Zweckverbänden und Abschluss von
öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen nach dem Gesetz über kommunale
Zusammenarbeit.

(3) Angelegenheiten des Bauplanungsrechts
1. Einleitung des Bauleitplanverfahrens (§ 2 Abs. 1 BauGB), soweit nicht nach

§ 8 Abs. 2 Nr. 1 der Bau- und Umlegungsausschuss zuständig ist;
2. Billigung des Planentwurfs für die öffentliche Auslegung von Bauleitplänen

(§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB), soweit nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 der Bau- und
Umlegungsausschuss zuständig ist;

3. Entscheidung über Stellungnahmen zu Bauleitplänen im Rahmen der förm-
lichen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung (§§ 3 Abs. 2 Satz 4 und 4
Abs. 2 BauGB);

4. Satzungsbeschluss bei Bebauungsplänen (§ 10 Abs. 1 BauGB) und Feststel-
lungsbeschluss über den Flächennutzungsplan oder dessen Änderung (§ 6
Abs. 6 BauGB);

5. Verhängung und Verlängerung von Veränderungssperren (§§ 16 Abs. 1 und
17 BauGB);

6. Vorbereitung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
sowie Durchführung hierfür erforderlicher vorbereitender Untersuchungen
(§§ 140, 141 und 165 Abs. 4 BauGB);

7. Abschluss von Verträgen über die Bestellung von Sanierungs- oder Entwick-
lungsträgern (§§ 157, 159 Abs. 2, 167 BauGB).

(4) Personalangelegenheiten
1. Entscheidung nach § 24 Abs. 2 GemO, soweit es sich um Positionen der Amts-

leitung, der Betriebsleitung oder deren Stellvertretung handelt, über
a) die Ernennung, Einstellung und Entlassung von Beamtinnen und Beam-

ten;
b) die Einstellung und Entlassung von Tarifbeschäftigten und außertariflich

Beschäftigten; bei außertariflich Beschäftigten darüber hinaus über
wesentliche Vertragsinhalte und deren Änderungen;

c) die nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders bewerteten
Tätigkeit bei Tarifbeschäftigten;

2. Entscheidung, wenn es zwischen dem Personalausschuss und dem Oberbür-
germeister im Rahmen der Zuständigkeit des Personalausschusses zu keinem
Einvernehmen nach § 24 Abs. 2 Satz 1 GemO kommt;

3. alle Personalangelegenheiten der Eigenbetriebe, soweit nicht nach den
jeweiligen Betriebssatzungen die Betriebsleitung oder der Betriebsausschuss
zuständig ist.

(5) Umweltschutzangelegenheiten
1. Bestellung der Naturschutzbeauftragten (§ 48 Abs. 4 Satz 2 NatSchG);
2. Stellungnahme bei der Anhörung der Gemeinde zu das Gemeindegebiet

betreffenden Entwürfen von Rechtsverordnungen, Satzungen und Planun-

gen, soweit nicht gem. § 8 Abs. 2 Nrn. 11, 12 und 13 eine Zuständigkeit des Bau- und
Umlegungsausschusses besteht, insbesondere für

a) Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Biosphärengebiete, Naturparke
und -denkmale sowie das Europäische ökologische Netz „Natura 2000“
(§ 74 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. §§ 26, 28 bis 31 und § 36 NatSchG);

b) Luftreinhaltepläne (§ 47 BImSchG);
c) Wasserschutz-, Quellenschutz- und Überschwemmungsgebiete (§ 110

Abs. 2 WG);
d) forstliche Rahmenpläne (§ 7 WaldG) und die Ausweisung von Schutz- und

Erholungswäldern (§ 36 Abs. 2 WaldG);
3. Entscheidung über öffentlichkeitsgerichtete, umweltschutzbezogene Warn-

, Hinweis- und Informationssysteme der Gemeinde.
(6) Gesellschaftsvertragliche Angelegenheiten

Weisungen an die Vertreterinnen bzw. Vertreter der Stadt in den Gesellschafter-
versammlungen oder vergleichbaren Organen privatrechtlicher oder wirtschaft-
licher Unternehmen, bei
a) Angelegenheiten, die im Falle der Zuständigkeit der Stadt nach § 39 Abs. 2

GemO nicht zur Beschlussfassung einem Ausschuss übertragen werden kön-
nen;

b) Änderungen des Gesellschaftsvertrages, der Satzung oder vergleichbaren
Regelungen;

c) Verfügungen über Gesellschaftsanteile;
d) dem Abschluss und der Änderung von Unternehmensverträgen i.S. der §§ 291,

292 AktG;
e) der Übernahme neuer Aufgaben von besonderer Bedeutung im Rahmen des

Unternehmensgegenstandes;
f) der Errichtung, dem Erwerb und der Veräußerung von Unternehmen und

Beteiligungen, sofern dies im Verhältnis zum Geschäftsumfang der Gesellschaft
wesentlich ist;

g) der Feststellung des Jahresabschlusses und der Verwendung des Ergebnisses;
h) der Ernennung und Abberufung von Liquidatoren;
i) der Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen Mitglieder des Aufsichtsra-

tes oder eines entsprechenden Organs des Unternehmens.
§ 4 Bildung von beschließenden Ausschüssen

(1) Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet:
1. Hauptausschuss (§ 7);
2. Bau- und Umlegungsausschuss (§ 8);
3. Personalausschuss (§ 9);
4. Verkehrsausschuss (§ 10);
5. Theaterausschuss als Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Theater (§ 11).

(2) Außerdem besteht der Kinder - und Jugendhilfeausschuss (§ 12) als beschließen-
der Ausschuss.

§ 5 Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse
(1) Der Hauptausschuss, der Bau- und Umlegungsausschuss, der Verkehrsausschuss

und der Personalausschuss bestehen aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzen-
dem und je 16 Stadträtinnen und Stadträten; der Theaterausschuss besteht aus
dem Oberbürgermeister als Vorsitzendem und 10 Stadträtinnen und Stadträten.

(2) Der Gemeinderat kann sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner widerruf-
lich als beratende Mitglieder in diese Ausschüsse berufen. Der Gemeinderat
bestellt als zusätzliche beratende Sachverständige des Bau- und Umlegungsaus-
schusses in seiner Funktion als Umlegungsausschuss gemäß § 5 Abs. 1 BauGB-DVO
eine Vermessungsbeamtin oder einen Vermessungsbeamten der örtlich zustän-
digen Vermessungsbehörde und mindestens eine beratende Bausachverständige
bzw. einen beratenden Bausachverständigen, die bzw. der im Baurecht, insbe-
sondere in der Bauleitplanung, Erfahrung besitzt. Für Umlegungen in Stadtteilen
mit Ortschaftsverfassung werden die Ortsvorsteherin bzw. der Ortsvorsteher als
weitere beratende Sachverständige beigezogen. Im Verhinderungsfall werden
diese durch die jeweiligen Stellvertreterinnen und Stellvertreter vertreten.

(3) Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss besteht aus dem Oberbürgermeister als
Vorsitzendem und 24 stimmberechtigten sowie 13 beratenden Mitgliedern.
Der Gemeinderat wählt folgende stimmberechtigte Mitglieder:
1. 10 Mitglieder aus seiner Mitte,
2. 4 Mitglieder, die in der Jugendhilfe erfahren sind,
3. 10 Mitglieder auf Vorschlag der im Bereich der Stadt Freiburg im Breisgau

wirkenden und anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, unter angemes-
sener Berücksichtigung der Vorschläge der Jugendverbände und der Wohl-
fahrtsverbände.

Der Gemeinderat bestellt als beratende Mitglieder folgende Personen:
1. die Leiterin bzw. den Leiter des Sozial- und Jugendamtes,
2. eine Familien-, Jugend- oder Vormundschaftsrichterin bzw. einen Familien-,

Jugend oder Vormundschaftsrichter,
3. eine Jugendstaatsanwältin bzw. einen Jugendstaatsanwalt oder eine Ver-

treterin bzw. einen Vertreter der Polizei,
je eine Vertreterin bzw. einen Vertreter
4. der evangelischen Kirchengemeinde,
5. der katholischen Kirchengemeinde,
6. der jüdischen Kultusgemeinde,
7. des Islamischen Zentrums Freiburg,
8. der Schulen,
9. der Fachhochschulen,
10. von selbstorganisierten Elterngruppen,
11. der Kindertageseinrichtungen,
12. des Gesamtelternbeirates Freiburger Kindertagesstätten,
13. der Jugendbegegnungsstätten.
Für jedes Mitglied wird eine persönliche Stellvertreterin bzw. ein persönlicher
Stellvertreter bestellt. Die nicht dem Gemeinderat angehörigen Mitglieder müs-
sen ihren Wohnsitz nicht im Bereich der Stadt Freiburg im Breisgau haben.

(4) Vorsitzender der beschließenden Ausschüsse ist der Oberbürgermeister; er kann
eine bzw. einen Beigeordneten oder, wenn alle Beigeordneten verhindert sind,
ein gemeinderätliches Mitglied des Ausschusses mit seiner Vertretung beauftra-
gen.
§ 6 Allgemeine Bestimmungen für die beschließenden Ausschüsse

(1) Die beschließenden Ausschüsse beraten und entscheiden selbständig im Rahmen
ihrer Zuständigkeit (§§ 7 ff), sofern nicht der Gemeinderat nach § 2 bzw. § 3 oder
der Oberbürgermeister nach § 15 zuständig ist.

(2) Sie konkretisieren bei Bedarf die vom Gemeinderat festgelegten Ziele und Rah-
menbedingungen.

(3) Bestehen Zweifel darüber, ob der Gemeinderat oder ein beschließender Aus-
schuss zuständig ist, so entscheidet der Gemeinderat. Angelegenheiten, die in die
Zuständigkeit mehrerer beschließender Ausschüsse fallen, kann der Gemeinde-
rat selbst entscheiden oder einem der Ausschüsse zur Beschlussfassung übertra-
gen. Ist eine Angelegenheit für die Stadt von besonderer Bedeutung, so kann ein
Viertel aller Mitglieder eines beschließenden Ausschusses sie dem Gemeinderat
zur Beschlussfassung unterbreiten. Lehnt der Gemeinderat eine Behandlung ab,
entscheidet der zuständige beschließende Ausschuss.

(4) Der Gemeinderat kann allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen, jede
Angelegenheit an sich ziehen und Beschlüsse der beschließenden Ausschüsse,
solange sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder aufheben. Die Beschlüsse der
beschließenden Ausschüsse dürfen nicht vor dem zweiten auf den Beschluss fol-
genden Werktag vollzogen werden.

(5) Angelegenheiten, deren Beschlussfassung dem Gemeinderat vorbehalten ist, sol-
len von den zuständigen beschließenden Ausschüssen bzw. von den Betriebsaus-
schüssen für Eigenbetriebe vorberaten werden. Anträge, die nicht vorberaten
sind, müssen auf Verlangen des Vorsitzenden oder eines Fünftels aller Mitglieder
des Gemeinderats dem zuständigen beschließenden Ausschuss zur Vorberatung
überwiesen werden.

§ 7 Hauptausschuss
(1) Der Hauptausschuss ist, soweit nicht der Gemeinderat oder der Oberbürgermei-

ster zuständig ist, insbesondere zuständig für die Angelegenheiten der allge-
meinen Verwaltung, des Finanz-, Wirtschafts- und Rechnungsprüfungswesens,
des Ge-bäudemanagements, der Liegenschaften und des Wohnungswesens
(außer Wohnsicherung), der öffentlichen Ordnung, des Bürgerservice, der Feuer-
wehr, des Standesamtswesens und des Fremdenverkehrs. Er ist auch zuständig für
alle Angelegenheiten, die nicht in die Zuständigkeit eines anderen Ausschusses
fallen und berät i.d.R. Verhandlungsgegenstände des Gemeinderats zusätzlich
vor, die in die Vorberatungskompetenz eines anderen Ausschusses fallen, sofern
sein Geschäftsbereich wesentlich berührt ist.

(2) Der Hauptausschuss beschließt, soweit nicht der Oberbürgermeister zuständig
ist, bis zum Betrag von 1.500.000,00 Euro im Einzelfall insbesondere über
1. die Genehmigung von Investitionsmaßnahmen, die im Vermögenshaushalt

mit Einzelvorhabenskennziffern versehen sind, sofern der Gesamtaufwand
des Vorhabens den Betrag von 1.500.000,00 Euro nicht übersteigt;

2. die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungs-
und des Vermögenshaushalts nach § 84 GemO sowie die Umwidmung von
Haushaltsansätzen;

3. die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigun-
gen nach § 86 Abs. 5 GemO im Rahmen des in der Haushaltssatzung festge-
setzten Gesamtbetrags;

4. den Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Gegenständen des beweg-
lichen und unbeweglichen Vermögens; hierunter fällt auch die Einräumung
und Ausübung eines vertraglichen oder gesetzlichen Vorkaufs- oder sonsti-
gen Erwerbsrechts. Bei der Bestellung von Erbbaurechten ist der Wert des
Grundstücks für die Zuständigkeitsabgrenzung maßgebend;

5. den Abschluss von Vergleichen;
6. die Bestellung von Sicherheiten, Übernahme von Bürgschaften und von Ver-

pflichtungen aus Gewährverträgen sowie Abschluss von ihnen wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften;

7. die Gewährung von Darlehen;
8. die Entscheidung über die Stundung sonstiger Forderungen der Stadt, die

Niederschlagung oder den Erlass von Forderungen.

(3) Der Hauptausschuss beschließt ferner über
1. die Bildung von Haushaltsresten gemäß den gemeindewirtschaftsrechtli-

chen Bestimmungen;
2. den Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie sonstigen Nutzungsver-

hältnissen, soweit diese nicht der Eigenversorgung nach Nr. 8 dienen, bis zu
einem jährlichen Nutzungsentgelt von nicht mehr als 750.000,00 Euro,
soweit nicht der Oberbürgermeister zuständig ist;

3. die allgemeine Festsetzung von privatrechtlichen Entgelten;
4. die Zustimmung zur Belastung von Erbbaurechten an städtischen Grund-

stücken, wenn die vom Gemeinderat festgesetzten Beleihungsgrenzen
überschritten werden;

5. die Bewilligung von Rangänderungen, wenn das zugunsten der Stadt Frei-
burg im Breigau bestellte oder vorgemerkte dingliche Recht infolge der
Rangänderung nicht mehr innerhalb der Beleihungsgrenze liegt;

6. die forstlichen Planungen, periodischer und jährlicher Betriebsplan (§§ 50
und 51 LWaldG);

7. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen
Zuwendungen im Sinne vom § 78 Abs. 4 GemO;

8. den Abschluss von Miet-, Pacht- und sonstigen Nutzungsverträgen zur
Eigenversorgung der städtischen Gebäude und Liegenschaften sowie Con-
tractingverträgen, soweit nicht der Oberbürgermeister nach § 15 Abs. 2 Nr.
16 zuständig ist.

(4) Der Hauptausschuss übernimmt ferner die Funktion eines Betriebsausschusses für
den Eigenbetrieb Stadtentwässerung, für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft und
für den Eigenbetrieb Friedhöfe Freiburg im Rahmen der durch die jeweilige
Betriebssatzung übertragenen Aufgaben.

§ 8 Bau- und Umlegungsausschuss
(1) Der Bau- und Umlegungsausschuss ist, soweit nicht der Gemeinderat oder der

Oberbürgermeister zuständig ist, zuständig für alle Angelegenheiten des Städ-
tebaus, insbesondere der Stadtentwicklung, der Regional- und Raumplanung
und der Bauleitplanung.

(2) Der Bau- und Umlegungsausschuss beschließt über
1. im Rahmen von Bebauungsplanverfahren

a) die Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Flächennutzungsplanes
im Parallelverfahren (§§ 2 Abs. 1, 8 Abs. 3 BauGB);

b) die Einleitung von Bebauungsplanverfahren (§ 2 Abs. 1 BauGB);
c) die Aufhebung eines nach Buchstabe a) oder b) gefassten Einleitungs-

bzw. Aufstellungsbeschlusses für einen Bauleitplan;
d) den Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Vorbereitung oder

Durchführung städtebaulicher Maßnahmen (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 BauGB),
soweit nicht der Oberbürgermeister nach § 15 Abs. 4 Nr. 6 zuständig ist;

e) die Billigung von Planentwürfen für die öffentliche Auslegung von
Bebauungsplänen, die im vereinfachten bzw. beschleunigten Verfahren
nach § 13 bzw. § 13a BauGB aufgestellt werden, sowie von Planentwür-
fen für Satzungen nach § 34 Abs. 4 BauGB;

2. die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung oder Änderung einer Orts-
bausatzung nach § 74 LBO;

3. die Stellungnahme bei der Anhörung der Gemeinde zu Bauleitplänen
benachbarter Gemeinden, soweit diese für die Bauleitplanung der Stadt von
grundsätzlicher Bedeutung sind (§§ 2 Abs. 2, 1 Abs. 8 BauGB);

4. die Entgegennahme der Information über Bauvorhaben von außergewöhn-
licher oder grundsätzlicher Bedeutung, die nach dem Baugesetzbuch des
Einvernehmens der Gemeinde bedürfen, soweit eine Genehmigung erteilt
werden soll;

5. die Stellungnahme bei der Anhörung der Gemeinde zu Vorhaben, die der
Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken des Bundesgrenzschutzes oder
dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen (§ 37 Abs. 2 Satz 2 BauGB);

6. die Aufgaben der Gemeinde nach den Vorschriften über die Bodenordnung
(Umlegung und vereinfachte Umlegung) nach den §§ 46 ff. BauGB mit Aus-
nahme des Vollzuges nach §§ 72 Abs. 2, 74, 83, 84 BauGB;

7. die Antragstellung auf Erlass von Bau-, Modernisierungs-, Instandsetzungs-
oder Pflanzgeboten bei der Zuteilung von Grundstücken im Umlegungsver-
fahren (§ 59 Abs. 7 BauGB);

8. die Genehmigung zum Abbruch, zur Änderung, Nutzungsänderung oder
Errichtung baulicher Anlagen im Gebiet einer Erhaltungssatzung, soweit es
sich um einen außergewöhnlichen Fall oder um einen Fall von grundsätzli-
cher Bedeutung handelt (§ 173 Abs. 1 Satz 1 BauGB);

9. den Erlass von Baugeboten (§ 176 BauGB);
10. den Erlass von Abbruchgeboten (§ 179 Abs. 1 BauGB);
11. die Stellungnahme bei der Anhörung der Gemeinde im immissionsschutz-

rechtlichen Verfahren;
12. die Stellungnahme bei der Anhörung der Gemeinde nach § 73 Abs. 2

LVwVfG sowie nach entsprechenden bundesrechtlichen Bestimmungen zu
Vorhaben, die eines Planfeststellungs- oder Plangenehmigungsverfahrens
bedürfen, soweit nicht der Gemeinderat nach § 3 Abs. 5 Nr. 2 zuständig ist;

13. die Stellungnahme bei der Anhörung der Gemeinde zu Regionalplänen und
deren Änderung (§ 12 Abs. 2 LandesplanungsG), im Verfahren der Zielab-
weichung von Regionalplänen (§ 24 LandesplanungsG) sowie in Raumord-
nungsverfahren (§ 14 Abs. 4 LandesplanungsG);

14. die Bestellung von gemeinderätlichen Mitgliedern in Preisgerichten für städ-
tebauliche Wettbewerbe.

§ 9 Personalausschuss
(1) Der Personalausschuss ist, soweit nicht der Gemeinderat, der Oberbürgermeister,

die Betriebsleitungen der Eigenbetriebe oder ein Betriebsausschuss zuständig ist,
für die Personalangelegenheiten zuständig.

(2) Der Personalausschuss entscheidet im Rahmen von § 24 Abs. 2 GemO, soweit es
sich nicht um Positionen der Amtsleitung, Betriebsleitung oder deren Stellver-
tretung handelt und nicht der Oberbürgermeister nach § 15 Abs. 3 zuständig ist,
über
1. die Ernennung, Einstellung und Entlassung von Beamtinnen und Beamten

der Bes. Gr. A 13 gehobener Dienst BBesO und höher;
2. die Einstellung und Entlassung bei Tarifbeschäftigten der Entgeltgruppe 13

und höher sowie der außertariflich Beschäftigten; bei außertariflich Beschäf-
tigten darüber hinaus über wesentliche Vertragsinhalte und deren Ände-
rungen;

3. die nicht nur vorübergehende Übertragung einer anders bewerteten Tätig-
keit bei Tarifbeschäftigten der Entgeltgruppe 13 und höher;

(3) Der Personalausschuss beschließt im Rahmen des Mitbestimmungs- und des Mit-
wirkungsverfahrens nach § 69 Abs. 3 bzw. § 72 Abs. 5 LPersVG.

§ 10 Verkehrsausschuss
(1) Der Verkehrsausschuss ist, soweit nicht der Gemeinderat oder der Oberbürger-

meister zuständig ist, zuständig für die Angelegenheiten aus dem Bereich Ver-
kehr.

(2) Der Verkehrsausschuss beschließt über
1. die Widmung und Einziehung von Straßen (§§ 5, 7 StrG) sowie die Stellun-

gnahme zur Umstufung von Straßen.
2. die Entwicklung von Verkehrskonzepten, die nicht von grundsätzlicher

Bedeutung sind.
§ 11 Theaterausschuss

Der Theaterausschuss übernimmt die Funktion eines Betriebsausschusses für den
Eigenbetrieb Theater im Rahmen der durch die Betriebssatzung übertragenen Auf-
gaben.

§ 12 Kinder- und Jugendhilfeausschuss
(1) Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss ist, soweit nicht der Gemeinderat oder der

Oberbürgermeister zuständig ist, zuständig für die Angelegenheiten der Kinder-
und Jugendhilfe. § 41a GemO bleibt hiervon unberührt.

(2) Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss beschließt über
1. die Festlegung der Grundsätze für die sach-, leistungs- und funktionsge-

rechte Zusammenarbeit des Jugendamts mit den freien Trägern der Jugend-
hilfe und für die Zusammenarbeit aller Träger untereinander sowie die
Beteiligung freier Träger an Arbeitsgruppen zur Jugendhilfeplanung (§ 1
Abs. 2 Nr. 5 LKJHG);

2. die Festlegung der Grundsätze zur Anerkennung freier Träger der Jugend-
hilfe (§ 75 SGB VIII);

3. die Bildung von Arbeitsgemeinschaften (§ 78 SGB VIII);
4. die Festlegung der Grundsätze für ein planvolles Zusammenwirken des Ju-

gendamtes mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen (§ 81 SGB
VIII);

5. die Regelung der Beteiligung von Trägern der freien Jugendhilfe an der
Wahrnehmung anderer Aufgaben (§ 76 Abs. 1 SGB VIII);

6. die Festlegung der Grundsätze über die Fortbildung und Praxisberatung von
Fachkräften der Jugendhilfe (§ 72 SGB VIII);

7. die Verteilung der im Haushaltsplan zur Förderung der Maßnahmen der
freien Jugendhilfe bereitgestellten Mittel sowie die Verteilung von Mitteln,
die von anderen Stellen für Zwecke der Jugendhilfe zur Verfügung gestellt
werden;

8. den Vorschlag von Jugendschöffinnen / Jugendschöffen (§ 35 JGG).
(3) Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss ist für die Vorberatung der Aufstellung des

Haushaltsplans für den Bereich der Jugendhilfe, der Berufung der Leiterin bzw.
des Leiters des Jugendamts und aller sonstigen Angelegenheiten der Jugendhilfe
einschließlich der Jugendhilfeplanung zuständig.

§ 13 Beratende Ausschüsse
(1) Der Gemeinderat kann zur Vorberatung seiner Verhandlungen oder einzelner

Verhandlungsgegenstände aus seiner Mitte beratende Ausschüsse bilden. In
diese Ausschüsse kann der Gemeinderat sachkundige Einwohnerinnen bzw. Ein-
wohner widerruflich als Mitglieder berufen. Die beratenden Ausschüsse sind
zuständig für die allgemeine Beratung von Angelegenheiten in ihrem Geschäfts-
bereich.

(2) Es werden insbesondere folgende beratende Ausschüsse gebildet:
1. Stadtentwicklungsausschuss (grundsätzliche Angelegenheiten der Stadtent-

wicklung)
2. Ausschuss für Schulen und Weiterbildung (Bildungs- und Schulangelegen-

heiten)
3. Kulturausschuss (kulturelle Angelegenheiten außer Theater)
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4. Migrationsausschuss (Angelegenheiten der ausländischen Einwohnerinnen
bzw. Einwohner und der Einwohnerinnen bzw. Einwohner mit Migrations-
hintergrund)

5. Sozialausschuss (soziale Angelegenheiten)
6. Sportausschuss (Angelegenheiten des Sports)
7. Umweltausschuss (Umweltangelegenheiten)

(3) Vorsitzender der beratenden Ausschüsse ist der Oberbürgermeister; er kann eine
bzw. einen Beigeordneten oder, wenn alle Beigeordneten verhindert sind, ein
gemeinderätliches Mitglied des Ausschusses mit seiner Vertretung beauftragen.

§ 14 Ältestenrat
(1) Der Gemeinderat bildet einen Ältestenrat.
(2) Vorsitzender des Ältestenrats ist der Oberbürgermeister, im Verhinderungsfall

seine allgemeine Stellvertreterin bzw. sein allgemeiner Stellvertreter.
(3) Die Zusammensetzung, den Geschäftsgang und die Aufgaben des Ältestenrats

regelt die Geschäftsordnung des Gemeinderats.
§ 15 Zuständigkeit des Oberbürgermeisters

(1) Der Oberbürgermeister erledigt kraft Gesetzes die Geschäfte der laufenden Ver-
waltung und die ihm sonst durch Gesetz oder vom Gemeinderat übertragenen
Aufgaben jeweils in eigener Zuständigkeit. Er erledigt Weisungsaufgaben einsch-
ließlich des Erlasses von Rechtsverordnungen der unteren Verwaltungsbehörde
gem. § 13 Abs. 3 LVG, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist (§ 44 Abs. 3
Satz 1 GemO).

(2) Dem Oberbürgermeister werden folgende Haushalts- und Vermögensangele-
genheiten auf Dauer zur Erledigung übertragen:
1. die Bewirtschaftung der Mittel des Verwaltungshaushalts und des Vermö-

genshaushalts, soweit es sich nicht um Investitionsmaßnahmen handelt, die
im Vermögenshaushalt mit Einzelvorhabenskennziffern versehen sind;

2. die Entscheidung über Investitionsmaßnahmen, die im Vermögenshaushalt
mit Einzelvorhabenskennziffern ohne Sperrvermerk versehen sind, bis zu
einem Gesamtaufwand von 500.000,00 Euro;

3. die Entscheidung über die Freigabe von Planungsraten für Investitionsmaß-
nahmen, die im Vermögenshaushalt mit Einzelvorhabenskennziffern ohne
Sperrvermerk versehen sind;

4. die Vergabe von Leistungen und Lieferungen sowie Architekten- und Inge-
nieurleistungen, soweit die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen
und nicht die Zuständigkeit auf den Ortschaftsrat übertragen ist (§ 19 Abs.
5 Nr. 1 a);

5. der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Gegenständen des beweg-
lichen und unbeweglichen Vermögens bis zu einer Höhe von 200.000,00
Euro, sofern es sich nicht um Vergaben nach Nr. 4 handelt. Hierunter fällt
auch die Einräumung und Ausübung eines vertraglichen oder gesetzlichen
Vorkaufs- oder sonstigen Erwerbsrechts. Bei der Bestellung von Erbbaurech-
ten ist der Wert des Grundstücks für die Zuständigkeitsabgrenzung maßge-
bend;

6. die Bewilligung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungs-
und Vermögenshaushalts nach § 84 GemO sowie die Umwidmung von Haus-
haltsansätzen bis zu einer Höhe von 200.000,00 Euro;

7. die Bewilligung über- oder außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigun-
gen nach § 86 Abs. 5 GemO im Rahmen des in der Haushaltssatzung festge-
setzten Gesamtbetrags bis zu einer Höhe von 250.000,00 Euro;

8. der Abschluss von Miet- und Pachtverträgen sowie sonstigen Nutzungsver-
hältnissen, soweit diese nicht der Eigenversorgung gem. Nr. 16 dienen, bei
denen ein jährliches Nutzungsentgelt von 250.000,00 Euro nicht überschrit-
ten wird;

9. der Abschluss von Vergleichen, sofern der Wert des Nachgebens den Betrag
von 200.000,00 Euro nicht überschreitet;

10. die Bestellung von Sicherheiten, Übernahme von Bürgschaften und andere
Verpflichtungen aus Gewährsverträgen bis zu einer Höhe von 375.000,00
Euro;

11. die Übernahme von Ausfallhaftungen nach den gesetzlichen Vorschriften
über die Wohnungsbauförderung;

12. die Aufnahme von Krediten im Rahmen des § 87 Abs. 1 GemO im Rahmen
der Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionsvorhaben sowie
zur Umschuldung im Rahmen der Haushaltssatzung;

13. die Gewährung von Darlehen bis zu einer Höhe von 200.000,00 Euro;
14. die Stundung abgabenrechtlicher Forderungen in unbegrenzter Höhe und

die Stundung sonstiger Forderungen bis zu einer Höhe von 250.000,00 Euro;
15. die Niederschlagung und der Erlass von Forderungen bis zu einer Höhe von

250.000,00 Euro;
16. der Abschluss von Miet-, Pacht- und sonstige Nutzungsverträgen zur Eigen-

versorgung der städtischen Gebäude und Liegenschaften sowie von Con-
tractingverträgen bis zum Betrag von einmalig 500.000,00 Euro oder jährlich
300.000,00 Euro;

17. die Bewilligung des Befriedigungsvorrechts für Grundpfandrechte vor Aus-
gleichsleistungen nach § 64 Abs. 4 BauGB;

18. die Zustimmung zur Belastung von Erbbaurechten an städtischen Grund-
stücken im Rahmen der vom Gemeinderat festgesetzten Beleihungsgren-
zen;

19. die Bewilligung von Rangänderungen, wenn das zugunsten der Stadt Frei-
burg im Breisgau bestellte oder vorgemerkte dingliche Recht innerhalb der
Beleihungsgrenze bleibt.

(3) Dem Oberbürgermeister werden folgende Personalangelegenheiten auf Dauer
zur Erledigung übertragen, soweit nicht nach den Betriebssatzungen der Eigen-
betriebe die jeweilige Betriebsleitung zuständig ist:
1. die Ernennung, Einstellung und Entlassung von Beamtinnen und Beamten

bis einschl. Besoldungsgruppe A 12 BBesO;
2. die Verlängerung der Probezeit bei Beamtinnen und Beamten auf Probe und

die Verleihung der Eigenschaft einer Beamtin bzw. eines Beamten auf
Lebenszeit für alle Laufbahnen;

3. die Ernennung, Einstellung und Entlassung von Beamtinnen und Beamten
im Vorbereitungsdienst;

4. die Entlassung von Beamtinnen und Beamten auf eigenen Antrag für alle
Laufbahnen;

5. die Versetzung von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand für alle
Laufbahnen;

6. das Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand von Beamtinnen und
Beamten für alle Laufbahnen;

7. die Einstellung und Entlassung von Tarifbeschäftigten bis einschl. Entgelt-
gruppe 12;

8. a) die Übertragung einer anders bewerteten Tätigkeit an Tarifbeschäftigte
bis einschl. Entgeltgruppe 12;

b) die vorübergehende Übertragung einer höher bewerteten Tätigkeit an
Tarifbeschäftigte;

9. die Einstellung und Entlassung von vorübergehend beschäftigten Tarifbe-
schäftigten sowie von Auszubildenden, Praktikantinnen, Praktikanten,
Volontärinnen und Volontären.

(4) Dem Oberbürgermeister werden die folgenden Angelegenheiten aus dem
Bereich des Bau-, Denkmalschutz-, Kommunalabgaben- und Personenbeförde-
rungsrechts auf Dauer zur Erledigung übertragen:
1. die Stellungnahme bei der Anhörung der Gemeinde zu Bauleitplänen

benachbarter Gemeinden, soweit nicht der Bau- und Umlegungsausschuss
nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 zuständig ist (§§ 2 Abs. 2 i. V. m. 1 Abs. 8 BauGB);

2. die Aufgaben der Gemeinde bei der Festlegung des Umfangs und Detaillie-
rungsgrades der Umweltprüfung im Rahmen der Bauleitplanung (§ 2 Abs. 4
Satz 2 BauGB);

3. die Antragstellung der Gemeinde bei der Zurückstellung von Baugesuchen
(§ 15 BauGB);

4. der Vollzug des Umlegungsplanes und der vereinfachten Umlegung nach
ihrer Bekanntmachung (§§ 72 Abs. 2, 74, 83, 84 BauGB);

5. der Übertragung der Erschließung durch Vertrag auf einen Dritten (§ 124
Abs. 1 BauGB);

6. der Abschluss von städtebaulichen Verträgen zur Vorbereitung oder Durch-
führung städtebaulicher Maßnahmen bis zu einem Betrag von 200.000,00
Euro (§ 11 Abs. 1 Nr. 1 BauGB);

7. die Aufgaben der Gemeinde bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
(§§ 144, 145 Abs. 1 Satz 1, 147 Abs. 2, 154 Abs. 3 und 5, 163 BauGB) und Erhal-
tungssatzungen (§ 173 Abs. 1 Satz 1 BauGB); bei der Durchführung von Ord-
nungsmaßnahmen (§ 147 Abs. 2 BauGB) und der Umwandlung des Til-
gungsdarlehens (§ 154 Abs. 5 BauGB) ist der Oberbürgermeister zuständig,
soweit nicht die Zuständigkeit des Hauptausschusses nach § 7 gegeben ist;

8. die Anordnung eines Modernisierungs-, Instandsetzungs- und Pflanzgebo-
tes (§§ 177 Abs. 1, 178 BauGB);

9. die Aufhebung und Verlängerung von Miet- oder Pachtverhältnissen (§§ 182
bis 184, 186 BauGB);

10. die Zustimmung der Gemeinde bei der Herstellung und Ablösung von Stell-
plätzen (§ 37 Abs. 4 und 5 LBO);

11. die Aufgaben der Gemeinde bei baulichen Maßnahmen des Bundes und des
Landes (§ 70 Abs. 2 LBO);

12. die Anhörung der Gemeinde vor der Entscheidung der Denkmalschutz-
behörde über Veränderungen an dem geschützten Bild einer Gesamtanlage
(§ 19 Abs. 2 Satz 3 DSchG);

13. die Abrechnung von Erschließungsanlagen in bestimmten Abschnitten (§ 37
Abs. 2 Satz 1 KAG);

14. die Zusammenfassung mehrerer Erschließungsanlagen zur gemeinsamen
Ermittlung des Erschließungsaufwands (§ 37 Abs. 4 Satz 1 KAG);

15. die Stellungnahme der Gemeinde im Rahmen der Anhörung nach § 14
PBefG, soweit es sich nicht um einen Fall von grundsätzlicher Bedeutung
handelt.

(5) Im Übrigen werden dem Oberbürgermeister die folgenden Angelegenheiten auf
Dauer zur Erledigung übertragen:
1. die Bestellung von Bürgerinnen und Bürger zu ehrenamtlicher Mitwirkung

bei Wahlen und Abstimmungen sowie bei Zählungen aller Art;
2. die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Gutachterausschusses zur

Ermittlung von Grundstückswerten;

3. die Zustimmung zur Wahl sowie zur Abberufung der ehrenamtlich tätigen
Abteilungskommandanten der freiwilligen Feuerwehr und deren Stellver-
treter;

4. die Einleitung von gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten oder der Beitritt zu
gerichtlichen Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert bis zu 750.000,00
Euro, soweit sie nicht von grundsätzlicher Bedeutung sind;

5. der Beitritt zu Vereinen oder vergleichbaren Vereinigungen mit Ausnahme
von Zweckverbänden mit einem Jahresbeitrag von bis zu 1.000,00 Euro;

6. die Weisungsrechte an Vertreterinnen bzw. Vertreter der Stadt in den Gesell-
schafterversammlungen oder vergleichbaren Organen privatrechtlicher
oder wirtschaftlicher Unternehmen, soweit nicht der Gemeinderat zustän-
dig ist;

7. die Umsetzung der von den kommunalen Spitzenverbänden fortgeschrie-
benen Sozialhilferichtlinien in der jeweils gültigen Fassung sowie Vereinba-
rungen nach § 75 Abs. 3 SGB XII;

8. die Umsetzung der vom Kommunalverband für Jugend und Soziales erar-
beiteten Empfehlungen zu den Leistungen zum Unterhalt (Pflegegeld) für
Kinder und Jugendliche in Vollzeitpflege nach dem SGB VIII in der jeweils
geltenden Fassung;

9. die Umsetzung der von den kommunalen Spitzenverbänden erarbeiteten
Empfehlungen zur Kostenbeteiligung nach den §§ 90 ff. SGB VIII in der
jeweils geltenden Fassung.

§ 16 Beigeordnete
(1) Als Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter des Oberbürgermeisters werden drei

hauptamtliche Beigeordnete bestellt. Die bzw. der Erste Beigeordnete führt die
Amtsbezeichnung „Erste Bürgermeisterin“ bzw. „Erster Bürgermeister“, die wei-
teren Beigeordneten führen die Amtsbezeichnung „Bürgermeisterin“ bzw. „Bür-
germeister“.

(2) Die Beigeordneten vertreten den Oberbürgermeister ständig in ihrem Geschäfts-
kreis. Die Erste Beigeordnete bzw. der Erste Beigeordnete ist die allgemeine stän-
dige Stellvertreterin bzw. der ständige allgemeine Stellvertreter des Oberbür-
germeisters.

§ 17 Ortschaften
(1) In den Stadtteilen Freiburg-Ebnet, Freiburg-Hochdorf, Freiburg-Kappel, Frei-

burg-Lehen, Freiburg-Munzingen, Freiburg-Opfingen, Freiburg-Tiengen und
Freiburg-Waltershofen werden Ortschaften gebildet nach §§ 68 bis 73 GemO i. V.
m. den jeweiligen Eingliederungsvereinbarungen. Das Gebiet jeder Ortschaft
entspricht ihrer Gemarkung.

(2) In den Ortschaften wird jeweils ein Ortschaftsrat gebildet.
(3) Für die Ortschaften wird jeweils eine Ortsvorsteherin bzw. ein Ortsvorsteher

bestellt.
§ 18 Zusammensetzung des Ortschaftsrats

Der Ortschaftsrat besteht aus
1. 14 Mitgliedern in Freiburg-Hochdorf und Freiburg-Opfingen,
2. 12 Mitgliedern in Freiburg-Kappel, Freiburg-Lehen und Freiburg-Tiengen,
3. 10 Mitgliedern in Freiburg-Ebnet, Freiburg-Munzingen und Freiburg-Wal-

tershofen.
§ 19 Aufgaben des Ortschaftsrats

(1) Der Ortschaftsrat hat die örtliche Verwaltung zu beraten.
(2) Er hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen.
(3) Der Ortschaftsrat ist zu wichtigen, die Ortschaft betreffenden Angelegenheiten

zu hören. Wichtige Angelegenheiten sind insbesondere
1. die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für alle Angelegenheiten der Ort-

schaft;
2. die Errichtung, Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung von Schulen

und anderen öffentlichen Einrichtungen;
3. die Festsetzung von Abgaben und Tarifen sowie die Festlegung von allge-

meinen Bestimmungen für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen;
4. die Aufstellung von Bauleitplänen;
5. die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie durch den öffent-

lichen Personennahverkehr;
6. der Bau und die Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen;
7. der Fortbestand der örtlichen Verwaltung;
8. die Ernennung, Versetzung und Entlassung von Beamtinnen, Beamten und

Tarifbeschäftigten der örtlichen Verwaltung.
(4) Die Rechte des Ortschaftsrates nach der jeweiligen Eingliederungsvereinbarung

werden durch diese Hauptsatzung nicht verändert. Dies gilt insbesondere für die
Regelungen über den Einvernehmens- bzw. Zustimmungsvorbehalt des Ort-
schaftsrates in den in der Eingliederungsvereinbarung festgelegten Angelegen-
heiten.

(5) Der Ortschaftsrat entscheidet selbständig an Stelle des Gemeinderats bzw. eines
beschließenden Ausschusses, soweit nicht die Ortsvorsteherin bzw. der Ortsvor-
steher zuständig ist, in folgenden Angelegenheiten der Ortschaft über
1. den Vollzug des Haushaltsplans im Rahmen der zur Bewirtschaftung zuge-

wiesenen Haushaltsmittel, insbesondere über
a) die Vergabe von Leistungen und Lieferungen von mehr als 5.000,00 Euro

bis 25.000,00 Euro im Einzelfall;
b) die Förderung der örtlichen Vereine;

2. die Pflege des Ortsbildes;
3. die Benennung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze.

(6) Bestehen Zweifel an der Zuständigkeit des Ortschaftsrats zur Entscheidung über
eine bestimmte Angelegenheit, so entscheidet über die Zuständigkeit der in den
Eingliederungsvereinbarungen vorgesehene Vermittlungsausschuss, bei Stim-
mengleichheit der Gemeinderat.

§ 20 Ortsvorsteherinnen bzw. Ortsvorsteher
(1) Die Ortsvorsteherin bzw. der Ortsvorsteher und ihre Stellvertreter werden vom

Gemeinderat auf Vorschlag des Ortschaftsrats aus dem Kreis der zum Ortschafts-
rat wählbaren Bürgerinnen und Bürger, ihre Stellvertretung aus der Mitte des
Ortschaftsrats gewählt. Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der Stimmen aller Mitglieder beschließen, dass weitere Bewerbungen aus
der Mitte des Ortschaftsrats in die Wahl einbezogen werden; in diesem Fall ist der
Ortschaftsrat vor der Wahl anzuhören.

(2) Der Gemeinderat kann im Einvernehmen mit dem Ortschaftsrat eine Gemein-
debeamtin oder einen Gemeindebeamten zur Ortsvorsteherin bzw. zum Orts-
vorsteher bestellen.

(3) Die Ortsvorsteherin und der Ortsvorsteher, die nicht Mitglied des Ortschaftsrats
sind, haben im Ortschaftsrat kein Stimmrecht.

(4) Die Ortsvorsteherin bzw. der Ortsvorsteher vertritt den Oberbürgermeister und
die Beigeordneten ständig beim Vollzug der Beschlüsse des Ortschaftsrats und
bei der Leitung der örtlichen Verwaltung. Sie sind für den ordnungsgemäßen
Gang der örtlichen Verwaltung verantwortlich. Der Oberbürgermeister und die
Beigeordneten können der Ortsvorsteherin bzw. dem Ortsvorsteher, soweit diese
sie vertreten, allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen.

(5) Die Ortsvorsteherin bzw. der Ortsvorsteher sind Vorgesetzte der Beschäftigten
der örtlichen Verwaltung.

(6) Die Ortsvorsteherin und der Ortsvorsteher können an den Verhandlungen des
Gemeinderats und seiner Ausschüsse beratend teilnehmen.

§ 21 In-Kraft-Treten
Diese Hauptsatzung tritt am 01. November 2008 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt Freiburg im Breisgau vom 23. Oktober
2001 in der Fassung der Satzungen vom 05. März 2002, vom 25. März 2003, vom 14.
September 2004, vom 15. März 2005, vom 19. April 2005 und vom 04. Juli 2006 außer
Kraft. 

Freiburg im Breisgau, 23. September 2008

Dr. Dieter Salomon
Oberbürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der Gemeindeordnung beim
Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung nur beacht-
lich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung schrift-
lich gegenüber der Stadt Freiburg im Breisgau geltend gemacht worden ist.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist eine Verlet-
zung form- und fristgerecht geltend gemacht worden, so kann sich jedermann auch
nach Ablauf der Frist auf die Verletzung berufen.

Entwurf der Haushaltssatzung liegt aus
Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Doppelhaushaltsplan der Stadt Freiburg
für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 liegt in der Zeit vom 16. Oktober 2008 bis
einschließlich 24. Oktober 2008 an der Rathausinformation in Freiburg im Breisgau,
Rathausplatz 4, während der üblichen Dienststunden öffentlich aus.
Einwohner und Abgabenpflichtige können sich bis zum 31. Oktober 2008 zum Ent-
wurf äußern.

Freiburg im Breisgau, 11. Oktober 2008
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Bebauungsplan Westlich Besançonallee
Plan-Nr. 6-152

– beschleunigtes Verfahren gem. §13a BauGB –
Satzung der Stadt Freiburg im Breisgau

über den Bebauungsplan Westlich Besançonallee, Plan-Nr. 6-152
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fas-
sung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20), und des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316), hat der Gemeinde-
rat in seiner Sitzung am 23. Sep-tember 2008 zur Satzung beschlossen:

§ 1
Bebauungsplan und Geltungsbereich

Für den Bereich der 
Grundstücke Flst.Nrn. 28660, 28661, sowie Teile der Flst.Nrn. 28659, 26568 und
28673 unmittelbar westlich der vorhandenen Bebauung an der noch nicht orts-
straßenmäßig ausgebauten Stichstraße parallel zur Besançonallee

wird im Stadtteil St. Georgen nach § 10 Abs. 1 BauGB ein verbindlicher Bauleitplan,
bestehend aus 

1. der Planzeichnung vom 23. September 2008 
2. den textlichen Festsetzungen vom 23. September 2008 und
3. der schalltechnischen Untersuchung vom November 2007
Bezeichnung: Bebauungsplan Westlich Besançonallee, Plan-Nr. 6-152

beschlossen.
§ 2

In-Kraft-Treten
Die Satzung tritt mit der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(Dr. Salomon), Oberbürgermeister

Jeder kann diesen Plan und seine Begründung während der üblichen Dienststunden
beim Stadtplanungsamt, Zimmer 1209, Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg im Breis-
gau einsehen und über dessen Inhalt Auskunft verlangen. 
Hinweis:
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 - 4 des Baugesetzbuchs (BauGB) genann-ten
Verfahrens - und Formvorschriften bei der Aufstellung des Bebauungsplans, eine
unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs sind nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BauGB
nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebau-
ungsplans schriftlich gegenüber des Stadt Freiburg im Breisgau, unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhalts, geltend gemacht worden sind. 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustande-
kommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO nur beachtlich, wenn sie innerhalb
eines Jahres seit Verkündung dieser Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Freiburg
im Breisgau geltend gemacht worden ist. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder die Verkündung der Satzung verletzt worden sind. 
Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen.
Ist eine Verletzung form- und fristgerecht geltend gemacht worden, so kann sich
jedermann auch nach Ablauf der Frist auf diese Verletzung berufen. 

Freiburg im Breisgau, 11. Oktober 2008
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Tanz- und Veranstaltungsverbote
im November und Dezember

Das Amt für öffentliche Ordnung informiert, dass nach dem Sonn- und Feiertagsge-
setz (§§ 8, 10 und 11 FTG) im November und Dezember besondere Regelungen zu
beachten sind:
An Allerheiligen (01.11.2008), am Volkstrauertag (16.11.2008) und am Allge-
meinen Buß- und Bettag (19.11.2008) sind verboten:
1. Öffentliche Tanzunterhaltungen in der Zeit von 3 Uhr bis 24 Uhr und
2. Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften von 3 Uhr

bis 24 Uhr.
Am Totengedenktag (Totensonntag, 23.11.2008) sind verboten:
1. Öffentliche Veranstaltungen (z. B. Musikdarbietungen) in Räumen mit Schank-

betrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb hinausgehen, sonstige öffentli-
che Veranstaltungen soweit sie nicht der Würdigung des Feiertages oder einem
höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen in der Zeit
von 3 Uhr bis 24 Uhr,

2. öffentliche Sportveranstaltungen in der Zeit von 3 Uhr bis 13 Uhr,
3. öffentliche Tanzunterhaltungen in der Zeit von 3 Uhr bis 24 Uhr und 
4. Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften von 3 Uhr

bis 24 Uhr.
Am 24. Dezember sind öffentliche Tanzunterhaltungen in der Zeit von 3 Uhrbis 24
Uhr verboten.
Am 1. Weihnachtstag (25.12.) sind verboten:
1. Öffentliche Tanzunterhaltungen ganztägig (0 Uhr bis 24 Uhr),
2. Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften ganztägig

(0 Uhr bis 24 Uhr) und
3. öffentliche Sportveranstaltungen bis 11 Uhr.
Verstöße gegen die Veranstaltungs- und Tanzverbote können mit einem Bußgeld bis
zu 1.500 Euro geahndet werden. Das Amt für öffentliche Ordnung bittet darum, die
Verbote zu beachten, damit weitergehende Maßnahmen nicht erforderlich werden.
Im Auftrag 
gez. Weckerle, Stadtoberverwaltungsrat

Feststellung nach § 3 a Satz 2 des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Die Firma Tyczka Totalgaz GmbH, Blumenstr. 5, 82538 Geretsried, hat die Errichtung
und Betrieb einer Füllanlage – Autogastankstelle – auf dem Anwesen der -ESSO Tank-
stelle Erwin F.A. Ehret, Basler Landstr. 120, 79111 Freiburg im Breisgau – Flurstück-Nr.:
20045/5 gemäß § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) beantragt.
Zusätzlich bedarf das Vorhaben einer Erlaubnis nach § 13 Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV). 
Das Vorhaben ist nach § 3 UVPG i.V.m. der Anlage 1 der Nr. 9.1.4 Spalte 2 (S), „Errich-
tung und Betrieb einer Anlage zum Lagern von Gasen in Behältern mit einem Fas-
sungsvermögen von 3 t bis weniger 30 t“, zuzuordnen. Somit unterliegt die Anlage
einer standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 3 c Satz 2 UVPG. 
Im Genehmigungsverfahren nach BImSchG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung
durchzuführen, wenn die nach § 3 c Satz 2 UVPG erforderliche standortbezogene
Vorprüfung des Einzelfalls ergibt, dass trotz der geringen Größe oder Leistung des
Vorhabens nur auf Grund besonderer örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der
Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien (Nutzungs-, Qualitäts- und Schutz-
kriterien) erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Die durchgeführte standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls ergab, dass von
dem geplanten Vorhaben im Einwirkungsbereich der Maßnahme keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind.
Auf die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung kann somit verzichtet
werden. 
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Freiburg im Breisgau, 11. Oktober 2008
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

Feststellung nach § 3a Satz 2 des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Die Fa. Pfizer GmbH, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg im Breisgau hat eine immissi-
onsschutzrechtliche Genehmigung gemäß § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(BImSchG) für das Heizwerk in der Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg wegen des
Betriebes eines Kessels zur Befeuerung mit naturbelassenem Holz beantragt.
Für diese Anlage ist gemäß Ziffer 1.1.5 der Anlage 1 zum UVPG i.V. mit § 3c, 3a des
UVPG eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles zur Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung vorzunehmen. Im Genehmigungsverfahren nach
BImSchG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn die nach § 3c
Satz 2 UVPG erforderliche standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls ergibt, dass
trotz der geringen Größe oder Leistung des Vorhabens nur auf Grund besonderer
örtlicher Gegebenheiten gemäß den in der Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG aufgeführten
Schutzkriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind.
Die entsprechend Anlage 2 Ziffer 2 zum UVPG durchgeführte, standortbezogene
Vorprüfung des Einzelfalles ergab, dass von dem Vorhaben keine erheblichen nach-
teiligen Umwelteinwirkungen ausgehen und somit auf die Durchführung einer
Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden kann.
Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Freiburg im Breisgau, 6. Oktober 2008
Der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg im Breisgau

BEKANNTMACHUNGEN
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STÄDTISCHE TERMINE VOM 11.  BIS 25.  OKTOBER 2008

Zu den öffentlichen Sitzungen der
Ausschüsse sind alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger herzlich
willkommen. Die Tagesordnungs-
punkte werden – sofern bei
Redaktionsschluss bekannt – unten
aufgeführt oder sind im Internet
unter www.freiburg.de/GR abrufbar.

Migrationsausschuss
1) Neuer Bürgerservice der Auslän-
derbehörde im Amt für öffentliche
Ordnung 2) Bekanntgaben und
Aktuelles
Neuer Ratssaal, Rathaus
Di, 14.10. 17 Uhr

Kulturausschuss
1) Museumsentwicklungsplan:
a.) Sachstandsbericht b.) Aktueller
Planungsstand zur Einrichtung eines
zentralen Kunstdepots 2) Bekannt-
gaben und Aktuelles
Neuer Ratssaal, Rathaus
Mi, 15.10. 15.15 Uhr

Gemeinderat
1) Rieselfeld: Vollsortimenter-Pro-
jekt 2) Baugebiet Junghof östlich
Großtalstraße 3) Eingriffsregelung
in der Bauleitplanung: a) Neufas-
sung des Anforderungsprofils
b) Aktivierung des Ausgleichs-
flächenpools c) Erweiterung der
Refinanzierungsgrundsätze
4) Bebauungsplan Erweiterung
Gewerbegebiet Haid 5) Bebauungs-
plan Alter Sportplatz Ebnet
5.1) Bebauungsplan Dreisamhalle /
Alter Sportplatz Ebnet 6) Bebau-
ungsplan Neuer Sportplatz Ebnet
7) Förderprogramm „Energieeffizi-
ent Sanieren“: a) Fortschreibung
b) Optimierung der Fördersätze
8) Luftreinhalteplan und Aktions-
plan Feinstaub 9) Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft Freiburg (EAF): Jah-
resabschluss 2007 10) EAF: Wirt-
schaftsplan 2009/2010 11) EAF:
Gebührenkalkulation 2009 bis 2011
12) EAF: Fortschreibung des Abfall-
wirtschaftskonzeptes 13) Fortschrei-
bung des Sanierungs-/Investitions-
programms des Gebäudemanage-
ment Freiburg (GMF) 14) Sanierung
der Wentzinger Schulen 15) Errich-
tung eines Erweiterungsbaues für
die Ganztageseinrichtung der Went-
zingerschulen in Passivhausbau-
weise 16) Sanierung Rotteck-Gym-
nasium mit Turnhalle 17) Umbau
und Erweiterung der Hauptfeuer-
wache 18) Einrichtung einer Inte-
grierten Leitstelle Freiburg 19) Aus-
bau der Schulsozialarbeit in Freiburg
20) Bekanntgaben und Aktuelles
Neuer Ratssaal, Rathaus
Di, 21.10. 15 Uhr

Kartenbestellung unter Telefon 
201-2853, Öffnungszeiten der 
Theaterkasse Bertoldstraße 46: 
Di–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–13 Uhr. Infos
unter www.theaterfreiburg.de

Samstag, 11.10.
„Worst Case“, Uraufführung
Kleines Haus 20 Uhr
„Die Europäische Verfassung – Eine
Verzettelung“
Kammerbühne 20.30 Uhr
„Theaterführung“
Theaterkasse 11 Uhr

Sonntag, 12.10.
„Lirum-Larum-Lesefest“ 11 Uhr
„Geschichten vom Roll und vom
Ruh“, Kammerbühne 11.30 Uhr
„Ritter Rost geht zur Schule“
Winterer-Foyer 12.30 Uhr
„Der Zauberer von Oz“
Kleines Haus 13 Uhr
„Lesung: Lukas Hartmann“, 
Winterer-Foyer 13.45 Uhr
„Filmreihe zu Kirsten Boie“
Kammerbühne 14.30 Uhr
„Musikalische Performance Brigitte
Schär“, Winterer-Foyer 15 Uhr
„Lesung: Kirsten Boie“
Großes Haus 16.30 Uhr

Dienstag, 14.10.
„Michael Kohlhaas“
Großes Haus 19.30 Uhr
„Eröffnung der Interkulturellen
Wochen: Sprache und Mehr“
Winterer-Foyer 19 Uhr

Mittwoch, 15.10.
„Lucio Silla“, Premiere
Großes Haus 19.30 Uhr
„Bagdad brennt“
Kleines Haus 20 Uhr

Donnerstag, 16.10.
„Berlin Alexanderplatz“
Großes Haus 19.30 Uhr

Freitag, 17.10.
„Lucio Silla“
Großes Haus 19.30 (Einf. 19) Uhr
„Der Zauberer von Oz“
Kleines Haus 20 Uhr
„Die Europäische Verfassung – Eine
Verzettelung“
Kammerbühne 20.30 Uhr

Samstag, 18.10.
„Michael Kohlhaas“
Großes Haus 19.30 Uhr
„Der Zauberer von Oz“
Kleines Haus 18 Uhr

Sonntag, 19.10.
„Der Freischütz“
Großes Haus 19 (Einf. 18.30) Uhr

Städtische
Bühnen

Öffentliche
Ausschüsse

„Der mündliche Verrat“
Großes Haus 22 Uhr
„Worst Case“
Kleines Haus 20 Uhr

Montag, 20.10.
„Der Freischütz für Kinder“, ab 8
Großes Haus 11 Uhr

Dienstag, 21.10.
„Tango la Queen“
Großes Haus 19.30 Uhr

Mittwoch, 22.10.
„Der Process“
Großes Haus 19.30 (Einf. 19) Uhr
„Bagdad brennt“
Kleines Haus 20 Uhr

Donnerstag, 23.10.
„Der Freischütz“
Großes Haus 19.30 (Einf. 19) Uhr
„Corpus Delicti“
Kleines Haus 20 Uhr

Freitag, 24. 10.
„Berlin Alexanderplatz“
Großes Haus 19.30 (Einf. 19) Uhr
„Herta und Henny“
Winterer-Foyer 22.30 Uhr
„Corpus Delicti“
Kleines Haus 20 Uhr

Samstag, 25.10.
„Der Freischütz“
Großes Haus 19 (Einf. 18.30) Uhr
„Der mündliche Verrat“
Großes Haus 22 Uhr
„Frühlings Erwachen“
Kleines Haus 20 Uhr
„pvc-Workshop: Tango-crash“
Tanzstudio 15.30 Uhr

Augustinermuseum
Malerei, Skulptur und Kunsthand-
werk vom Mittelalter bis ins 20. Jahr-
hundert mit Schwerpunkt auf der
Kunst des Oberrheingebiets. Augu-
stinerplatz, Tel. 201-2531, 
Di–So 10–17 Uhr, Mi bis 20 Uhr
Blickfang im Oktober:
„Adelhausermuseum zu Gast:
Ahnenfiguren von den Molukken“
Führungen:
„Die Immaculata von Christian
Wentzinger“
Mi, 15.10. 12.30 Uhr
„Fayence, Steingut, Porzellan – Ein
Blick ins Depot“
So, 19.10. 11 Uhr
Mi, 22.10. 12.30 Uhr
Steckenpferd Kunst:
„Weiberlisten, Minnesklaven und
Wilde Leute“
So, 12.10. 11 Uhr
Museumspädagogik
Infos und Anmeldung: Tel. 201-2501
„Mitmach-Werkstatt“, für Kinder 
ab 8, mit Anmeldung, Gebühr:
5 Euro, Treffpunkt: Info-Center
Sa, 11./25.10. 11 Uhr
„Mit einem Schritt ins Mittelalter“,
Familienführung für Eltern und
Kinder ab 5, Gebühr: 1,50 Euro
So, 19.10. 12 Uhr
„Mal kreativ“, Malnachmittag für
Kinder von 5–7, Gebühr: 2,50 Euro
Di, 21.10. 15 Uhr
„Ferienkurs für Kinder“, ab 6 Jah-
ren, Info-Center, Gebühr: 17 Euro
Anmeldung bis 23.10.
Di, 28./Mi, 29.10. 11–13 Uhr

Adelhausermuseum
Zu Gast im Infocenter Augustiner-
museum, Salzstr. 34
Ausstellung: 
„Sprechende Musikinstrumente aus
Afrika“
Eröffnung: Mi, 15.10. 18 Uhr
Veranstaltung:
„Der Klang der Musik ist die
Sprache unserer Kulturen“
Mi, 22.10. 19.30 Uhr
Museumspädagogik:
Infos und Kontakt: Tel. 201-2504

Museum für Stadtgeschichte –
Wentzingerhaus
Von der Gründung der Stadt bis zur
Barockzeit. Münsterplatz 30, 
Tel. 201-2515, Di–So 10–17 Uhr
Ausstellungen:
„Der Künstler bei der Arbeit: Ein
anderes Atelier. Die Straßen und
Plätze in dieser Stadt“ bis 12.10.
„Arbeiten in Freiburg – Fotografien
von Astis Krause“ 17.10.–9.11.
Vernissage: Do, 16.10. 18.30 Uhr
Exponat des Monats:
„Die Bitt domit man samlet...“
Führung: Fr, 17.10. 12.30 Uhr
Führungen:
„Stadtgeschichte im Wentzinger-
haus“
So, 12.10. 11 Uhr
„Das Münstermodell“
So, 19.10. 11 Uhr
„Wentzingers Deckengemälde im
Treppenhaus“
Fr, 24.10. 12.30 Uhr
Konzert:
„Ensemble Confusa: Blüte des italie-
nischen Früh- und Hochbarock“
Do, 23.10. 20 Uhr
Museumspädagogik
Infos und Anmeldung: Tel. 201-2501
„Freiburger Straßenpflaster“,
Familiennachmittag für Eltern und
Kinder ab 5, Gebühr: 2,50 Euro
So, 12.10. 14 Uhr

Städtische
Museen

Museum für Neue Kunst
Expressionismus, Neue Sachlichkeit,
Abstraktion nach 1945, neue
Tendenzen. Marienstraße 10a, 
Tel. 201-2581, Di–So 10–17 Uhr
Ausstellung:
„Andreas Feininger (1906–1999):
Fotografie – Die Sprache des
Sehens“ 18.10.–18.1.
Führungen:
„Andreas Feininger“
So, 19.10. 11/15 Uhr
Do, 23.10. 18 Uhr
„Zeichen des Lebens: Zur Symbolik
in Julius Bissiers gegenständlichem
und abstraktem Werk“
So, 12.10. 11/15 Uhr
Museumspädagogik:
Infos und Anmeldung: Tel. 201-2501
„Wieso bist du so grün?“, Familien-
führung für Eltern und Kinder ab 5,
Gebühr: 1,50 Euro
So, 12.10 12 Uhr
„Andreas Feininger“, Familiennach-
mittag für Eltern und Kinder ab 5,

Gebühr: 2,50 Euro
So, 19.10. 14 Uhr

Archäologisches Museum
Colombischlössle (Arco)
Archäologische Funde von der
Altsteinzeit bis zum Mittelalter.
Colombischlössle, Rotteckring 5, 
Tel. 201-2571, Di–So 10–17 Uhr
Vitrine im Foyer:
„Zerbrechlich und kostbar – Glas
durch die Jahrtausende“
Familienführung:
„Glas – Zerbrechlich und kostbar“
So, 12.10. 12 Uhr
Aktion:
„Museumstheater: Die Keltenfürstin
erzählt“
So, 19.10. 12 Uhr

Kunsthaus L6
Städtisches Kunst- und Ausstellungs-
haus, Lameystr. 6, Öffnungszeiten:
Do / Fr 16–19 Uhr; Sa / So 11–17 Uhr
„Cristina Ohlmer: Das Dongxi Ding“,
Zeichnung, Installation und Film bis
9.11.

Richard-Fehrenbach-Planetarium,
Bismarckallee 7g. Kartenreservie-
rungen unter Tel. 3890630 (Mo–Fr
8–12 Uhr) oder im Internet auf
www.planetarium.freiburg.de
„Zurück in die Heißzeit“, ab 12
Di, Fr, Sa 19.30 Uhr
„Sternkraftwerk Sonne“, ab 8
Mi, Sa, So 15 Uhr
„Peterchens Mondfahrt“, ab 5
Fr 15 Uhr
„Squizzel“, Astronomiequizz für
Kinder von 8–12
Fr, 17.10. 16.30 Uhr

Hauptstelle am Münsterplatz 
Münsterplatz 17, Tel. 201-2207, 
Di–Fr 10–19 Uhr, Sa 10–14 Uhr
„Ausstellung: Die Türkische
Bibliothek“ bis 31.10.
„Ausstellung: In Freiburg übersetzt
2008“ 21.–31.10.
„Lesung Dorothea Jöllenbeck:
Zurück nach Hause – Meine alten
Eltern und ich“
Do, 16.10. 15 Uhr
„Bibliobus Mulhouse“
Fr, 17.10. 14.30 Uhr
„IPE: Sprechstunde für
Grenzgänger/-innen“
Fr, 17.10. 14–18 Uhr
„Führung für Migrantinnen zum
Frauenwirtschaftstag“, Anmeldung
unter Tel. 201-1730
So, 18.10. 13 Uhr
„Lesung Herrat Schenk: Vorhang
auf für die neuen Alten!“
Do, 23.10. 15 Uhr
„Führung durch die
Stadtbibliothek“
Fr, 24.10. 16.30 Uhr
„Vorlesestunde mit Frau Lacher“,
für Kinder von 3–5
Mi, 22.10. 15 Uhr

Stadtteilbibliothek Haslach
Staudingerstraße 10, Tel. 201-2261,
Di–Fr 13–18 Uhr
„Ausstellung: C. W. Loth“ bis 31.10.
„Vorlesen im Vorlesesessel“, ab 3
Mi 17 Uhr
„Bilderbuchkino: Ein kleines
Krokodil mit ziemlich viel Gefühl“,
für Kinder ab 4
Do, 23.10. 15 Uhr

Stadtteilbibliothek Mooswald
Falkenbergerstr. 21, Tel. 201-2280, 
Di/Fr 9–13 Uhr, Mi 14–18 Uhr, Do
9–18 Uhr

Kinder-und Jugendmediothek
(KiJuM) Rieselfeld
Maria-von-Rudloff-Platz 2, Tel. 201-
2270, Di–Fr 13–18, Mi 10–18 Uhr
„Einführung ins Internet“, für
Erwachsene, mit Anmeldung
Do, 16.10. 18.15 Uhr
„Vorlesetag“, für Kinder von 3–6
Di, 14./21.10. 15.30 Uhr

Keidel Mineral-Thermalbad
An den Heilquellen 4, Tel. 490590
täglich 9–22 Uhr

Westbad
Ensisheimer Str. 9, Tel. 201-2350
Mo, Mi, Fr 10–21 Uhr
Di, Do 7–21 Uhr
Sa, So 9–20 Uhr

Hochdorf
Hochdorfer Str.16b, Tel. 07665/3822
Di, Do 15–20 Uhr
Do 9.30–11 Uhr

(nur Senioren und Schwangere)
Fr 15–21 Uhr
Sa 12–18 Uhr
So 8.30–13 Uhr
Mo, Mi geschlossen

Faulerbad
Faulerstraße 1, Tel. 2105-530
Mo–Do 6–8 Uhr,12–22 Uhr
Fr 8–12 Uhr

(nur Senioren und Schwangere)
12–22 Uhr

Sa 8.30–10.30 Uhr (nur Frauen)
10.30–20 Uhr

So 9–18 Uhr
Lehen
Lindenstraße 4, Tel. 85242
Di 14–18 Uhr
Mi–Fr 14–20 Uhr
Sa 10–18 Uhr
Mo,So geschlossen

VHS im Schwarzen Kloster: Rot-
teckring 12 ; VHS-Studio: Sedanstr. 7
Internet: www.vhs-freiburg.de, 
Tel. 3689510, Öffnungszeiten:
Mo–Do 9–18 Uhr, Fr 9–12.30 Uhr
„Führung über den Alten Friedhof“
Sa, 11.10. 10 Uhr
„Rund um den Tennenbach“, Wan-
derung, Treffpunkt: Hbf., Gleis 2
Sa, 11.10. 11.03 Uhr

Städtische
Bäder

Stadtbibliothek
Freiburg

„Jesus im Koran – Gemeinsamkeiten
zweier Religionen“
Mo, 13.10. 19.30 Uhr
„Die Küstengebiete Libyens:
Tripolitanien und die Cyrenaika“
Di, 14.10. 15 Uhr
„Die Uni-Bibliothek“, Führung
Di, 14.10. 17.30 Uhr
„Im Chaos werden Rosen blühen“
Mi, 15.10. 19.30 Uhr
„Freiburger Münsterbauverein – Die
Dachstühle des Münsters“, Führung
Do, 16.10. 16.30/17 Uhr
„Vollmachten und Patienten-
verfügung“, Vortrag
Fr, 17.10. 15.30 Uhr
„Unbekanntes Basel“, Exkursion,
Treffpunkt Basel Bad. Bhf. 12.30 Uhr
„Finanzplanung für den Ruhestand“
Sa, 18.10. 10 Uhr
„Ernährung im Säure-Basen-Gleich-
gewicht“, Vortrag
Sa, 18.10. 15 Uhr
„Der Taubergießen im Herbst“,
Exkursion mit Bootsfahrt, Treff-
punkt P&R-Parkplatz Paduaallee
So, 19.10. 9 Uhr
„Mit einer ausgewogenen
Ernährung dem Winterspeck vor-
beugen“, Vortrag, mit Anmeldung
Mo, 20.10. 19 Uhr
„Schwarzbuch Scientology“,
Vortrag, Schwarzes Kloster
Di, 21.10. 19 Uhr
„Die Angst ist eine Kraft“,
Gesprächsvortrag, VHS-Studio
Di, 21.10. 18.45 Uhr
„Internet, Handy und Co. – Risiken
und Gefahren bei Mediennutzung
im Grundschulalter“, Vortrag
Mi, 22.10. 19.30 Uhr
„Sterne, Stier und Freiburg: Ein
europäischer Stadtspaziergang“
Fr, 24.10. 15 Uhr
„Entdeckungen bei Badenweiler“,
Wanderung, Treffpunkt: Hbf, Gleis 4
Sa, 25.10. 11.15 Uhr
„Samstags-Uni: Bypass-Operation
heute“, Audimax, KG II
Sa, 25.10. 11.15 Uhr

Centre Culturel Français
Freiburg (CCFF)
Münsterplatz 11 (im Kornhaus), 
Tel. 207390, www.ccf-fr.de
Öffnungszeiten: Mo–Do 9–17.30, 
Fr 9–14, Sa 11–14 Uhr 
„Ausstellung: Charles Lopez: The
dark side of the moon boots“

bis 31.10.
„Ciné-fête“, Friedrichsbau-Licht-
spiele, Info: www.cinefete.de

16.–22.10.
„Ciné-club: Nicolas Philibert –
Retour en Normandie (F 2007,
OmU)“, Kommunales Kino
Do, 23.10. 19.30 Uhr
Fr, 24.10. 21.30 Uhr
„Diskussion: Die französische Rats-
präsidentschaft. Eine Zwischenbi-
lanz“, Haus z. l. Hand, Löwenstr.16
Do, 23.10. 19 Uhr

Naturerlebnispark Mundenhof
Ganzjährig rund um die Uhr zugäng-
lich. Eintritt nur bei Sonderveranstal-
tungen, Parkgebühr 5 Euro. Infos
unter Tel. 201-6580
KonTiKi: „Offenes Angebot ab 7“
Di, Mi, Do 14.15–17 Uhr
„Ausstellung: art mundi, Bagage,
Kunstgehege u. a.“
Sa, 11./So, 12.10 13–17 Uhr

Messe Freiburg
„Herbstmess“ 17.–27.10.
Fr, Sa, Abschlussmontag 13–23 Uhr
alle anderen Tage 13– 22Uhr

Gemeindevollzugsdienst
Wöchentliche Schwerpunktaktion:
Parken in der Beurbarung ab 13.10.

Recyclinghöfe
Anlieferung von Wertstoffen,
privatem Sperrmüll, Hausrat,
Schnittgut und Schadstoffen
St. Gabriel (Liebigstraße)
Di 9–12.30, 13–18 Uhr
Fr/Sa 8–13 Uhr
Warenbörse Mo, 13–15 Uhr
Haslach (Carl-Mez-Straße 50)
Do 8–16 Uhr
Sa 9–16 Uhr
Waldsee (Schnaitweg 7)
Mi 9–16 Uhr
Sa (keine Schadstoffe) 9–12 Uhr

Umladestation Eichelbuck
Eichelbuckstr., Tel. 584717
Selbstanlieferung von Sperrmüll
(letzter Einlass jeweils 15 Minuten
vor Ende der Öffnungszeit)
Mo–Do 7.15–12, 13–16.15 Uhr
Fr 7.15–12.30, 13–15.45 Uhr
1.Samstag im Monat 9–13 Uhr

Schadstoffmobil
Abgabe von Reinigungsmitteln,
Medikamenten, Chemikalien,
Schädlingsbekämpfungmitteln,
Altöl, Farben etc.
Stühlinger (Techn. Rathaus)
Mo, 13.10. 8.30–11 Uhr
Vauban (Vaubanallee/Döblin-Platz)
Mo, 13.10. 13–15 Uhr
Innenstadt (Augustinerplatz)
Mo, 20.10. 8.30–11 Uhr
Haslach (Staudingerhalle)
Mo, 20.10. 13–15 Uhr

Abfall &
Recycling

Dies &
Jenes

Neue Dimension 
von Nachhaltigkeit

Dritter Zyklus „Nachhaltigkeit als
Lebenskunst“ mit dem Thema „Raum“

Das Thema ist sperrig und
muss es sein: „Raum“ steht

im Mittelpunkt des dritten Zyk-
lus von „Nachhaltigkeit als Le-
benskunst“, einer gemeinsa-
men Reihe von Stadt und Kir-
chen. Dem nachhaltigen Um-
gang mit Räumen bei wachsen-
dem Mobilitätsbedürfnis und
wirtschaftlicher Expansion, der
Ausbreitung virtueller Welten
und dem Problem der Migra-
tion als erzwungenem oder ge-
wolltem Ortsverlust sind in den
nächsten zwei Wochen Vor-
träge, Ausstellungen, Führun-
gen und mehr gewidmet.

PROGRAMM
„Schluss mit lustig? Vom Ende
des rasenden Stillstands“,
Eröffnungsvortrag, Winterer-Foyer,
Theater Freiburg
Sa, 11.10. 11 Uhr 
„Das Fenster. Fotos von Renate
Sautermeister“, Katholische Aka-
demie, Wintererstr. 1, bis Fr, 12.12.
„RR“, Film (USA 2007),
Kommunales Kino, Urachstr. 40
So, 12.10. 17.30 Uhr
„Du stellst meine Füße auf wei-
ten Raum“, ökumen. Gottesdienst,
Christuskirche, Turnseestr. 18
So, 12.10. 19 Uhr
„Der Architekt ist immer schuld
– seine Verantwortung für den
öffentlichen Raum“, Vorträge,
Kath. Akademie, Wintererstr. 1
Mo, 13.10. 18 Uhr
„Raummeditationen“, Münster
Di, 14./ Sa, 18./Di, 21.10. 12.05 Uhr
„Genius Loci“, Stadtführung, Treff-
punkt: Wentzingerhaus, Münster-
platz 30
Mi, 15.10. 17 Uhr

„Zukunftfähiges Deutschland in
einer globalisierten Welt“, 
Buchvorstellung und Diskussion,
Ökostation, Falkenberger Str. 21b
Do, 16.10. 18.15 Uhr
„Bauen für die Ewigkeit!?“
Münsterrundgang, Treffpunkt: Hof
der Münsterbauhütte
Fr, 17.10. 18 Uhr
„Mein Lieblingsort“, Video-Work-
shop für Jugendliche von 12–16,
Jugendhilfswerk, Konradstr. 14
Fr, 17.10. 16–18 Uhr
Sa, 18.10. 10–16 Uhr
So, 10.10. 10–15 Uhr
„Zuhause in Freiburg. Eine foto-
grafische Annäherung von Silke
Goes“, Ausstellungseröffnung,
Karstadt, K.-Joseph-Str. 165
Sa, 18.10. 14.30 Uhr
„Klang-Raum-Wald“, Konzert,
Waldhaus Freiburg, Wonnhalde
Sa, 18.10. 19 Uhr
„Wildnis und Zivilisation“, Wan-
derung im Mooswald, Treffpunkt:
Waldparkplatz Wolfswinkel
So, 19.10. 15 Uhr
„Die Vermessung des Himmels“,
Planetarium, Bismarckallee 7g
Mo, 20.10. 19.30 Uhr
„Ortswechsel. Was hält mich
hier? Was zieht mich fort?“
Zachäusgemeinde, Auwaldstr. 88
Di, 21.10. 19.15 Uhr
„Der Raum des Cyberspace“,
Vortrag mit Medienvorführung,
Planetarium, Bismarckallee 7g
Mi, 22.10. 19.30 Uhr
„Bauen in Freiburg – 30 Jahre
Stadtentwicklung aus der Luft
gesehen“, Diavortrag, Solarturm
9. OG, Bismarckallee 9
Do, 23.10. 20 Uhr
„Nachhaltige Verkündigung. Das
Freiburger Münster als Raum
des Glaubens durch die Jahrhun-
derte“, Führung, Treffpunkt:
Renaissanceportal
Fr, 24.10. 19.30 Uhr

❐ Weitere Infos unter www.nach-
haltigkeit-als-lebenskunst.de

Nachhaltige Raumgestaltung? (Foto: R. Buhl)
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Freiburg
ist
Green City

Mit mehr als 5000 Hektar
Waldbesitz ist Freiburg eine
der waldreichsten Großstädte
und betreibt eines der größten
kommunalen Forstämter in

Deutsch-
land. Der
Wald ist
nicht nur
ein wichti-
ger Wirt-
schaftsfak-
tor. Jahr für
Jahr kom-
men Hun-
derte von
Fachleuten

aus aller Welt zu uns, um unser
Modell einer nachhaltigen
Stadtentwicklung kennenzu-
lernen. In diesem Konzept
„Green City“ spielt der Forst
eine wichtige Rolle, denn nir-
gendwo sonst ist das Prinzip
der Nachhaltigkeit so fest ver-
ankert wie in der Forstwirt-
schaft. Mit dem Waldhaus ist
ein Informationszentrum ent-
standen, das die ökologische
und ökonomische Bedeutung
des Waldes erklärt. Ich lade
Sie herzlich ein: Nutzen Sie
die Angebote des Bildungszen-
trums Waldhaus. 

Dr. Dieter Salomon 
Oberbürgermeister

Zwischen
Stadt und
Natur

Ich freue mich persönlich
sehr, dass es gelungen ist eine
neue Umweltbildungseinrich-
tung in Freiburg zu platzieren.
Die Schlagzeilen in den Tages-

zeitungen
über Arten-
sterben und
Klimawan-
del führen
uns täglich
vor Augen,
wie wich-
tig ein ver-
antwor-
tungsvoller
Umgang

mit unseren natürlichen Res-
sourcen ist. Das Waldhaus
möchte mit seinen Angeboten
dazu beitragen. Hierzu ist nicht
nur Wissen erforderlich, son-
dern auch ein emotionaler Zu-
gang. Durch die Lage des Hau-
ses an der Schnittstelle zwi-
schen Stadt und Natur ist es für
diese Ziele besonders geeignet.
Als außerschulischer, erlebnis-
und ereignisreicher Lernort tut
das Waldhaus Kindern und Ju-
gendlichen gut: Denn Natur ist
spannend und eine besonders
motivierende Lernumgebung.

Doch das Waldhaus ist auch
ein Ort des Austauschs und der
Begegnung zwischen Jung und
Alt, zwischen Theorie und Pra-
xis. Es ist Plattform für Wis-
senschaft und Forschung und
soll den Transfer neuer Er-
kenntnisse in die Gesellschaft
gewährleisten. Ich lade Sie ein,
das Waldhaus und seine Umge-
bung zu besuchen und zu er-
forschen. Dem Waldhaus wün-
sche ich einen guten Start und
jederzeit ein volles Haus.

Gerda Stuchlik, Bürgermeiste-
rin für Umwelt, Schule, Bildung
und Gebäudemanagement

Die Geschichte des Waldhauses
beginnt zunächst mit dem Ver-

lust eines Stücks Mooswald. Und das
kam so: 1970 mussten für die städti-
sche Deponie Eichelbuck rund 23
Hektar Mooswald weichen, und eine
Wiederaufforstung ist – wie sich
2003 herausstellte – nicht möglich.
Das Landeswaldgesetz schreibt nun
vor, dass Waldverluste ausgeglichen
werden müssen, sei es durch Auffor-
stung oder durch eine Walderhal-
tungsabgabe, mit der die Waldfunk-
tionen – zum Beispiel als Naherho-
lungsgebiet – ersetzt werden können.
Weil eine Ersatzaufforstungsfläche
dieser Größe in Freiburg nicht vor-
handen war, entschied das Land im
Jahr 2003, dass auch eine Umweltbil-
dungseinrichtung den vom Gesetz
geforderten Ausgleich für den Wald-
verlust erbringen kann. Damit war
der Grundstein für das Waldhaus und
die Stiftung Waldhaus gelegt.

Aber die Ausgleichsabgabe für die
Deponiefläche in Höhe von 1,3 Mil-
lionen Euro reichte für das Projekt
noch nicht aus, und der Rückgriff in
die städtische Kasse kam wegen der
Haushaltslage nicht in Frage. Also
mussten weitere Finanzquellen er-
schlossen werden. Neben weiteren
Ausgleichszahlungen für Waldrodun-
gen (450000 Euro) waren dies Förder-

mittel aus dem EU-Programm Interreg
III (320000 Euro), Zuschüsse aus dem
Innovationsfonds der Badenova
(250000 Euro) sowie andere Zuwei-
sungen. Aus den vorhandenen Mitteln
von 2,4 Millionen bleibt ein Stiftungs-
grundkapital von rund 1 Millionen
dauerhaft erhalten. Die Erträge daraus
werden für die Finanzierung des lau-
fenden Betriebs verwendet. Die übri-
gen Mittel in Höhe von rund 1,4 Mil-
lionen wurden in den Bau und die Aus-
stattung des Waldhauses und der Holz-
werkstatt investiert. Nach dem Archi-
tektenwettbewerb folgten im Septem-
ber und Oktober 2007 die Baugeneh-
migungsplanung und Antragstellung,
im November die Ausschreibung und

im Januar 2008 die Bauvergabe. Paral-
lel hierzu entstand auch das Betriebs-
konzept, für das auch eine Lehrerstelle
bereitgestellt wurde. Das Waldhaus, so
Schulpräsident Specker, sei ein
pädagogisch wertvolles Projekt, wel-
ches durch Naturerlebnisse Bildung
und Wissen nachhaltig fördere.

Ende Februar 2008 konnte dann mit
der Herstellung der Baugrube begon-
nen werden. Die Grundsteinlegung
fand am 10. März statt, und am 30.
Mai 2008 konnte in rekordverdächti-
ger Bauzeit von nur 8 Wochen das
Richtfest gefeiert werden. Abge-
schlossen waren die Bauarbeiten dann
am 29. September – pünktlich zur
Eröffnung am 10. Oktober 2008.

Ausgleich für Waldverluste
Finanzierung durch Walderhaltungsabgabe und Fördermittel

D i e  I d e e

D i e  G e s c h i c h t e

Zentrum für Wald und Nachhaltigkeit
Das Waldhaus zeigt den Weg in eine nachhaltige Zukunft

Mitteleuropa ist von Natur aus
ein Waldland. Für die Men-

schen bedeutete diese Waldunend-
lichkeit lange Zeit Bedrohung und
Schutz, Rohstoff- und Nahrungs-
quelle, und bis heute spiegelt sich die
wichtige Rolle des Waldes in Mär-
chen und Sagen. Tief hat sich die
jahrtausendelange „Walderfahrung“
in die europäische Seele eingegra-
ben.

Mit der Befreiung vom Natur-
zwang und der Entfremdung vom
Wald wuchs jedoch eine Vorstellung
von Natur, die stark von Unkenntnis
und Desinteresse einerseits oder
falscher Idealisierung andererseits
geprägt ist. Das ist fatal. Denn der
Schutz von Arten und Biotopen, der

Erhalt der natürlichen Lebensgrund-
lagen und die Nutzung regenerativer
Rohstoff- und Energiequellen sind
zukunftsentscheidend geworden.
Und gerade hier lässt sich vom Wald
und der Forstwirtschaft viel lernen.

Es war der kursächsische Berg-
hauptmann Carl von Carlowitz, der
die richtige Antwort auf die riesigen
Waldzerstörungen zu Beginn des
18. Jahrhunderts fand: „Die größte
Kunst wird darin bestehen, den
Holzanbau so anzustellen, dass es
eine beständige und nachhaltige Nut-
zung gebe“, so schrieb er in seinem
Forsthandbuch von 1718. Diese um-
werfend schlichte Weisheit, dass nur
so viel Holz geerntet werden darf wie
nachwächst, wurde zum Grundsatz

Nummer eins der modernen Forst-
wissenschaft. 

Mit diesem Prinzip der „Nachhal-
tigkeit“ ist die Forstwirtschaft der
übrigen Ökonomie um mindestens
300 Jahre voraus, denn außerhalb des
Waldes herrscht nach wie vor der
einseitige Verbrauch und Verschleiß
der Naturressourcen. Carlowitz’ Ein-
sicht hat sich noch längst nicht übe-
rall durchgesetzt.

Das will das Waldhaus ändern.
Mit diesem Projekt möchte die Stadt
Freiburg einen Ort schaffen, der Per-
spektiven für eine ökologisch und so-
zial verträgliche Ökonomie schafft –
ein Lern- und Erlebniszentrum für
Wald und Nachhaltigkeit. Die Zu-
sammenarbeit mit der Universität,

der Forstlichen Versuchs- und For-
schungsanstalt, der Forstdirektion
Freiburg, der Pädagogischen Hoch-
schule und anderen wissenschaft-
lichen, schulischen und pädagogi-
schen Einrichtungen bietet beste
Voraussetzungen dafür, dass die Zu-
kunftswerkstatt Waldhaus eine wich-
tige Stellung in der Umweltbildung
einnimmt. 

Die Angebote des Waldhauses
richten sich an die interessierte Öf-
fentlichkeit, Wissenschaftler, Lehrer
und Schüler, Handwerker, Familien
und Gäste der Stadt Freiburg. Sie alle
sind eingeladen, das Waldhaus
Freiburg mit Leben zu füllen und 
die Botschaft des Berghauptmanns
Carlowitz weiterzutragen.

Stiftung
Waldhaus

Die im Jahr 2005 gegründete
Stiftung Waldhaus dient „der För-
derung einer ganzheitlichen Bil-
dung im Themenspektrum der Wir-
kungen und Leistungen des Waldes
für die Gesellschaft in der Stadt
Freiburg“, so die Satzung. Dieser
Zweck soll durch die Errichtung des
Waldhauses sowie durch Ausstel-
lungen, Seminare und Exkursionen
realisiert werden. Dabei soll das
Waldhaus auch zwischen For-
schung, Wirtschaft, Verwaltung, Po-
litik und Öffentlichkeit vermitteln.

Dem dreiköpfigen Vorstand
gehören Umweltbürgermeisterin
Gerda Stuchlik, Forstamtsleiter
Hans Burgbacher und Forstpräsident
Meinrad Joos an. Der Stiftungsrat,
der für Satzungsänderungen, Darle-
hen oder Kredite sowie die Haus-
haltsplanung und die Jahresrech-
nung verantwortlich zeichnet, ist mit
den Stadträten Maria Hehn, Hans
Essmann und Bernhard Schätzle so-
wie dem Forstpräsidenten Meinrad
Joos, dem Dekan der Fakultät für
Forst- und Umweltwissenschaften
Heinz Rennenberg, Oberbürgermei-
ster Dieter Salomon und Stiftungsdi-
rektor Lothar Böhler besetzt. Ein
Kuratorium, dem zahlreiche Projekt-
partner angehören, berät die Stiftung
fachlich. Die Stiftung ist mit einem
Stiftungskapital in Höhe von rund
2,4 Mio Euro ausgestattet.

Holzbau in Rekordzeit: Nur sieben Monate vergingen zwischen Grund-
steinlegung und Eröffnung (Foto: K. Echle)
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Highlight 
für
Freiburg

Schon immer stand der Frei-
burger Wald wegen seiner
stadtnahen Lage und seiner Er-
holungsfunktion im Fokus der

Öffentlich-
keit. Der
Wald er-
fährt hier
zwar eine
große
Wertschät-
zung, aber
wir erleben
auch, dass
die Bewirt-
schaftung,

insbesondere das Einschlagen
von Holz, die Menschen be-
fremdet oder sogar abstößt. Die
Entfremdung von der Natur
und ihre Idealisierung haben
vergessen lassen, dass die Nut-
zung dem Wald nicht schaden
muss. Das haben wir schon im-
mer bei zahllosen Exkursionen
gezeigt und das wollen wir
auch mit dem Waldhaus de-
monstrieren. 

Die Finanzierung des Hau-
ses war unser Hauptproblem.
Die Haushaltslage der vergan-
genen Jahre ließ keine neuen
freiwilligen Aufgaben zu,
sodass wir das Projekt aus-
schließlich über Drittmittel
finanzieren mussten. Entschei-
dend war, dass wir die Gelder
aus der Walderhaltungsabgabe
einsetzen konnten. Und natür-
lich haben unsere Kooperati-
onspartner, allen voran das
Land, entscheidend bei der Per-
sonalausstattung geholfen. 

Ich wünsche mir, dass das
Haus zu einer wichtigen Ein-
richtung wird – ein lebendiger
Ort und ein Highlight für Frei-
burg.

Hans Burgbacher, Leiter des
städtischen Forstamts Freiburg 

Forstliche
Erfahrung
nutzen

In Zeiten des Klimawandels
und im zunehmenden Wettbe-
werb um Rohstoffe und Re-
sourcen erlangt ein nachhalti-

ges Denken
und Han-
deln beson-
dere Be-
deutung. In
der Forst-
wirtschaft
gibt es
hierzu
langjährige
praktische
Erfahrun-

gen, und es ist deshalb folge-
richtig, diese Aufgabe in einem
neuen Konzept wie dem Wald-
haus Freiburg aufzuarbeiten.
Dazu bietet die Stadt Freiburg
mit ihrem großen städtischen
Waldbesitz beste Vorausset-
zungen, die es zu nutzen gilt.

Durch die Gründung der
Stiftung Waldhaus konnte eine
stabile und passende Organisa-
tion für die Zusammenarbeit
vieler Partner geschaffen wer-
den, in der das Regierungsprä-
sidium mit den Abteilungen
Forstdirektion sowie Schule
und Bildung intensiv und lang-
fristig mitwirken. Es ist eine
Herausforderung und eine
schöne Aufgabe zugleich, die
Sensibilität und Vielfalt, aber
auch die Leistungsfähigkeit
unserer Natur zu vermitteln.

Meinrad Joos, 
Forstpräsident

Baustoff
mit
Zukunft 

„Als regionales Holzbau-
unternehmen war es für uns
fast ein ,Muss‘, an der Aus-
schreibung für den Bau des

Waldhau-
ses teilzu-
nehmen,
und natür-
lich war
die Freude
groß, als
wir den
Zuschlag
erhielten.
Und groß
war auch

unser Bemühen, unser Wissen
und unsere Erfahrung im öko-
logischen Holzbau in das Pro-
jekt einzubringen. Ökologie
heißt für uns dabei nicht nur
Einsatz unbedenklicher Stoffe,
sondern dass die Rohstoffe
auch möglichst in der Region
gewonnen, veredelt und verar-
beitet werden. So wurde das
Bauholz in den umliegenden
Wäldern geschlagen, im Elztal
weiterverarbeitet und auf di-
rektem Wege zur Baustelle
transportiert. 

Vor allem dem hohen Vor-
fertigungsgrad, welcher nur bei
einer Holzkonstruktion mög-
lich ist, ist es zu verdanken,
dass dieses Objekt in so kurzer
Zeit fertiggestellt werden
konnte. Das Waldhaus ist
durch seine geradlinige Archi-
tektur ein Beweis dafür, dass
mit dem Baustoff Holz auch
moderne Gebäude realisiert
werden können. Holz ist ein
Baustoff mit Zukunft.“

Stefan Göppert,
Elztal-Holzbau GmbH

In alle
Richtungen
offen

„Unser Ziel war, das Ge-
bäude sowohl in Richtung der
Günterstalwiesen wie auch
zum Stadtwald hin zu öffnen.

Durch die
leichte
Hangnei-
gung be-
dingt, ori-
entiert sich
das Erdge-
schoss mit
Foyer und
den Multi-
funktions-
räumen

und den transparenten Fassa-
den zu den Wiesen sowie zum
grünen Außenbereich. Die
obere Ebene bietet als Projekt-
und Ausstellungsebene die An-
bindung zum Wald.

Die Übergänge vom Inneren
des Waldhauses zu den Außen-
bereichen werden durch Sicht-
beziehungen und durch die
funktionale Erweiterung der
Ausstellungs- und Veranstal-
tungsflächen im Außenbereich
ermöglicht.

Das Holz des Waldes findet
seine Anwendung in den sicht-
baren und nicht sichtbaren Kon-
struktionen des Gebäudes und
der Außenbereiche. Das Heiz-
system des Hauses basiert auf
Holzenergie. Das Gebäude und
dessen Außenanlagen sind als
Ort der baulichen und inhaltli-
chen Vermittlung zwischen
Stadt und Wald zu verstehen.

Wir hoffen, mit unseren Pla-
nungen und deren Umsetzung
zu diesem Austausch mit eini-
gen Ein- und Ausblicken bei-
getragen zu haben.“

Michael Sonek, 
sdks architekten

Der Entwurf des Waldhauses Frei-
burg ist hervorgegangen aus einem

Realisierungswettbewerb, an dem sich
Architekten aus dem gesamten europäi-
schen Raum bewerben konnten. Aus

dieser großen Anzahl von Büros wur-
den aufgrund festgesetzter Kriterien 30
Büros ausgewählt, die für den Wettbe-
werb zugelassen wurden. Das Preisge-
richt um die Fachpreisrichter Jörg Al-
dinger, Odile Laufer und Theodor
Kästle sowie die Sachpreisrichter Bür-
germeisterin Gerda Stuchlik und Forst-
amtsleiter Hans Burgbacher entschie-
den sich aus 28 eingereichten Entwür-
fen für den des Darmstätter Büros sdks
Architekten. „Die Einbindung des Ge-
bäudes sowie des angrenzenden Freibe-
reichs in die Waldlandschaft ist beson-

ders gelungen. Eine besondere Qualität
bietet dabei die vorgeschlagene großzü-
gige Holzterrasse im Übergang vom
Gebäude zur Freifläche im Süden. Die
Architektur ist klar und konsequent.

Durch die Stellung des Gebäudes quer
zum Hang entsteht eine breite, einla-
dende Eingangsfront. Die Räume sind
funktional richtig und übersichtlich an-
geordnet. Die vorgeschlagene Kombi-
heizung mit Pellets und Scheitholz kann
im Ausstellungsraum gut demonstriert
werden. Der Wärmeschutz ist hochwer-
tig und mit Passivhauselementen ausge-
stattet. Die lamellenartige Fassadenge-
staltung erzeugt einen interessanten
Lichteffekt, beeinträchtigt jedoch
gleichzeitig die natürliche Belichtung
der Räume. Insgesamt überzeugt der

Vorschlag durch den schlüssigen Über-
gang von Innen- und Außenbereich und
die gelungene Einbindung des Waldes
an seiner Nahtstelle zum Gebäude.“ So-
weit Auszüge aus der Begründung des
Preisgerichts.

So wird das Haus selbst in das Pro-
gramm integriert. Der Baustoff Holz er-
lebt eine Renaissance durch die mo-
derne Architektur. Insbesondere die
Kombination aus Glas und Holz wirkt
gefällig und transparent und integriert
das Gebäude ideal in die umgebende
Landschaft.

Auch die Vielfalt der Möglichkeiten
,Holz zu verwenden, wird deutlich:
Während für die Konstruktionshölzer
ausschließlich Fichtenhölzer verwendet
wurden, wurden die Lamellen der
Außenfassade, die Innentüren und die
Wandverkleidungen im Inneren sowie
die Akustikdecke aus Weißtanne, der
Charakterbaumart des Schwarzwalds,
hergestellt. Die Fenster sind aus Lär-
chenholz und der Parkettboden aus
„geräucherter Eiche“. Auch andere
Holzwerkstoffe kommen in ihrer ganzen
Vielfalt zum Einsatz: Massivholz im
konstruktiven Bereich, bei den Fußbö-
den, Fenstern und Wandverkleidungen.
Zur Wärmedämmung wurden Holzfa-
serplatten verwendet, und im nichtsicht-
baren Wandbereich wurden OSB-Plat-
ten eingebaut. Die Türen im Innenbe-
reich sind mit besonders sortierten Fur-
nieren aus Weißtannenholz verkleidet.
Insgesamt wurden von der Elztäler
Holzbau GmbH im Waldhaus rund 150
Kubikmeter Holz verbaut. Durch den
Einsatz regionaler Firmen stammt ein
Großteil davon aus der Region oder zu-
mindest aus Baden-Württemberg.

Hinzu kommt noch das Holz im
Außenbereich. Für die Gestaltung des
Atriums und der Holzterrasse wird das
besonders robuste und langhaltbare
Holz der Robinie verwendet. Nicht zu-
letzt basiert auch die Kombinationshei-
zung für Scheitholz und Pellets auf dem
CO2-neutralen Energieträger Holz.
Auch die Lamellen der Aussenfassade
wurden ohne Anstrich verbaut, sodass
sich durch den Einfluss des Sonnen-
lichts im Laufe der Zeit eine natürliche
Vergrauung der Hölzer einstellt, die
Patina.

Auch der Außenbereich zwischen
Haus und Wald soll genutzt werden,
zum Beispiel für Ausstellungen und ei-
nen Skulturenpark, für den der Holz-
künstler Thomas Rees schon erste Figu-
ren angefertigt hat. Außerdem steht hier
die Holzwerkstatt, wo man die Arbeit
mit frischem Holz erlernen kann.

D e r  S t a d t w a l d

D a s  H a u s

Funktional, regional 
und ökologisch
Holzarchitektur, Wärmeschutz und Pelletheizung

Holzlieferant, Ökosystem 
und Erholungsraum
Stadtwald und Forstbetrieb erfüllen viele Aufgaben

Mit einer Waldfläche von 52 Qua-
dratkilometern gehört Freiburg zu

den größten waldbesitzenden Gemein-
den in Deutschland. Kennzeichnend für
den Stadtwald ist die ungewöhnlich
große ökologische Spannbreite, die von
den Wäldern der klimatisch milden
Rheinebene bis zum hochmontanen
Schauinslandgipfel in fast 1300 Metern
Höhe reicht. Dazwischen erstrecken
sich die Mooswälder der Freiburger
Bucht mit hohen Anteilen an Eiche
(22%), Esche (22%), Roteiche (13%),
Erle (10%) und Hainbuche (9%) sowie
die Bergmischwälder an den Westhän-
gen des Schwarzwalds mit Fichte
(24%), Douglasie (21%), Buche (23%)
und Tanne (16%). Fast die gesamte
Stadtwaldfläche steht unter Land-
schaftsschutz, immerhin 400 Hektar
unter Naturschutz, 350 Hektar sind als
Bann- und Schonwald ausgewiesen. 

Das eigenständige städtische Forst-
amt bewirtschaftet den Stadtwald nach
strengen ökologische Kriterien und ist
vom Forest Stewardship Council (FSC)
zertifiziert. Um dieses Gütesiegel zu er-
halten, muss sich das Forstamt an fol-
gende Grundsätze halten:

■ Es gibt keine Kahlschlagflächen und
die Nachzucht des Waldes erfolgt unter
dem Schirm des Altholzes in der Regel
als Naturverjüngung. Ziel sind standort-
gerechte stufige Mischwälder, die ge-
genüber Sturm, Schnee und Insekten
stabiler sind als Reinbestände.
■ Auf den Einsatz von chemischen Stof-
fen wird verzichtet.
■ Ungefähr 5 Prozent der Waldfläche
werden nicht bewirtschaftet und dienen
als Referenzflächen für die natürliche
Entwicklung der unterschiedlichen
Waldgesellschaften. Außerdem bleibt
ein Teil des Holzes ungenutzt im Wald
und bildet als Totholz einen wichtigen
Lebensraum für viele Tierarten.
■ Durch die Konzentration der Befah-
rung des Waldes auf sogenannten

Rückegassen, die im Abstand von 40
Metern in die Wälder eingelegt werden,
wird der Boden geschont.
■ Der Anteil der Baumart Douglasie
wird nicht mehr erhöht.
■ Die Population von Reh- und Gams-
wild wird durch die Jagd so kontrolliert,
dass sich die Hauptbaumarten ohne Ver-
bissschäden verjüngen können.

Pro Jahr erntet das Forstamt mit sei-
nen sieben Revieren durchschnittlich
35000 Kubikmeter Holz im Stadtwald,
die zu über 80 Prozent regional ver-
marktet werden. Darunter befindet sich
vor allem Stammholz und Industrieholz,
aber auch wertvolle Furnierhölzer und
rund 5000 Kubikmeter Brennholz, das
zur Zeit eine Renaissance erlebt. Diese
Gesamtmenge entspricht ungefähr dem
Jahreszuwachs auf der Stadtwaldfläche,
auf der allein täglich 150 Kubikmeter
zuwachsen.

Um möglichst fehlerfreies, vielseitig
verwendbares Holz zu produzieren,
muss der Förster die qualitativ schlech-
teren Bäume im Zuge der regelmäßigen
Bestandespflege entnehmen. Damit
werden die verbleibenden Bäume in
ihrem Zuwachs und ihrer Stabilität ge-
stärkt. Gleichzeit kann mit diesen
Durchforstungen auch das Mischungs-
verhältnis der Baumarten gesteuert wer-
den. So bemühen sich die Förster zum
Beispiel, die Tanne gegenüber der
Fichte zu fördern.

Neben seiner Funktion als Rohstoff-
lieferant spielt der Freiburger Wald auch
eine wichtige Rolle bei der Naherho-
lung für die 200000 Freiburgerinnen
und Freiburger. Zählungen ergaben,
dass an Spitzentagen allein im nördli-
chen Mooswald bis zu 9000 Menschen
den Stadtwald aufsuchen: zum Wandern
und Spazierengehen, zum Feiern an den
zahlreichen Grillplätzen und Waldhüt-
ten, zum Radfahren oder zum Joggen.
Hierfür unterhält das Forstamt Wander-
wege (380 km, davon 120 durch den

Schwarzwaldverein e. V. markiert),
Rundwege (57 km), Reitwege (78 km),
Waldlaufstrecken und Waldsportpfade
(68 km), Mountainbikestrecken (118
km), Radwanderwege (38 km), Grill-
plätze (11), Waldspielplätze (10), Hüt-
ten (11 vermietete und 14 frei zugängli-
che), Aussichtstürme (3) sowie mehrere
Lehr- und Erlebnispfade durch das Ar-
boretum Günterstal, über den Schauins-
land oder durch das Naturschutzgebiet
Rieselfeld. Ein Besucherlenkungskon-
zept soll dafür sorgen, dass es nicht zu
Konflikten zwischen Erholungssuchen-
den und dem Schutz seltener Tier- und
Pflanzenarten kommt. 

(Weitere Informationen unter
www.freiburg.de/forstamt)

Der Wald hat viele Geheimnisse: Mit dem Waldhaus kommt man ihnen auf die Spur (Fotos: K. Echle, R. Buhl, A. Braun)

Die jahrhundertealten Stieleichen des Mooswaldes liefern wertvolles
Furnier-, Möbel- und Fassholz (Foto: G. Süssbier)

Im Freiburger Wald wachsen täglich 150 Kubikmeter Holz zu; so viel lässt sich ohne Schaden für das Ökosystem
durch die Forstwirtschaft nutzen (Foto: K. Echle)

Helle und warme Holztöne verleihen dem Haus eine behagliche Atmo-
sphäre. Fließend ist der Übergang vom Obergeschoss über die Terrasse in
den Außenbereich. Der Zugang zum Haus ist behindertengerecht, und das
Obergeschoss ist auch über einen Aufzug erreichbar (Fotos: M. Spiegelhalter)

Multifunktionsraum 2 Multifunktionsraum 1 BüroBüroKasseZugangFoyer

Das Waldhaus (oben) verfügt im Erdgeschoss über zwei Multifunktionsräume, das Foyer und Büros; im Oberge-
schoss finden sich Schulungs- und Ausstellungsräume, die über eine Terrasse mit dem Außenbereich verbunden
sind. Am Waldrand entstehen der Außen-Ausstellungsbereich, die Grünholzwerkstatt (unten links) und der Skulp-
turenpark (unten rechts) 
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Das
Waldhaus-
Team
Anja Zuckschwerdt: „Das Wald-

haus Freiburg
liegt mir am
Herzen, weil
ich es als
große Chance
und Herausfor-
derung emp-
finde, am Auf-
bau einer
neuen Bil-
dungsstätte für

Nachhaltigkeit mitwirken zu dür-
fen.“ Die gelernte Forstingenieurin
(Jahrgang 1977) ist zuständig für
Öffentlichkeitsarbeit, Stiftungsver-
waltung, Förderanträge und grenz-
überschreitende Zusammenarbeit.
Mit dabei ist sie außerdem bei der
Bildungsarbeit.

Annette Müller-Birkenmeier:
„Ich freue
mich auf meine
Tätigkeit im
Waldhaus, weil
ich dazu ermu-
tigen will,
kreativ an der
Gestaltung ei-
ner nachhalti-
gen Zukunft
mitzuwirken.“

Annette Müller-Birkenmeier ist
ebenfalls gelernte Forstingenieurin
(Jahrgang 1967), arbeitet an der
Konzeption und betreut die Veran-
staltungen des Jahresprogramms.
Zuständig ist sie auch für Sponso-
renanfragen.

Yvonne Wienkamp: „Ich freue
mich auf die
Tätigkeit im
Waldhaus, weil
ich sie als Be-
reicherung
meiner schuli-
schen Arbeit
empfinde.“ 
Die Realschul-
lehrerin des
Jahrgangs

1971 unterrichtet den Fächerver-
bund naturwissenschaftliches Ar-
beiten. Sie setzt das pädagogische
Programm für Schulklassen um
und betreut die Veranstaltungen.

Franz-Josef Huber: „Ich freue
mich auf die
Tätigkeit im
Waldhaus, weil
ich in der
Holzwerkstatt
mit einfachen
Mitteln und ur-
sprünglichen
Methoden ei-
nen neuen Zu-
gang zur Holz-

bearbeitung ermöglichen werde.“
Der gelernte Erzieher, Schreiner-
meister und technische Lehrer des
Jahrgangs 1957 ist für das pädago-
gische Programm und den Bereich
Holzbearbeitung zuständig.

Regine Peschers: „Das Waldhaus
liegt mir am
Herzen, weil
ich mir ein
Klassenzimmer
im Wald als
Schülerin auch
gewünscht
hätte.“ 
Die gelernte
Agraringenieu-
rin und Natur-

pädagogin (Jahrgang 1966) betreut
die Besucher und Besucherinnen,
ist zuständig für das Sekretariat
und den Waldhaus-Shop.

Dirk Hoffmann: „Die Tätigkeit
im Waldhaus
ist für mich
deshalb so
reizvoll, weil
sie eine ganz
neue Möglich-
keit bietet,
Menschen den
Zugang zur
Natur zu eröff-
nen und zu ei-

nem besseren Verständnis der
natürlichen Lebensgrundlagen bei-
zutragen.“ 
Der Forstingenieur des Jahrgangs
1970 ist Leiter des Waldhauses und
für die konzeptionelle Arbeit und
die Pressekontakte zuständig.
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Das Waldhaus bietet für alle et-
was, für Jung und Alt, für Neu-

gierige und Wissensdurstige, für alle,
die sich vom Erlebnis in der Natur
anstecken lassen wollen. Für fol-
gende Zielgruppen hält das Wald-
haus besondere Angebote bereit:

Schulklassen
Das Waldhaus ist eine Umweltbil-

dungseinrichtung mit dem Themen-
schwerpunkt Wald und Nachhaltig-

keit. Es richtet sich in erster Linie an
Schülerinnen und Schüler und setzt
wiederum einen Schwerpunkt auf die
Mittel- und Oberstufe sowie berufs-
bildende Schulen. Im Wald, im Expe-
rimentierraum, der Holzwerkstatt
und Projektarbeitsräumen sollen
Schülerinnen und Schüler entdecken,
erforschen und kreativ gestalten. Sie
werden dabei von erfahrenen
Pädagoginnen und Pädagogen, För-
sterinnen und Förstern betreut. Ob
bei der Arbeit mit Grünholz in der
Holzwerkstatt, einer Waldrallye oder
bei der Suche nach den Geheimnis-
sen des Waldes – immer geht es um
eine kreative Auseinandersetzung
mit der Natur.

Kinder und Familien
Ganz besonders willkommen im

Waldhaus sind Kinder und Jugendli-
che, denen wir den Zugang zur Natur
und den natürlichen Lebensgrundla-
gen erleichtern wollen. Hier gibt es
keinen trockenen Unterricht, son-
dern bei uns wird der Wald zum
Klassenzimmer. Anschauung und
Erlebnis sind der Schlüssel zum Be-
greifen unserer Umwelt: bei der
Wanderung oder Mountainbike-Tour
mit dem Förster, beim Beobachten
von Tieren und Pflanzen, bei Ge-

schichten am Lagerfeuer, beim
Schnitzen mit Holz, beim Experi-
mentieren oder Basteln mit Natur-
materialien. 

Wissenschaft
Das Waldhaus Freiburg ist auch

ein Ort des Austauschs und der Dis-
kussion zwischen Wissenschaftlern
und interessierten Laien. Seit jeher
ist Freiburg ein Zentrum der forstli-
chen Lehre und Wissenschaft. Mit

der Forstlichen Fakultät der Albert-
Ludwigs-Universität, der Forstlichen
Versuchs- und Forschungsanstalt so-
wie der Forstdirektion Freiburg ver-
fügt die Stadt über führende Institu-
tionen auf diesem Gebiet. Im Umfeld
dieser Einrichtungen haben sich in
den vergangenen Jahren außerdem
zahlreiche andere wissenschaftliche
Einrichtungen etabliert, sodass Frei-
burg heute zu den wichtigsten Zen-
tren der Bio-, Solar- und Umwelt-
technologien in Deutschland zählt.
Das Waldhaus bietet eine Plattform
für den Wissensaustausch, auf der
auch neueste Erkenntnisse ausge-
tauscht werden. 

Naturinteressierte
Der Wald reicht in Freiburg fast

bis an die Innenstadt, und direkt an
der Grenze zwischen Natur und Sied-
lungsfläche liegt das Waldhaus. Von
hier aus lassen sich die Bergwälder
des Schauinslands zu Fuß erreichen.
Hier findet sich auch das einzigartige
Stadtwaldarboretum mit seinen rund
1300 Baumarten aus aller Welt, und
auch der höchste Baum Deutsch-
lands, eine Douglasie mit beein-
druckenden 63 Metern Höhe, steht
hier. Exkursionen, thematische
Waldspaziergänge mit Förstern, Bio-

logen oder anderen Fachleuten
führen zu den naturkundlichen Se-
henswürdigkeiten des Stadtwaldes
mit seinen vielfältigen Waldbildern,
geschützten Biotopen, seltenen Tier-
und Pflanzenarten. Themenschwer-
punkte sind nachhaltige Forstwirt-
schaft, Biotopschutz, Jagd und Wild,
Boden und Wasser. 

Handwerk 
Neben Ausstellungen und Fach-

vorträgen will das Waldhaus auch als
Gebäude für den Baustoff Holz wer-
ben. Architekten, Handwerker und
Baufirmen sind eingeladen, sich vor
Ort über die Einsatzmöglichkeiten
der heimischen Hölzer zu informie-
ren. Dabei kann man auch selber
Hand anlegen. In einer Grünholz-
werkstatt kann man unter fachlicher
Beratung frisch geschlagenes Holz
verarbeiten. Dabei helfen altherge-
brachte Werkzeuge wie der Schneid-
esel oder das Ziehmesser. Ganz ne-
benher erfährt man so auch etwas
über die in Vergessenheit geratenen
Handwerkstechniken. Und als Erin-
nerung kann man vielleicht einen
Stuhl oder einen Kochlöffel mit nach
Hause nehmen.

Gäste und Touristen
Wegen seines kulturellen und

landschaftlichen Reichtums sind
Freiburg und der Südschwarzwald
touristische Ziele ersten Ranges. Zu-
nehmend sind Stadt und Region aber
auch wegen ihrer ökologischen Ori-
entierung für Fachtouristen aus aller
Welt interessant. Regenerative Ener-
gienutzung, sanfter Tourismus, um-
weltfreundliche Verkehrsangebote
oder regionale Vernetzung von Pro-
duzenten und Verbrauchern sind
Themen, die Freiburgs Ruf als Um-
welthauptstadt begründet haben. 

Das Waldhaus kooperiert grenz-
überschreitend mit dem jüngst ge-
gründeten Observatoire de la Nature
in Colmar und richtet zum Beispiel
jährlich gemeinsame Waldjugend-
spiele aus. 

Kulturinteressierte
Das Waldhaus will den Zugang

zur Natur nicht nur durch Wissens-
vermittlung ebnen. Lesungen, Kon-
zerte und Kunstausstellungen sollen
Naturerfahrung auch mit emotiona-
len oder ästhetischen Mitteln ermög-
lichen. Nicht nur das Waldhaus
selbst, auch das angrenzende Atrium
bietet unter mächtigen Bäumen eine
attraktive Kulisse für kulturelle Ver-
anstaltungen. 

Wirtschaft
Rund dreihundert Jahre nach ihrer

Entdeckung tritt heute die Idee der
Nachhaltigkeit ihren Siegeszug an.
Das Waldhaus will einen Beitrag
dazu leisten, die alte Försterregel,
nur so viel Holz zu nutzen, wie nach-
wächst, auch in den übrigen Berei-

chen der Ökonomie zu etablieren.
Mit Vorträgen und Diskussionen so-
wie Führungen durch das Waldhaus
und wechselnden Ausstellungen wol-
len wir die Nachhaltigkeitsidee wei-
terentwickeln.

Multiplikatoren
Auch Lehrende können bei uns

dazulernen: Ob Lehrerin oder Leh-
rer, Erzieherin und Erzieher, das
Waldhaus bietet Fortbildungssemi-
nare und Vorträge, die die tägliche
Arbeit durch Methodentrainig er-
leichtern und um die Aspekte Wald,
Holz und Nachhaltigkeit bereichern. 

Bei uns gibt es was zu erleben
Angebote für Jung und Alt, Wissbegierige und Neugierige, Naturfreunde und Erlebnishungrige

D a s  P r o g r a m m

Gut zu
wissen
Waldhaus Freiburg
Wonnhalde 6, 79100 Freiburg
Erreichbar mit der Stadtbahnlinie 2,
Haltestelle „Wonnhalde“ und einem 
5-minütigen Fußweg oder per Pkw
über die L 124 zwischen Freiburg
Innenstadt und dem Schauinsland,
Abzweig vor Günterstal, Wonnhalde-
straße
Telefon: 0761/896477-10
Mail: info@waldhaus-freiburg.de
Internet: www.waldhaus-freiburg.de

Öffnungszeiten:
Mo, Di auf Anfrage
Mi–Fr 10–17 Uhr
Sa 13–17 Uhr
So 10–17 Uhr
Auf Anfrage sind Angebote auch
außerhalb dieser Zeiten möglich.

Vermietungen:
Multifunktionsraum mit Foyer sowie
Seminarraum Mo–Fr 10–22 Uhr, 
Fr 16 Uhr bis Sa 10 Uhr, Sa 12 Uhr bis
So 10 Uhr, So 10–24 Uhr 

Spenden, Zustiftungen 
und Sponsoring
Unterstützen Sie das Waldhaus mit
einer Spende, einer Zustiftung zum
Stiftungskapital oder einem Sponso-
renvertrag. Über alle Fördermöglich-
keiten informiert die Stiftung Wald-
haus unter Telefon 0761/896477-10.

Lernen durch lebendige Erfahrung (Foto: K. Echle)

Bunt wie das Herbstlaub sind auch die Waldhaus-Angebote (Foto: G. Süssbier)
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